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I

(Mitteilungen)

RAT

GEMEINSAMER STANDPUNKT (EG) Nr. 4/2003

vom Rat festgelegt am 3. Februar 2003

im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EG) Nr. . . ./2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom . . . über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel

(2003/C 50 E/01)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (4) war ein
wichtiger Schritt zur Vollendung des Elektrizitätsbinnen-
markts.

(2) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 23. und
24. März 2000 in Lissabon dazu aufgerufen, zügig an der
Vollendung des Binnenmarktes sowohl im Elektrizitäts- als
auch im Gassektor zu arbeiten und die Liberalisierung in
diesen Sektoren zu beschleunigen, um in diesen Bereichen
einen voll funktionsfähigen Binnenmarkt zu verwirklichen.

(3) Die Schaffung eines echten Elektrizitätsbinnenmarkts sollte
durch eine Intensivierung des Stromhandels gefördert wer-
den, der derzeit im Vergleich zu anderen Wirtschaftszwei-
gen unterentwickelt ist.

(4) Für die Tarifgestaltung bei der grenzüberschreitenden
Übertragung und die Zuweisung verfügbarer Verbindungs-
kapazitäten sollten faire, kostenorientierte, transparente

und unmittelbar geltende Regeln eingeführt werden, die
einem Vergleich zwischen effizienten Netzbetreibern aus
strukturell vergleichbaren Bereichen Rechnung tragen
und die Bestimmungen der Richtlinie 96/92/EG ergänzen,
damit für grenzüberschreitende Transaktionen ein effekti-
ver Zugang zu den Übertragungsnetzen gewährleistet ist.

(5) Der Rat (Energie) hat am 30. Mai 2000 in seinen Schluss-
folgerungen die Kommission, die Mitgliedstaaten und die
nationalen Regulierungsbehörden und Verwaltungen auf-
gefordert, für die rechtzeitige Durchführung von Engpass-
managementmaßnahmen und in Verbindung mit den Eu-
ropäischen Übertragungsnetzbetreibern (ETSO) für die zü-
gige Einführung eines stabilen längerfristigen Tarifierungs-
systems, von dem die geeigneten Kostenaufteilungssignale
an die Marktteilnehmer ausgehen, zu sorgen.

(6) Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung
vom 6. Juli 2000 zum Zweiten Bericht der Kommission
über den Stand der Liberalisierung der Energiemärkte
Netznutzungsbedingungen in den Mitgliedstaaten verlangt,
die den grenzüberschreitenden Handel mit Strom nicht
behindern, und die Kommission aufgefordert, konkrete
Vorschläge zur Überwindung der bestehenden inner-
gemeinschaftlichen Handelshemmnisse zu unterbreiten.

(7) Es ist wichtig, dass Drittländer, die Teil des europäischen
Stromnetzes sind, den in dieser Verordnung enthaltenen
Regeln und den nach dieser Verordnung erlassenen Leit-
linien entsprechen, damit das effektive Funktionieren des
Binnenmarktes verbessert wird.

(8) In dieser Verordnung sollten die Grundsätze der Tarifie-
rung und Kapazitätszuweisung festgelegt und gleichzeitig
der Erlass von Leitlinien vorgesehen werden, die die ein-
schlägigen Grundsätze und Methoden näher ausführen, um
eine rasche Anpassung an veränderte Gegebenheiten zu
ermöglichen.

(9) In einem offenen, vom Wettbewerb geprägten Markt soll-
ten Übertragungsnetzbetreiber für die Kosten, die durch
grenzüberschreitende Stromflüsse über ihre Netze entste-
hen, von den Betreibern der Übertragungsnetze, aus denen
die grenzüberschreitenden Stromflüsse stammen, und der
Netze, in denen diese Stromflüsse enden, einen Ausgleich
erhalten.
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(10) Die zum Ausgleich zwischen den Übertragungsnetzbetrei-
bern geleisteten Zahlungen und verbuchten Einnahmen
sollten bei der Festsetzung der nationalen Netztarife be-
rücksichtigt werden.

(11) Der für den Zugang zu einem jenseits der Grenze beste-
henden Netz tatsächlich zu zahlende Betrag kann je nach
den beteiligten Übertragungsnetzbetreibern und infolge der
unterschiedlich gestalteten Tarifierungssysteme der Mit-
gliedstaaten erheblich variieren. Eine gewisse Harmonisie-
rung ist daher zur Vermeidung von Handelsverzerrungen
erforderlich.

(12) Es wäre ein geeignetes System langfristiger standortbezo-
gener Preissignale erforderlich, das auf dem Grundsatz be-
ruht, dass die Höhe der Netzzugangsentgelte das Verhältnis
zwischen Erzeugung und Verbrauch in der betroffenen
Region berücksichtigen sollte, was durch eine Differenzie-
rung der von den Erzeugern und/oder Verbrauchern zu
entrichtenden Netzzugangsentgelte auszuführen ist.

(13) Entfernungsabhängige Tarife oder, soweit geeignete stand-
ortbezogene Preissignale vorhanden sind, ein spezieller,
nur von Exporteuren oder Importeuren zu zahlender Tarif,
der zusätzlich zu dem generellen Entgelt für den Zugang
zum nationalen Netz verlangt wird, wären nicht zweck-
mäßig.

(14) Voraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb im
Binnenmarkt sind diskriminierungsfreie und transparente
Entgelte für die Netznutzung einschließlich der Verbin-
dungsleitungen im Übertragungsnetz. Auf diesen Leitungen
sollte unter Einhaltung der Sicherheitsstandards für einen
sicheren Netzbetrieb eine möglichst große Kapazität zur
Verfügung stehen.

(15) Es ist wichtig, zu verhindern, dass unterschiedliche Sicher-
heits-, Betriebs- und Planungsstandards, die von Übertra-
gungsnetzbetreibern in den Mitgliedstaaten verwendet wer-
den, zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Darüber hi-
naus sollten verfügbare Übertragungskapazitäten und die
Sicherheits-, Planungs- und Betriebsstandards, die sich auf
die verfügbaren Übertragungskapazitäten auswirken, für
die Marktteilnehmer transparent sein.

(16) Die Verwendung von Einnahmen aus einem Engpassmana-
gement sollte nach bestimmten Regeln erfolgen, es sei
denn, die spezifische Art der betreffenden Verbindungslei-
tung rechtfertigt eine Ausnahme von diesen Regeln.

(17) Engpässe sollten auf unterschiedliche Weise bewältigt wer-
den dürfen, sofern die verwendeten Methoden den Über-
tragungsnetzbetreibern und Marktteilnehmern die richtigen
wirtschaftlichen Signale geben und auf Marktmechanismen
beruhen.

(18) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes soll-
ten Verfahren vorgesehen werden, nach denen die Kom-

mission Entscheidungen und Leitlinien unter anderem für
die Tarifierung und Kapazitätszuweisung erlassen kann
und die gleichzeitig die Beteiligung der Regulierungsbehör-
den der Mitgliedstaaten an diesem Prozess gewährleisten.

(19) Die Mitgliedstaaten und die zuständigen nationalen Behör-
den sollten dazu verpflichtet sein, der Kommission ein-
schlägige Informationen zu liefern. Diese Informationen
sollten von der Kommission vertraulich behandelt werden.
Soweit erforderlich, sollte die Kommission die Möglichkeit
haben, einschlägige Informationen unmittelbar von den
betreffenden Unternehmen anzufordern, vorausgesetzt,
dass die zuständigen nationalen Behörden informiert sind.

(20) Nationale Regulierungsbehörden sollten für die Einhaltung
dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen
Leitlinien sorgen.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, welche Sanktionen
bei einem Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen
sind, und für ihre Durchsetzung sorgen. Die Sanktionen
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

(22) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahmen, nämlich die
Schaffung eines harmonisierten Rahmens für den grenz-
überschreitenden Stromhandel, auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten nicht erreicht werden kann und daher wegen des Um-
fangs und der Wirkungen der Maßnahmen besser auf Ge-
meinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags nieder-
gelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
den in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeits-
prinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Er-
reichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(23) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

Ziel dieser Verordnung ist die Festlegung gerechter Regeln für
den grenzüberschreitenden Stromhandel und somit eine Ver-
besserung des Wettbewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt
unter Berücksichtigung der Besonderheiten nationaler und re-
gionaler Märkte. Dies beinhaltet die Schaffung eines Ausgleichs-
mechanismus für grenzüberschreitende Stromflüsse und die
Festlegung harmonisierter Grundsätze für die Entgelte für die
grenzüberschreitende Übertragung und für die Zuweisung der
auf den Verbindungsleitungen zwischen nationalen Übertra-
gungsnetzen verfügbaren Kapazitäten.
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 2
der Richtlinie 2003/. . ./EG über gemeinsame Vorschriften für
den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
96/92/EG (1) aufgeführten Begriffsbestimmungen mit Aus-
nahme der Bestimmung des Begriffs „Verbindungsleitung“, die
durch folgende Begriffsbestimmung ersetzt wird:

„,Verbindungsleitung‘ bezeichnet eine Übertragungslei-
tung, die eine Grenze zwischen Mitgliedstaaten überquert
oder überspannt und die nationalen Übertragungsnetze
der Mitgliedstaaten verbindet.“

(2) Ferner bezeichnet der Ausdruck

a) „Regulierungsbehörden“ die Regulierungsbehörden nach Ar-
tikel 23 Absatz 1 der Richtlinie 2003/. . ./EG;

b) „grenzüberschreitender Stromfluss“ das physikalische Durch-
strömen einer elektrischen Energiemenge durch ein Über-
tragungsnetz eines Mitgliedstaats aufgrund der Auswirkun-
gen der Tätigkeit von Erzeugern und/oder Verbrauchern
außerhalb dieses Mitgliedstaats auf dessen Übertragungsnetz.
Sind Übertragungsnetze von zwei oder mehr Mitgliedstaaten
ganz oder teilweise Teil eines einzigen Regelblocks, so kön-
nen die Regulierungsbehörden der betroffenen Mitgliedstaa-
ten beschließen, dass ausschließlich für die Zwecke des Aus-
gleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern
gemäß Artikel 3, der Regelblock in seiner Gesamtheit als
Teil des Übertragungsnetzes eines der betreffenden Mitglied-
staaten angesehen wird, um sicherzustellen, dass Stromflüsse
innerhalb von Regelblöcken nicht als grenzüberschreitende
Stromflüsse angesehen werden und keine Ausgleichszahlun-
gen gemäß Artikel 3 auslösen;

c) „Engpass“ eine Situation, in der eine Verbindung zwischen
nationalen Übertragungsnetzen wegen unzureichender Ka-
pazität der Verbindungsleitungen und/oder der betreffenden
nationalen Übertragungsnetze nicht alle Stromflüsse im
Rahmen des von den Marktteilnehmern gewünschten inter-
nationalen Handels bewältigen kann;

d) „deklarierte Ausfuhr“ die Einspeisung von Strom in einem
Mitgliedstaat auf der Grundlage einer vertraglichen Verein-
barung, wonach dessen gleichzeitige entsprechende Ent-
nahme („deklarierte Einfuhr“) in einem anderen Mitgliedstaat
oder einem Drittland erfolgt;

e) „deklarierter Transit“ den Fall, dass eine „deklarierte Aus-
fuhr“ von Strom stattfindet und der angegebene Transakti-
onspfad ein Land einbezieht, in dem weder die Einspeisung
noch die gleichzeitige entsprechende Entnahme des Stroms
erfolgt;

f) „deklarierte Einfuhr“ die Entnahme von Strom in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittland bei gleichzeitiger Einspei-
sung von Strom („deklarierte Ausfuhr“) in einem anderen
Mitgliedstaat;

g) „neue Verbindungsleitung“ eine Verbindungsleitung, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch
nicht fertig gestellt ist.

Artikel 3

Ausgleichsmechanismus zwischen
Übertragungsnetzbetreibern

(1) Übertragungsnetzbetreiber erhalten einen Ausgleich für
die Kosten, die durch grenzüberschreitende Stromflüsse über
ihre Netze entstehen.

(2) Den in Absatz 1 genannten Ausgleich leisten die Betrei-
ber der nationalen Übertragungsnetze, aus denen die grenz-
überschreitenden Stromflüsse stammen, und der Netze, in de-
nen diese Stromflüsse enden.

(3) Die Ausgleichszahlungen werden regelmäßig für einen
bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit geleistet. Die Zah-
lungen werden, wenn nötig, nachträglich den tatsächlich ent-
standenen Kosten angepasst.

Der erste Zeitraum, für den Ausgleichszahlungen zu leisten
sind, wird in den Leitlinien nach Artikel 8 festgesetzt.

(4) Die Kommission entscheidet nach dem Verfahren des
Artikels 13 Absatz 2 über die Höhe der zu leistenden Aus-
gleichszahlungen.

(5) Die Größe der durchgeleiteten grenzüberschreitenden
Stromflüsse und die Größe der als aus nationalen Übertra-
gungsnetzen stammend und/oder dort endend festgestellten
grenzüberschreitenden Stromflüsse werden auf der Grundlage
der in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich gemessenen ma-
teriellen Leistungsflüsse bestimmt.

(6) Die infolge der Durchleitung grenzüberschreitender
Stromflüsse entstandenen Kosten werden auf der Grundlage
der zu erwartenden langfristigen durchschnittlichen zusätzli-
chen Kosten ermittelt, wobei Verluste, Investitionen in neue
Infrastrukturen und ein angemessener Teil der Kosten der vor-
handenen Infrastruktur zu berücksichtigen sind, soweit diese
Infrastruktur zur Übertragung grenzüberschreitender Strom-
flüsse genutzt wird, wobei insbesondere zu berücksichtigen
ist, dass die Versorgungssicherheit zu gewährleisten ist. Bei
der Ermittlung der entstandenen Kosten werden anerkannte
Standardkostenberechnungsverfahren verwendet. Nutzen, der
in einem Netz infolge der Durchleitung grenzüberschreitender
Stromflüsse entsteht, ist zur Verringerung des erhaltenen Aus-
gleichs zu berücksichtigen.
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Artikel 4

Netzzugangsentgelte

(1) Die Entgelte, die die Netzbetreiber für den Zugang zu
den Netzen berechnen, müssen transparent sein, der Notwen-
digkeit der Netzsicherheit Rechnung tragen und die tatsäch-
lichen Kosten insofern widerspiegeln, als sie denen eines effi-
zienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entspre-
chen, und ohne Diskriminierung angewandt werden. Diese Ent-
gelte dürfen nicht entfernungsabhängig sein.

(2) Den Erzeugern und Verbrauchern („Last“) kann ein Ent-
gelt für den Zugang zu den Netzen in Rechnung gestellt wer-
den. Der Anteil, den die Erzeuger an dem gesamten Netzentgelt
tragen, muss vorbehaltlich der Notwendigkeit geeigneter und
wirksamer standortbezogener Preissignale niedriger als der An-
teil der Verbraucher sein. Gegebenenfalls müssen von der Höhe
der den Erzeugern und/oder Verbrauchern berechneten Tarife
standortbezogene Preissignale auf europäischer Ebene ausgehen
und diese den Umfang der verursachten Netzverluste und Eng-
pässe und Investitionskosten für Infrastrukturen berücksichti-
gen. Dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, in ihrem
Hoheitsgebiet standortbezogene Preissignale vorzusehen oder
bestimmte Mechanismen anzuwenden, um sicherzustellen,
dass die von den Verbrauchern („Last“) zu tragenden Netz-
zugangsentgelte in ihrem gesamten Hoheitsgebiet einheitlich
sind.

(3) Bei der Festsetzung der Netzzugangsentgelte ist Folgen-
des zu berücksichtigen:

— die im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen
Übertragungsnetzbetreibern geleisteten Zahlungen und ver-
buchten Einnahmen;

— die tatsächlich geleisteten und eingegangenen Zahlungen
sowie die für künftige Zeiträume erwarteten Zahlungen,
die auf der Grundlage vergangener Zeiträume geschätzt
werden.

(4) Sind geeignete und wirksame standortbezogene Preissig-
nale gemäß Absatz 2 vorhanden, so werden die den Erzeugern
und Verbrauchern für den Zugang zu den Netzen in Rechnung
gestellten Entgelte wie in dem zugrunde liegenden Geschäfts-
vertrag vorgesehen, unabhängig von den Herkunfts- und Be-
stimmungsländern des Stroms berechnet. Dies gilt unbeschadet
etwaiger Entgelte für deklarierte Ausfuhren und deklarierte Ein-
fuhren aufgrund des in Artikel 6 genannten Engpassmanage-
ments.

(5) Für einzelne Transaktionen für deklarierten Stromtransit
wird kein besonderes Netzentgelt verlangt.

Artikel 5

Informationen über Verbindungskapazitäten

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber richten Verfahren für die
Koordinierung und den Informationsaustausch ein, um die

Netzsicherheit im Rahmen des Engpassmanagements zu ge-
währleisten.

(2) Die von den Übertragungsnetzbetreibern verwendeten
Sicherheits-, Betriebs- und Planungsstandards werden öffentlich
bekannt gemacht. Zu den veröffentlichten Informationen ge-
hört ein allgemeines Modell für die Berechnung der Gesamt-
übertragungskapazität und der Sicherheitsmarge, das auf den
elektrischen und physikalischen Netzmerkmalen beruht. Der-
artige Modelle müssen durch die Regulierungsbehörden geneh-
migt werden.

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen die für je-
den Tag geschätzte verfügbare Übertragungskapazität unter An-
gabe etwaiger bereits reservierter Kapazitäten. Diese Veröffent-
lichungen erfolgen zu bestimmten Zeitpunkten vor dem Über-
tragungstag und umfassen auf jeden Fall Schätzungen für die
nächste Woche und den nächsten Monat, sowie quantitative
Angaben darüber, wie verlässlich die verfügbare Kapazität vo-
raussichtlich bereitgestellt werden kann.

Artikel 6

Allgemeine Grundsätze für das Engpassmanagement

(1) Netzengpässen wird durch nichtdiskriminierende markt-
orientierte Lösungen begegnet, von denen wirksame wirtschaft-
liche Signale an die Marktteilnehmer und beteiligten Übertra-
gungsnetzbetreiber ausgehen.

(2) Transaktionen dürfen nur in Notfällen eingeschränkt
werden, in denen der Übertragungsnetzbetreiber schnell han-
deln muss und ein Redispatching oder Countertrading nicht
möglich ist. Jedes diesbezügliche Verfahren muss nichtdiskrimi-
nierend angewendet werden.

Abgesehen von Fällen höherer Gewalt werden Marktteilnehmer,
denen Kapazitäten zugewiesen wurden, für jede Einschränkung
entschädigt.

(3) Den Marktteilnehmern wird unter Beachtung der Sicher-
heitsstandards für den sicheren Netzbetrieb die maximale Ka-
pazität der Verbindungsleitungen und/oder der die grenzüber-
schreitenden Stromflüsse betreffenden Übertragungsnetze zur
Verfügung gestellt.

(4) Die Marktteilnehmer teilen den betreffenden Übertra-
gungsnetzbetreibern rechtzeitig vor dem jeweiligen Betriebs-
zeitraum mit, ob sie die zugewiesene Kapazität zu nutzen ge-
denken. Zugewiesene Kapazitäten, die nicht in Anspruch ge-
nommen werden, gehen nach einem offenen, transparenten
und nichtdiskriminierenden Verfahren an den Markt zurück.

(5) Die Übertragungsnetzbetreiber saldieren, soweit tech-
nisch möglich, die auf der überlasteten Verbindungsleitung in
gegenläufiger Richtung beanspruchten Kapazitäten, um diese
Leitung bis zu ihrer maximalen Kapazität zu nutzen. Unter
vollständiger Berücksichtigung der Netzsicherheit dürfen Trans-
aktionen, die mit einer Entlastung verbunden sind, in keinem
Fall abgelehnt werden.
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(6) Einnahmen aus der Zuweisung von Verbindungen sind
für einen oder mehrere der folgenden Zwecke zu verwenden:

a) Gewährleistung der tatsächlichen Verfügbarkeit der zugewie-
senen Kapazität;

b) Netzinvestitionen für den Erhalt oder Ausbau von Verbin-
dungskapazitäten;

c) als Einkünfte, die von den Regulierungsbehörden bei der
Genehmigung der Berechnungsmethode für die Tarife und/
oder bei der Beurteilung der Frage, ob die Tarife geändert
werden sollten, zu berücksichtigen sind.

Artikel 7

Neue Verbindungsleitungen

(1) Neue Gleichstrom-Verbindungsleitungen können auf An-
trag von den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 6 der vor-
liegenden Verordnung sowie der Artikel 20 und 23 Absätze 2,
3 und 4 der Richtlinie 2003/. . ./EG unter folgenden Voraus-
setzungen ausgenommen werden:

a) Durch die Investition wird der Wettbewerb in der Strom-
versorgung verbessert;

b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass
die Investition ohne die Gewährung einer Ausnahme nicht
getätigt würde;

c) die Verbindungsleitung muss Eigentum einer natürlichen
oder juristischen Person sein, die zumindest der Rechtsform
nach von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen
die entsprechende Verbindungsleitung gebaut wird;

d) von den Nutzern dieser Verbindungsleitung werden Entgelte
verlangt;

e) seit der teilweisen Marktöffnung gemäß Artikel 19 der
Richtlinie 96/92/EG dürfen keine Anteile der Kapital- oder
Betriebskosten der Verbindungsleitung über irgendeine
Komponente der Entgelte für die Nutzung der Übertra-
gungs- oder Verteilernetze, die durch diese Verbindungslei-
tung miteinander verbunden werden, gedeckt worden sein;

f) die Ausnahme wirkt sich nicht nachteilig auf den Wett-
bewerb oder das effektive Funktionieren des Elektrizitätsbin-
nenmarkts oder das effiziente Funktionieren des regulierten
Netzes aus, an das die Verbindungsleitung angeschlossen ist.

(2) Absatz 1 gilt in Ausnahmefällen auch für Wechselstrom-
Verbindungsleitungen, sofern die Kosten und die Risiken der
betreffenden Investition im Vergleich zu den Kosten und Risi-
ken, die normalerweise bei einer Verbindung zweier benach-
barter nationaler Übertragungsnetze durch eine Wechselstrom-
Verbindungsleitung auftreten, besonders hoch sind.

(3) Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätserhöhungen
bei vorhandenen Verbindungsleitungen.

(4) a) Die Regulierungsbehörde kann von Fall zu Fall über
Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden.
Die Mitgliedstaaten können jedoch vorsehen, dass die
Regulierungsbehörden ihre Stellungnahme zu dem An-
trag auf Gewährung einer Ausnahme der zuständigen
Stelle des Mitgliedstaats zur förmlichen Entscheidung
vorzulegen haben. Diese Stellungnahme wird zusammen
mit der Entscheidung veröffentlicht.

b) i) Die Ausnahme kann sich auf die Gesamtkapazität
oder nur einen Teil der Kapazität der neuen Verbin-
dungsleitung oder der vorhandenen Verbindungslei-
tung mit erheblich erhöhter Kapazität erstrecken.

ii) Bei der Entscheidung über die Gewährung einer
Ausnahme wird in jedem Einzelfall der Notwendig-
keit Rechnung getragen, Bedingungen für die Dauer
der Ausnahme und den nichtdiskriminierenden Zu-
gang zu der Verbindungsleitung aufzuerlegen.

iii) Bei den Entscheidungen nach den Ziffern i und ii
werden insbesondere die neu zu schaffende Kapazi-
tät, der erwartete Zeithorizont des Vorhabens und
die einzelstaatlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

c) Die zuständige Behörde kann bei Gewährung einer Aus-
nahme die Regeln und/oder Mechanismen für das Kapa-
zitätsmanagement und die Kapazitätszuweisung billigen
oder festlegen.

d) Die Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme —
einschließlich der in Buchstabe b genannten Bedingun-
gen — ist ordnungsgemäß zu begründen und zu ver-
öffentlichen.

e) Jede Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme wird
nach Konsultation der anderen betroffenen Mitgliedstaa-
ten oder Regulierungsbehörden getroffen.

(5) Die zuständige Behörde teilt der Kommission unverzüg-
lich die Entscheidung zusammen mit allen für die Entscheidung
bedeutsamen Informationen mit. Diese Informationen können
der Kommission in einer Zusammenfassung übermittelt wer-
den, die der Kommission eine fundierte Entscheidung ermög-
licht.

Die Informationen müssen insbesondere Folgendes enthalten:

— eine ausführliche Begründung der durch die Regulierungs-
behörde oder den Mitgliedstaat gewährten Ausnahme, ein-
schließlich finanzieller Informationen, die die Notwendig-
keit der Ausnahme rechtfertigen;

— eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Ge-
währung der Ausnahme auf den Wettbewerb und das ef-
fektive Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts;
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— eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie
des Anteils an der Gesamtkapazität der Verbindungsleitung,
für den die Ausnahme gewährt wird;

— das Ergebnis der Konsultation der betroffenen Mitgliedstaa-
ten bzw. Regulierungsbehörden.

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Eingang
einer Mitteilung verlangen, dass die betreffende Regulierungs-
behörde bzw. der betreffende Mitgliedstaat die Entscheidung
über die Gewährung der Ausnahme ändert oder widerruft.
Die Zweimonatsfrist kann um einen weiteren Monat verlängert
werden, wenn die Kommission zusätzliche Informationen an-
fordert.

Kommt die betreffende Regulierungsbehörde bzw. der betref-
fende Mitgliedstaat der Aufforderung nicht binnen vier Wochen
nach, so wird nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 3
eine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informatio-
nen vertraulich.

Artikel 8

Leitlinien

(1) Gemäß dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 erlässt
und ändert die Kommission gegebenenfalls Leitlinien zu den in
den Absätzen 2 und 3 aufgeführten Fragen hinsichtlich des
Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Artikel 3 und
4. Beim erstmaligen Erlass dieser Leitlinien trägt die Kommis-
sion dafür Sorge, dass sie in einem einzigen Entwurf einer
Maßnahme zumindest die in Absatz 2 Buchstaben a und d
und in Absatz 3 aufgeführten Fragen erfassen.

(2) Die Leitlinien enthalten:

a) Einzelheiten des Verfahrens zur Ermittlung der zu Aus-
gleichszahlungen für grenzüberschreitende Stromflüsse ver-
pflichteten Übertragungsnetzbetreiber, einschließlich der
Aufteilung zwischen den Betreibern von nationalen Über-
tragungsnetzen, aus denen grenzüberschreitende Stromflüsse
stammen, und von Netzen, in denen diese Stromflüsse en-
den, gemäß Artikel 3 Absatz 2;

b) Einzelheiten des einzuhaltenden Zahlungsverfahrens ein-
schließlich der Festlegung des ersten Zeitraums, für den
Ausgleichszahlungen zu leisten sind, gemäß Artikel 3 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2;

c) Einzelheiten der Methoden für die Bestimmung der durch-
geleiteten grenzüberschreitenden Stromflüsse, für die nach
Artikel 3 Ausgleichszahlungen zu leisten sind, sowohl hin-
sichtlich der Mengen als auch der Art der Flüsse, und die
Feststellung der Größe dieser Flüsse als aus Übertragungs-
netzen einzelner Mitgliedstaaten stammend und/oder dort
endend gemäß Artikel 3 Absatz 5;

d) Einzelheiten der Methode für die Ermittlung des Nutzens
und der Kosten, die infolge der Durchleitung grenzüber-
schreitender Stromflüsse entstanden sind, gemäß Artikel 3
Absatz 6;

e) Einzelheiten der Behandlung von Stromflüssen, die aus Län-
dern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums stam-
men oder in diesen Ländern enden, im Rahmen des Aus-
gleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern;

f) Beteiligung nationaler, durch Gleichstromleitungen mit-
einander verbundener Netze gemäß Artikel 3.

(3) Die Leitlinien enthalten ferner geeignete Regeln für eine
schrittweise Harmonisierung der zugrunde liegenden Grund-
sätze für die Festsetzung der nach den nationalen Tarifsystemen
von Erzeugern und Verbrauchern (Last) zu zahlenden Entgelte,
einschließlich der Einbeziehung des Ausgleichsmechanismus
zwischen Übertragungsnetzbetreibern in die nationalen Netz-
entgelte und der Vermittlung geeigneter und wirksamer stand-
ortbezogener Preissignale, nach den in Artikel 4 dargelegten
Grundsätzen.

Die Leitlinien sehen geeignete und wirksame harmonisierte
standortbezogene Preissignale auf europäischer Ebene vor.

Eine Harmonisierung in dieser Hinsicht hindert die Mitglied-
staaten nicht daran, bestimmte Mechanismen anzuwenden, um
sicherzustellen, dass die von den Verbrauchern (Last) zu tra-
genden Netzzugangsentgelte in ihrem gesamten Hoheitsgebiet
vergleichbar sind.

(4) Die Kommission ändert gegebenenfalls gemäß dem Ver-
fahren des Artikels 13 Absatz 2 die im Anhang aufgeführten
Leitlinien für die Verwaltung und Zuweisung verfügbarer Über-
tragungskapazität von Verbindungsleitungen zwischen nationa-
len Netzen nach den Grundsätzen der Artikel 5 und 6, ins-
besondere um detaillierte Leitlinien für alle in der Praxis ange-
wandten Kapazitätszuweisungsmethoden einzubeziehen und
um sicherzustellen, dass sich die Weiterentwicklung der Eng-
passmanagement-Mechanismen im Einklang mit den Zielen des
Binnenmarktes vollzieht. Gegebenenfalls werden im Rahmen
solcher Änderungen gemeinsame Regeln über Mindestsicher-
heits- und -betriebsstandards für die Netznutzung und den
Netzbetrieb nach Artikel 5 Absatz 2 festgelegt.

Bei Erlass oder Änderung von Leitlinien trägt die Kommission
dafür Sorge, dass diese das Mindestmaß an Harmonisierung
bewirken, das zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung er-
forderlich ist, und nicht über das für diesen Zweck erforderli-
che Maß hinausgehen.

Bei Erlass oder Änderung von Leitlinien gibt die Kommission
an, welche Maßnahmen sie hinsichtlich der Übereinstimmung
der Regeln in Drittländern, die Teil des europäischen Stromnet-
zes sind, mit den betreffenden Leitlinien ergriffen hat.
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Artikel 9

Regulierungsbehörden

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sorgen die Regulie-
rungsbehörden für die Einhaltung dieser Verordnung und der
gemäß Artikel 8 festgelegten Leitlinien. Soweit dies zur Ver-
wirklichung der Ziele dieser Verordnung angebracht ist, arbei-
ten sie untereinander und mit der Kommission zusammen.

Artikel 10

Übermittlung von Informationen und Vertraulichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehörden über-
mitteln der Kommission auf Anforderung alle für die Zwecke
des Artikels 3 Absatz 4 und des Artikels 8 erforderlichen In-
formationen.

Insbesondere übermitteln die Regulierungsbehörden für die
Zwecke des Artikels 3 Absätze 4 und 6 regelmäßig Informa-
tionen über die den nationalen Übertragungsnetzbetreibern tat-
sächlich entstandenen Kosten sowie die Daten und alle relevan-
ten Informationen zu den Stromflüssen in den Netzen der
Übertragungsnetzbetreiber und zu den Netzkosten.

Unter Berücksichtigung der Komplexität der angeforderten In-
formationen und der Dringlichkeit, mit der sie benötigt wer-
den, setzt die Kommission eine angemessene Frist für die Über-
mittlung der Informationen.

(2) Wenn der betroffene Mitgliedstaat oder die betroffene
Regulierungsbehörde die Informationen nicht innerhalb der ge-
mäß Absatz 1 gesetzten Frist übermittelt, kann die Kommission
alle Informationen, die für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4
und des Artikels 8 erforderlich sind, unmittelbar von den je-
weiligen Unternehmen anfordern.

Fordert die Kommission von einem Unternehmen Informatio-
nen an, so übermittelt sie den Regulierungsbehörden des Mit-
gliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz des Unterneh-
mens befindet, gleichzeitig eine Abschrift dieser Anforderung.

(3) In ihrer Anforderung gibt die Kommission die Rechts-
grundlage, die Frist für die Übermittlung der Informationen,
den Zweck der Anforderung sowie die in Artikel 12 Absatz
2 für den Fall der Erteilung unrichtiger, unvollständiger oder
irreführender Auskünfte vorgesehenen Sanktionen an. Die
Kommission setzt dabei eine angemessene Frist unter Berück-
sichtigung der Komplexität der angeforderten Informationen
und der Dringlichkeit, mit der sie benötigt werden.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und
bei juristischen Personen die nach Gesetz oder Satzung zu ihrer
Vertretung bevollmächtigten Personen erteilen die verlangten
Auskünfte. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte
können die Auskünfte im Auftrag ihrer Mandanten erteilen,
wobei die Mandanten in vollem Umfang haften, falls die erteil-
ten Auskünfte unvollständig, unrichtig oder irreführend sind.

(5) Wird eine von einem Unternehmen verlangte Auskunft
innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht oder

nicht vollständig erteilt, so kann die Kommission die Informa-
tion durch Entscheidung anfordern. In der Entscheidung wer-
den die angeforderten Informationen bezeichnet und eine an-
gemessene Frist für ihre Übermittlung bestimmt. Sie enthält
einen Hinweis auf die in Artikel 12 Absatz 2 vorgesehenen
Sanktionen. Sie enthält ferner einen Hinweis auf das Recht,
vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gegen
die Entscheidung Klage zu erheben.

Die Kommission übermittelt den Regulierungsbehörden des
Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz der
Person oder der Sitz des Unternehmens befindet, gleichzeitig
eine Abschrift ihrer Entscheidung.

(6) Die aufgrund dieser Verordnung angeforderten Informa-
tionen werden nur für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 und
des Artikels 8 verwendet.

Die Kommission darf die Informationen, die sie im Rahmen
dieser Verordnung erhalten hat und die ihrem Wesen nach
unter das Geschäftsgeheimnis fallen, nicht preisgeben.

Artikel 11

Recht der Mitgliedstaaten, detailliertere Maßnahmen vor-
zusehen

Diese Verordnung berührt nicht die Rechte der Mitgliedstaaten,
Maßnahmen beizubehalten oder einzuführen, die detailliertere
Bestimmungen als diese Verordnung und die Leitlinien nach
Artikel 8 enthalten.

Artikel 12

Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten legen unbeschadet des Absatzes 2
fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle
zu ihrer Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. Die vor-
gesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
die entsprechenden Bestimmungen spätestens bis 1. Juli 2004
mit und melden ihr unverzüglich spätere Änderungen, die diese
betreffen.

(2) Die Kommission kann Unternehmen durch Entscheidung
Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im voraus-
gegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes auferlegen,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig bei der Erteilung einer
nach Artikel 10 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige, un-
vollständige oder irreführende Angaben oder die Angaben
nicht innerhalb der in einer Entscheidung nach Artikel 10
Absatz 5 Unterabsatz 1 gesetzten Frist machen.

Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Schwere der
Nichteinhaltung der Anforderungen des Unterabsatzes 1 zu
berücksichtigen.

(3) Sanktionen nach Absatz 1 und Entscheidungen nach
Absatz 2 sind nicht strafrechtlicher Art.
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Artikel 13

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 14

Bericht der Kommission

Die Kommission überwacht die Anwendung dieser Verord-
nung. Sie legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spä-

testens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen
Bericht über die Erfahrungen bei ihrer Anwendung vor. In dem
Bericht ist insbesondere zu analysieren, in welchem Umfang die
Verordnung gewährleisten konnte, dass der grenzüberschrei-
tende Stromaustausch unter nichtdiskriminierenden und kos-
tenorientierten Netzzugangsbedingungen stattfindet und somit
zur Angebotsvielfalt für die Kunden in einem gut funktionie-
renden Binnenmarkt und zur langfristigen Versorgungssicher-
heit beiträgt, und inwieweit wirksame standortbezogene Preis-
signale vorhanden sind. Der Bericht kann gegebenenfalls geeig-
nete Vorschläge und/oder Empfehlungen enthalten.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Juli 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am . . .

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident
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ANHANG

LEITLINIEN FÜR DIE VERWALTUNG UND ZUWEISUNG VERFÜGBARER ÜBERTRAGUNGSKAPAZITÄT
VON VERBINDUNGSLEITUNGEN ZWISCHEN NATIONALEN NETZEN

Allgemeines

1. Die von den Mitgliedstaaten angewandte(n) Engpassmanagementmethode(n) muss (müssen) kurzfristige Engpässe auf
wirtschaftlich effiziente Weise bewältigen, und gleichzeitig müssen von ihnen an den richtigen Stellen Signale oder
Anreize für effiziente Investitionen in Netz und Erzeugung ausgehen.

2. Die Übertragungsnetzbetreiber oder gegebenenfalls die Mitgliedstaaten müssen nichtdiskriminierende und trans-
parente Standards festlegen, in denen angegeben ist, welche Engpassmanagementmethoden sie unter welchen Gege-
benheiten anwenden werden. Diese Standards sowie die Sicherheitsstandards müssen in öffentlich zugänglichen
Unterlagen dargelegt werden.

3. Eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Arten grenzüberschreitender Transaktionen wird unabhängig davon,
ob es sich um konkrete bilaterale Verträge oder Verkaufs- und Kaufangebote auf ausländischen organisierten Märkten
handelt, bei der Konzipierung der Regeln für spezielle Methoden des Engpassmanagements auf ein Mindestmaß
beschränkt. Die Methode für die Zuweisung knapper Übertragungskapazitäten muss transparent sein. Falls Trans-
aktionen unterschiedlich behandelt werden, ist nachzuweisen, dass dies die Entwicklung des Wettbewerbs weder
verzerrt noch behindert.

4. Die von Engpassmanagementsystemen ausgehenden Preissignale müssen von der Übertragungsrichtung abhängig
sein.

5. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen dem Markt Übertragungskapazitäten mit einem möglichst hohen Verbindlich-
keitsgrad anbieten. Ein angemessener Anteil der Kapazitäten kann dem Markt mit einer geringeren Verbindlichkeit
angeboten werden, die genauen Bedingungen für die Übertragung über grenzüberschreitende Leitungen müssen den
Marktteilnehmern jedoch immer bekannt gegeben werden.

6. Da das kontinentaleuropäische Netz sehr dicht ist und sich die Nutzung von Verbindungsleitungen auf beiden Seiten
einer Landesgrenze auf die Stromflüsse auswirkt, gewährleisten die nationalen Regulierungsbehörden, dass Engpass-
managementverfahren mit erheblichen Auswirkungen auf die Stromflüsse in anderen Netzen nicht einseitig ent-
wickelt werden.

Langfristige Verträge

1. Im Rahmen von Verträgen, die gegen die Artikel 81 und 82 des Vertrags verstoßen, werden keine vorrangigen
Zugangsrechte zu Verbindungskapazitäten eingeräumt.

2. Bei bestehenden langfristigen Verträgen werden keine Vorkaufsrechte eingeräumt, wenn sie zur Verlängerung an-
stehen.

Bereitstellung von Informationen

1. Die Übertragungsnetzbetreiber richten geeignete Verfahren für die Koordinierung und den Informationsaustausch ein,
um die Netzsicherheit zu gewährleisten.

2. Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen alle maßgeblichen Daten über die Gesamtkapazität für die grenzüber-
schreitende Übertragung. Über die Winter- und Sommerwerte für die verfügbare Übertragungskapazität hinaus
veröffentlichen die Übertragungsnetzbetreiber die für jeden Tag verfügbare Übertragungskapazität zu verschiedenen
Zeitpunkten vor dem Übertragungstag. Dem Markt werden zumindest eine Woche im Voraus genaue Schätzungen
zur Verfügung gestellt, und die Übertragungsnetzbetreiber sollten ferner versuchen, Informationen jeweils einen
Monat im Voraus bekannt zu geben. Die Informationen enthalten auch Angaben darüber, wie verlässlich die Bereit-
stellung der Kapazität ist.

3. Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen auf der Grundlage der elektrischen und physikalischen Netzgegeben-
heiten ein allgemeines Modell für die Berechnung der Gesamtübertragungskapazität und der Sicherheitsmarge. Ein
derartiges Modell unterliegt der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten. Die
Sicherheits-, Betriebs- und Planungsstandards sind fester Bestandteil der Informationen, die die Übertragungsnetz-
betreiber in öffentlich zugänglichen Unterlagen veröffentlichen.
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Grundsätze der Methoden für das Engpassmanagement

1. Netzengpässe werden vorzugsweise durch nichttransaktionsbezogene Methoden bewältigt, d. h. durch Methoden, die
keinen Unterschied zwischen den Verträgen einzelner Marktteilnehmer machen.

2. Das grenzüberschreitende, koordinierte Redispatching oder das Countertrading können von den betroffenen Über-
tragungsnetzbetreibern gemeinsam verwendet werden. Die Höhe der den Übertragungsnetzbetreibern durch Counter-
trading und Redispatching entstehenden Kosten muss jedoch Effizienzanforderungen genügen.

3. Die mögliche Kombination der Marktteilung oder anderer marktorientierter Mechanismen zur Lösung anhaltender
Engpässe mit dem Countertrading zur Lösung vorübergehender Engpässe wird als ein längerfristiger Ansatz für das
Engpassmanagement umgehend auf ihre Vorteile geprüft.

Leitlinien für explizite Auktionen

1. Das Auktionsverfahren muss so konzipiert sein, dass dem Markt die gesamte verfügbare Kapazität angeboten wird.
Zu diesem Zweck kann eine Mischauktion veranstaltet werden, bei der Kapazitäten für eine unterschiedliche Dauer
und mit unterschiedlichen Merkmalen (wie etwa die voraussichtliche Verlässlichkeit der Bereitstellung der jeweiligen
verfügbaren Kapazität) versteigert werden.

2. Die gesamte Verbindungskapazität wird in mehreren Auktionen angeboten, die etwa jährlich, monatlich, wöchentlich,
täglich oder mehrmals täglich entsprechend dem Bedarf der beteiligten Märkte stattfinden könnten. Auf jeder dieser
Auktionen werden ein festgeschriebener Anteil der Nettoübertragungskapazität und etwaige verbleibende Kapazitäten,
die bei vorherigen Auktionen nicht vergeben wurden, zugewiesen.

3. Die Verfahren für explizite Auktionen werden in enger Zusammenarbeit von den betroffenen nationalen Regulie-
rungsbehörden und Übertragungsnetzbetreibern ausgearbeitet und so konzipiert, dass die Bieter in den beteiligten
Ländern auch am Tageshandel eines organisierten Marktes (d. h. Strombörse) teilnehmen können.

4. Die auf der überlasteten Verbindungsleitung in gegenläufiger Richtung beanspruchten Kapazitäten werden grund-
sätzlich saldiert, um die Übertragungskapazität in Richtung Engpass zu maximieren. Das Verfahren für die Saldierung
der Stromflüsse muss jedoch mit dem sicheren Betrieb des Stromnetzes vereinbar sein.

5. Um dem Markt die größtmögliche Kapazität anbieten zu können, werden die finanziellen Risiken im Zusammenhang
mit der Saldierung der Stromflüsse von den Marktteilnehmern getragen, die sie verursachen.

6. Die angenommenen Auktionsverfahren sind so zu gestalten, dass von ihnen übertragungsrichtungsabhängige Preis-
signale an die Marktteilnehmer ausgehen können. Übertragungen in einer dem vorherrschenden Stromfluss entgegen-
gesetzten Richtung wirken entlastend und führen daher auf der überlasteten Verbindungsleitung zu zusätzlicher
Übertragungskapazität.

7. Um nicht Gefahr zu laufen, dass Probleme im Zusammenhang mit einer etwaigen marktbeherrschenden Stellung
eines Marktteilnehmers entstehen oder verschärft werden, ziehen die zuständigen Regulierungsbehörden bei der
Konzipierung von Auktionsverfahren Obergrenzen für die Kapazitätsmengen, die ein einzelner Marktteilnehmer
bei einer Auktion erwerben/besitzen/verwenden kann, ernsthaft in Erwägung.

8. Zur Förderung der Schaffung liquider Strommärkte kann die bei einer Auktion erworbene Kapazität frei gehandelt
werden, bis dem Übertragungsnetzbetreiber mitgeteilt wird, dass die erworbene Kapazität genutzt wird.
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BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat am 2. Mai 2001 einen Vorschlag (1) vorgelegt, der sich auf Artikel 95 EGV
stützt.

2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat am 3. Oktober 2001 Stellung genommen (2). Der Aus-
schuss der Regionen hat auf eine Stellungnahme verzichtet.

3. Das Europäische Parlament hat am 13. März 2002 in erster Lesung Stellung genommen (3) und
dabei 34 Abänderungen angenommen. Daraufhin hat die Kommission am 10. Juni 2002 einen
geänderten Vorschlag (4) vorgelegt.

4. Der Rat hat am 3. Februar 2003 gemäß Artikel 251 EGV seinen Gemeinsamen Standpunkt fest-
gelegt.

II. ZIEL DES VORSCHLAGS

5. Mit dem Vorschlag, der gemeinsam mit den Richtlinien für den Elektrizitäts- und den Erdgasbin-
nenmarkt ein Paket bildet, sollen faire, kostenorientierte, transparente und unmittelbar geltende
Regeln für die Tarifgestaltung und die Zuweisung verfügbarer Verbindungskapazitäten für den
grenzüberschreitenden Stromhandel eingeführt werden. Er umfasst die folgenden Bestimmungen:

— Was die Tarifgestaltung betrifft, so ist vorgesehen, dass die Übertragungsnetzbetreiber für die
Kosten, die durch grenzüberschreitende Stromflüsse über ihr Netz entstehen, Ausgleichzah-
lungen erhalten, die durch Beiträge der Übertragungsnetzbetreiber finanziert werden, die diese
Stromflüsse verursachen;

— harmonisierte Grundsätze für die Entgelte für die grenzüberschreitende Übertragung;

— Grundsätze für die Zuweisung der auf den Verbindungsleitungen zwischen nationalen Über-
tragungsnetzen verfügbaren Kapazitäten;

— Erlass von Leitlinien, in denen die einschlägigen Grundsätze und Methoden für die Tarifgestal-
tung und die Bewältigung von Engpässen näher ausgeführt werden.

III. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

6. Der Rat hat im Wesentlichen die folgenden Änderungen vorgenommen:

7. a) Die Verordnung gilt für grenzüberschreitende Stromflüsse (statt Transitflüsse); dies entspricht u. a.
den Ergebnissen der Arbeiten im Rahmen des Europäischen Forums für Elektrizitätsregulierung
(Florenz-Forum) (Artikel 1). Überdies wird in Artikel 2 Buchstabe b ausgeführt, dass dieser
Begriff das Durchleiten eines materiellen Leistungsflusses durch ein Übertragungsnetz eines Mit-
gliedstaats aufgrund der Auswirkungen der Tätigkeit von Erzeugern und/oder Verbrauchern
außerhalb dieses Mitgliedstaats auf dessen Übertragungsnetz bezeichnet.
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b) Was Artikel 2 und die Begriffsbestimmungen im Allgemeinen betrifft, so hat der Rat die Definition
des Begriffs „neue Verbindungsleitung“ hinzugefügt und zudem deutlich gemacht, dass

— der Begriff „Regulierungsbehörden“ die Regulierungsbehörden nach Artikel 23 Absatz 1 (des
Gemeinsamen Standpunkts zu) der neuen Elektrizitätsrichtlinie bezeichnet (Artikel 2 Buch-
stabe a);

— wenn Übertragungsnetze von zwei oder mehr Mitgliedstaaten Teil eines einzigen Kontroll-
blocks sind, die betroffenen Mitgliedstaaten beschließen können, dass der Kontrollblock in
seiner Gesamtheit als Teil des Übertragungsnetzes eines der betreffenden Mitgliedstaaten
angesehen wird (Artikel 2 Buchstabe b);

— ein Engpass und unzureichende Kapazitäten sowohl bei Verbindungsleitungen als auch bei
den betreffenden nationalen Übertragungsnetzen auftreten können (Artikel 2 Buchstabe c);

— die Begriffe „deklarierte Ausfuhr“ (Artikel 2 Buchstabe d) und „deklarierte Einfuhr“ (Artikel 2
Buchstabe f) von Strom die Einspeisung von Strom in einem Mitgliedstaat bei gleichzeitiger
Entnahme in einem anderen Mitgliedstaat bezeichnen;

— mit dem Begriff „deklarierter Transit“ der Fall bezeichnet wird, bei dem ein Land einbezogen
wird, in dem weder die Einspeisung noch die gleichzeitige entsprechende Entnahme des
Stroms erfolgt.

8. In Bezug auf den in Artikel 3 beschriebenen Ausgleichsmechanismus hat es der Rat für notwendig
erachtet festzulegen, dass die Ausgleichzahlungen sowohl von den ausführenden als auch von den
einführenden Betreibern der nationalen Übertragungsnetze zu leisten sind (Artikel 3 Absatz 2).
Zudem wird das Verfahren, nach dem die durch grenzüberschreitende Stromflüsse verursachten
Kosten errechnet werden, genauer beschrieben (Artikel 3 Absatz 6). Auch dies entspricht den
Ergebnissen der Arbeiten im Rahmen des Florenz-Forums.

9. Die Netzzugangsentgelte müssen transparent sein und die tatsächlichen Kosten widerspiegeln, soweit
diese denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (Artikel 4
Absatz 1); damit wurde insbesondere den Abänderungen des Europäischen Parlaments Rechnung
getragen.

10. Der Rat hat im Hinblick auf die Zugangsentgelte die Notwendigkeit geeigneter und wirksamer orts-
abhängiger Preissignale auf europäischer Ebene (Artikel 4 Absätze 1 und 2) hervorgehoben; die Entgelte
sind unabhängig von dem Herkunfts- bzw. Bestimmungsland des Stroms zu berechnen.

11. Was die Leitlinien für das Engpassmanagement (Artikel 6) betrifft, so

— müssen die Einschränkungsverfahren diskriminierungsfrei angewendet werden (Artikel 6 Absatz
2);

— müssen die Marktteilnehmer den betreffenden Betreibern der Übertragungsnetze rechtzeitig vor
dem jeweiligen Betriebszeitraum mitteilen, ob sie die zugewiesene Kapazität zu nutzen geden-
ken (Artikel 6 Absatz 4); zugewiesene Kapazitäten, die nicht in Anspruch genommen werden,
gehen nach einem offenen, transparenten und nichtdiskriminierenden Verfahren an den Markt
zurück;

— sind Transaktionen, die mit einer Entlastung verbunden sind, unter gebührender Berücksichti-
gung der Netzsicherheit vorzunehmen (Artikel 6 Absatz 5).

Die Zuordnung der Einnahmen aus der Zuweisung von Verbindungen wurde dahin gehend ge-
regelt, dass sie von den Regulierungsbehörden bei der Genehmigung der Berechnungsmethode für
die Tarife auch als Einkünfte berücksichtigt werden können (Artikel 6 Absatz 6).
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12. Um Investitionen in neue Infrastrukturen zu fördern, hat der Rat — wie in den einschlägigen
Bestimmungen seines Gemeinsamen Standpunkts zu der (neuen) Erdgasrichtlinie — deutlich ge-
macht, dass neue Gleichstrom-Verbindungsleitungen unter ganz bestimmten Voraussetzungen von
den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 6, von den Anforderungen hinsichtlich des Zugangs
Dritter und von der Festlegung von Tarifen/Methoden durch die Regulierungsbehörden ausgenom-
men werden können. Gleichzeitig wird mit der Bestimmung die Rolle, welche die Kommission bei
der Überprüfung der Entscheidungen der Mitgliedstaaten über Ausnahmen zu erfüllen hat, gestärkt.
Die restriktive Auslegung dieser Bestimmungen wird durch eine Erklärung der Kommission be-
stätigt (Artikel 7).

13. Was den Inhalt der Leitlinien (Artikel 8) betrifft, so

— sind darin die Einzelheiten der Berechnungsmethoden für die Mengen der durchgeleiteten
grenzüberschreitenden Stromflüsse und die Feststellung der Größe dieser Flüsse festzulegen
(Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c);

— sind darin die Einzelheiten der im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertra-
gungsnetzbetreibern vorgenommenen Behandlung von Stromflüssen festzulegen, die aus Län-
dern außerhalb des EWR stammen oder in diesen Ländern enden (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe
e);

— müssen sie geeignete und wirksame ortsabhängige Preissignale auf europäischer Ebene vorsehen
(Artikel 8 Absatz 3).

14. Der Rat hat deutlich gemacht, welche Rolle den Mitgliedstaaten bei der Weiterentwicklung der
Verordnung zufällt, indem er ein Regelungsverfahren für die Annahme und Änderung verschiede-
ner Leitlinien betreffend den Ausgleichsmechanismus zwischen den Übertragungsnetzbetreibern,
die Kapazitätszuweisung und die Harmonisierung der Grundsätze für die Entgeltfestsetzung vor-
gesehen hat (Artikel 3, 7 und 13).

15. Überdies wird die Kommission die Anwendung der Verordnung, insbesondere im Hinblick auf
diskriminierungsfreie und kostenorientierte Netzzugangsbedingungen und die Festsetzung orts-
abhängiger Preissignale, genau überwachen (Artikel 14).

16. Außerdem ist der Rat der Auffassung, dass diese Richtlinie zum selben Zeitpunkt in Kraft treten
sollte, an dem nach den Richtlinien für den Elektrizitäts- und den Erdgasbinnenmarkt die erste
Stufe der Marktöffnung erfolgen wird, nämlich am 1. Juli 2004.

IV. ÜBERNOMMENE ABÄNDERUNGEN

17. Von den insgesamt 34 Abänderungen des Parlaments hat der Rat die folgenden 12 entweder in der
Sache oder teilweise oder vom Grundsatz her übernommen:

Erwägungsgründe:

— Abänderung 1, wonach die Regeln den Vergleich effizienter Netzbetreiber aus strukturell ver-
gleichbaren Gebieten berücksichtigen sollten (Erwägungsgrund 4);

— Abänderung 2 (teilweise), wonach eine gewisse Harmonisierung zur Vermeidung von Handels-
verzerrungen erforderlich ist;

— Abänderung 3 (teilweise), in der es um zusätzliche Entgelte zu den allgemeinen Zugangsentgelten
geht (Erwägungsgrund 14);

— Abänderung 4, wonach diskriminierende und transparente Entgelte für die Netznutzung Voraus-
setzung für einen funktionierenden Wettbewerb sind (Erwägungsgrund 15);

— Abänderung 6, wonach die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden der Kommission
einschlägige Informationen liefern sollten (Erwägungsgrund 20).
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Artikel:

— Abänderung 8, wonach ein Engpass aufgrund unzureichender Kapazität der Verbindungsleitun-
gen und/oder der betreffenden nationalen Übertragungsnetze entstehen kann (Artikel 2 Buch-
stabe c);

— Abänderung 10 (im Grundsatz) betreffend den Begriff der deklarierten Ausfuhr von Strom
(Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d);

— Abänderung 12 in Zusammenhang mit Abänderung 1 (Artikel 4 Absatz 1);

— Abänderung 13 (in der Sache), wonach eine gewisse Vereinheitlichung der von den Mitglied-
staaten angewandten Mechanismen auf nationaler Ebene nützlich sein könnte (Artikel 4 Ab-
satz 2);

— Abänderung 14, wonach im Zuge des Engpassmanagements zusätzliche Einfuhr- oder Ausfuhr-
entgelte erhoben werden können (Artikel 4 Absatz 4);

— Abänderung 18, wonach Ausnahmen von den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 6 gewährt
werden können, um Investitionen in neue Infrastrukturen zu fördern (Artikel 7);

— Abänderung 34, wonach die Kommission die Verordnung anhand der Erfahrungen mit der
Anwendung überprüft (Artikel 14);

— Abänderung 35, wonach die Verordnung zum selben Zeitpunkt in Kraft tritt wie die neuen
Richtlinien für den Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarkt.

V. NICHT ÜBERNOMMENE ABÄNDERUNGEN

18. Der Rat ist der Ansicht, dass die Abänderungen 5, 7, 9, 15, 16, 17 sowie 19 bis 33 entweder nicht
mit den vorgeschlagenen Richtlinien für den Elektrizitäts- und den Erdgasbinnenmarkt zu verein-
baren sind (Abänderungen 5, 7, 16, 20, 22, 23, 24, 25), zu restriktiv sind (Abänderung 19), nicht
in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen (Abänderungen 8, 9, 21, 26 und 27 bis 33) oder
bereits durch geltende Vorschriften abgedeckt werden (Abänderung 17); daher hat er sie nicht in
seinen Gemeinsamen Standpunkt übernommen. Die Kommission hat die Abänderungen 2, 5, 7,
13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 bis 26 und 35 abgelehnt. Bezüglich der Abänderungen 21 und 27 bis
33 weist der Rat darauf hin, dass die Kommission in ihrer Begründung des geänderten Vorschlags
erklärt hat, dass sie beabsichtige, das in diesen Abänderungen vorgeschlagene Gremium der Eu-
ropäischen Regulierungsbehörden im Wege eines Kommissionsbeschlusses und nicht, wie vom
Parlament vorgeschlagen, durch die Verordnung selbst einzusetzen.
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GEMEINSAMER STANDPUNKT (EG) Nr. 5/2003

vom Rat festgelegt am 3. Februar 2003

im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2003/. . ./EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom . . . über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der

Richtlinie 96/92/EG

(2003/C 50 E/02)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55
und Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (4) hat einen
bedeutenden Beitrag zur Schaffung eines Elektrizitätsbin-
nenmarkts geleistet.

(2) Die bei der Durchführung dieser Richtlinie gewonnenen
Erfahrungen zeugen von dem Nutzen, der sich aus dem
Elektrizitätsbinnenmarkt ergeben kann, in Form von Effi-
zienzsteigerungen, Preissenkungen, einer höheren Dienst-
leistungsqualität und einer größeren Wettbewerbsfähigkeit.
Nach wie vor bestehen jedoch schwerwiegende Mängel
und weit reichende Möglichkeiten zur Verbesserung der
Funktionsweise der Märkte, insbesondere durch Sicherstel-
lung gleicher Ausgangsbedingungen bei der Elektrizitäts-
erzeugung und die Verringerung der Gefahr von Verdrän-
gungspraktiken, die Sicherstellung nichtdiskriminierender
Übertragungs- und Verteilungstarife durch einen Netz-
zugang auf der Grundlage von Tarifen, die vor ihrem In-
krafttreten veröffentlicht werden, sowie durch den Schutz
der Rechte kleiner und benachteiligter Kunden und die
Offenlegung der Informationen über die bei der Elektrizi-
tätserzeugung eingesetzten Energieträger, sowie gegebe-
nenfalls die Bezugnahme auf Quellen, die Angaben zu
deren Umweltauswirkungen enthalten.

(3) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 23. und
24. März 2000 in Lissabon dazu aufgerufen, zügig an der
Vollendung des Binnenmarkts sowohl im Elektrizitäts- als
auch im Gassektor zu arbeiten und die Liberalisierung in
diesen Sektoren zu beschleunigen, um in diesen Bereichen
einen voll funktionsfähigen Binnenmarkt zu verwirklichen.
In seiner Entschließung vom 6. Juli 2000 zum zweiten

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament
und den Rat über den Stand der Liberalisierung der Ener-
giemärkte forderte das Europäische Parlament die Kommis-
sion auf, einen detaillierten Zeitplan festzulegen, innerhalb
dessen genau beschriebene Ziele verwirklicht werden müs-
sen, um stufenweise zu einer völligen Liberalisierung der
Energiemärkte zu gelangen.

(4) Die Freiheiten, die der Vertrag den europäischen Bürgern
garantiert (freier Waren- und Dienstleistungsverkehr und
Niederlassungsfreiheit), sind nur in einem vollständig ge-
öffneten Markt möglich, der allen Verbrauchern die freie
Wahl ihrer Lieferanten und allen Anbietern die freie Belie-
ferung ihrer Kunden gestattet.

(5) Die Haupthindernisse für einen voll funktionsfähigen und
wettbewerbsorientierten Binnenmarkt hängen unter ande-
rem mit dem Netzzugang, der Tarifierung und einer un-
terschiedlichen Marktöffnung in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten zusammen.

(6) Ein funktionierender Wettbewerb setzt voraus, dass der
Netzzugang nichtdiskriminierend, transparent und zu an-
gemessenen Preisen gewährleistet ist.

(7) Zur Vollendung des Elektrizitätsbinnenmarkts ist ein nicht-
diskriminierender Zugang zum Netz des Übertragungs-
oder des Verteilernetzbetreibers von größter Bedeutung.
Ein Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber kann aus ei-
nem oder mehreren Unternehmen bestehen.

(8) Um einen effizienten und nichtdiskriminierenden Netz-
zugang zu gewährleisten, ist es angezeigt, dass die Über-
tragungs- und Verteilernetze durch unterschiedliche
Rechtspersonen betrieben werden, wenn vertikal inte-
grierte Unternehmen bestehen. Die Kommission sollte
von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung dieser Voraus-
setzung entwickelte Maßnahmen gleicher Wirkung prüfen
und gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieser Richt-
linie vorlegen. Der Übertragungs- und Verteilernetzbetrei-
ber sollte ferner über wirksame Entscheidungsbefugnisse in
Bezug auf Vermögenswerte verfügen, die zur Wartung,
dem Betrieb und der Entwicklung von Netzen erforderlich
sind, wenn die betreffenden Vermögenswerte sich im Ei-
gentum vertikal integrierter Unternehmen befinden und
von diesen betrieben werden.

Es muss jedoch zwischen einer solchen rechtlichen Tren-
nung und der Entflechtung hinsichtlich der Eigentumsver-
hältnisse unterschieden werden. Die rechtliche Trennung
bedingt keine Änderung der Eigentümerschaft an den Ver-
mögenswerten, und der Geltung ähnlicher oder identischer
Beschäftigungsbedingungen im gesamten vertikal integrier-
ten Unternehmen steht nichts entgegen. Jedoch sollte ein
nicht diskriminierender Entscheidungsprozess durch orga-
nisatorische Maßnahmen zur Unabhängigkeit des zustän-
digen Entscheidungsträgers sichergestellt werden.
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(9) Im Fall kleiner Netze müssen die Hilfsdienste möglicher-
weise von Übertragungsnetzbetreibern bereitgestellt wer-
den, die mit dem kleinen Netz einen Verbund bilden.

(10) Diese Richtlinie befasst sich nicht mit Eigentumsfragen, es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich im Falle eines
Unternehmens, das im Übertragungs- oder Verteilungs-
bereich tätig und hinsichtlich seiner Rechtsform von den
Unternehmen getrennt ist, die Erzeugungs- und/oder Lie-
fertätigkeiten ausüben, bei den benannten Netzbetreibern
um dasselbe Unternehmen handeln kann, das auch Eigen-
tümer der Infrastruktur ist.

(11) Damit kleine Verteilerunternehmen finanziell und
administrativ nicht unverhältnismäßig stark belastet wer-
den, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, sol-
che Unternehmen erforderlichenfalls von den Vorschriften
für die rechtliche Entflechtung der Verteilung auszuneh-
men.

(12) Die Genehmigungsverfahren sollten nicht zu einem Ver-
waltungsaufwand führen, der in keinem Verhältnis zur
Größe und zur möglichen Wirkung der Elektrizitätserzeu-
ger steht.

(13) Es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um si-
cherzustellen, dass die Tarife für den Netzzugang trans-
parent und nichtdiskriminierend sind. Diese Tarife sollten
unterschiedslos für alle Netzbenutzer gelten.

(14) Um einem in einem Mitgliedstaat ansässigen Elektrizitäts-
unternehmen den Abschluss von Verträgen zu erleichtern,
die die Versorgung von zugelassenen Kunden in einem
anderen Mitgliedstaat betreffen, sollten die Mitgliedstaaten
und wo angemessen, die nationalen Regulierungsbehörden
auf einheitlichere Bedingungen und auf den gleichen Grad
an Zulassungsfähigkeit im gesamten Binnenmarkt hin-
arbeiten.

(15) Der wirksamen Regulierung durch eine oder mehrere na-
tionale Regulierungsbehörden kommt eine Schlüsselrolle
bei der Gewährleistung eines nichtdiskriminierenden Netz-
zugangs zu. Die Mitgliedstaaten legen die Aufgaben, Zu-
ständigkeiten und administrativen Befugnisse der Regulie-
rungsbehörden fest. Es ist wichtig, dass die Regulierungs-
behörden in allen Mitgliedstaaten über die gleichen Min-
destzuständigkeiten verfügen.

Diese Regulierungsbehörden sollten befugt sein, die Tarife
oder wenigstens die Methoden zur Berechnung der Tarife
für die Übertragung und Verteilung festzulegen oder zu
genehmigen. Um Unsicherheiten und kosten- und zeitauf-
wändige Streitigkeiten zu vermeiden, sollten diese Tarife
veröffentlicht werden, bevor sie Gültigkeit erlangen.

(16) Zur Sicherstellung eines effektiven Marktzugangs für alle
Marktteilnehmer, einschließlich neuer Marktteilnehmer, be-
darf es nichtdiskriminierender, kostenorientierter Aus-
gleichsmechanismen. Sobald der Elektrizitätsmarkt einen
ausreichenden Liquiditätsstand erreicht hat, sollte dies
durch den Aufbau transparenter Marktmechanismen für
die Lieferung und den Bezug von Elektrizität zur Deckung
des Ausgleichsbedarfs realisiert werden. Solange derartige

liquide Märkte fehlen, sollten die nationalen Regulierungs-
behörden aktiv darauf hinwirken, dass die Tarife für Aus-
gleichsleistungen nichtdiskriminierend und kostenorientiert
sind. Gleichzeitig sollten geeignete Anreize gegeben wer-
den, um die Einspeisung und Abnahme von Elektrizität
auszugleichen und das System nicht zu gefährden.

(17) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Möglich-
keit haben, die Tarife von Elektrizität anzugleichen oder
die Tarifberechnungsmethoden auf der Grundlage eines
Vorschlags des Übertragungsnetzbetreibers oder des (der)
Verteilernetzbetreiber(s) oder auf der Grundlage eines zwi-
schen diesen Betreibern und den Netzbenutzern abge-
stimmten Vorschlags festzulegen oder zu genehmigen. Da-
bei sollten die nationalen Regulierungsbehörden sicherstel-
len, dass die Tarife für die Übertragung und Verteilung
nichtdiskriminierend und kostenorientiert sind und die
langfristig durch dezentrale Elektrizitätserzeugung und
Nachfragesteuerung vermiedenen Netzgrenzkosten berück-
sichtigen.

(18) Die Vorteile des Binnenmarkts sollten Industrie und Han-
del, einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen,
sowie den Bürgern überall in der Gemeinschaft aus Grün-
den der Gerechtigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit und
indirekt infolge von Effizienzsteigerungen in den Unter-
nehmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen so schnell wie
möglich zur Verfügung stehen.

(19) Die Elektrizitätskunden sollten ihr Versorgungsunterneh-
men frei wählen können. Dennoch sollte die Vollendung
des Binnenmarkts für Elektrizität schrittweise erfolgen, um
der Industrie Gelegenheit zur Anpassung zu geben und
sicherzustellen, dass effiziente Maßnahmen und Regelun-
gen zum Schutz der Verbraucherinteressen getroffen wer-
den und gewährleistet ist, dass die Verbraucher tatsächlich
das Recht auf freie Wahl ihres Versorgungsunternehmens
haben.

(20) Durch die schrittweise Öffnung des Markts zum freien
Wettbewerb sollten die Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten so schnell wie möglich beseitigt werden. Bei
der Durchführung dieser Richtlinie sollten Transparenz
und Sicherheit gewährleistet sein.

(21) Fast alle Mitgliedstaaten haben sich dafür entschieden, den
Wettbewerb im Elektrizitätserzeugungsmarkt durch ein
transparentes Genehmigungsverfahren zu gewährleisten.
Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit vor-
sehen, zur Versorgungssicherheit durch eine Ausschrei-
bung oder ein vergleichbares Verfahren für den Fall bei-
zutragen, dass sich im Wege des Genehmigungsverfahrens
keine ausreichenden Elektrizitätserzeugungskapazitäten
schaffen lassen.

Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, im In-
teresse des Umweltschutzes und der Förderung neuer,
noch nicht ausgereifter Technologien Kapazitäten auf der
Grundlage veröffentlichter Kriterien auszuschreiben. Die
neuen Kapazitäten schließen unter anderem erneuerbare
Energien und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ein.
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(22) Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte das Gleichge-
wicht zwischen Angebot und Nachfrage in den einzelnen
Mitgliedstaaten beobachtet und anschließend ein Gesamt-
bericht über die Versorgungssicherheit in der Gemein-
schaft angefertigt werden, in dem die zwischen verschie-
denen Gebieten bestehende Verbindungskapazität berück-
sichtigt wird. Die Beobachtung sollte so frühzeitig erfol-
gen, dass die geeigneten Maßnahmen getroffen werden
können, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet sein
sollte. Der Aufbau und der Erhalt der erforderlichen Netz-
infrastruktur einschließlich der Verbundmöglichkeiten soll-
ten zu einer stabilen Elektrizitätsversorgung beitragen.

(23) Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass Haus-
halts-Kunden und, soweit die Mitgliedstaaten dies für ange-
zeigt halten, Kleinunternehmen das Recht auf Versorgung
mit Elektrizität einer bestimmten Qualität zu leicht ver-
gleichbaren, transparenten und angemessenen Preisen ha-
ben. Damit gewährleistet ist, dass die Qualität gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen in der Gemeinschaft weiterhin ho-
hen Standards entspricht, sollten die Mitgliedstaaten die
Kommission regelmäßig über alle zur Erreichung der Ziele
dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen unterrichten. Die
Kommission sollte regelmäßig einen Bericht veröffent-
lichen, in dem die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur
Erreichung gemeinwirtschaftlicher Ziele untersucht und
in ihrer Wirksamkeit verglichen werden, um Empfehlun-
gen für Maßnahmen auszusprechen, die auf einzelstaatli-
cher Ebene zur Gewährleistung einer hohen Qualität der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu ergreifen sind.

Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen
zum Schutz benachteiligter Kunden auf dem Elektrizitäts-
binnenmarkt treffen. Die Maßnahmen können nach den
jeweiligen Gegebenheiten in den entsprechenden Mitglied-
staaten unterschiedlich sein und spezifische Maßnahmen
für die Begleichung von Stromrechnungen oder allgemei-
nere Maßnahmen innerhalb des Sozialsicherungssystems
beinhalten.

Wird die Grundversorgung auch kleinen Unternehmen an-
geboten, so können die Maßnahmen zur Gewährleistung
dieses Angebots für Haushalts-Kunden und kleine Unter-
nehmen unterschiedlich ausfallen.

(24) Die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen ist
eine grundlegende Anforderung dieser Richtlinie, und es
ist wichtig, dass in dieser Richtlinie von allen Mitgliedstaa-
ten einzuhaltende gemeinsame Mindestnormen festgelegt
werden, die den Zielen des Verbraucherschutzes, der Ver-
sorgungssicherheit, des Umweltschutzes und einer gleich-
wertigen Wettbewerbsintensität in allen Mitgliedstaaten
Rechnung tragen. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
müssen unter Berücksichtigung der einzelstaatlichen Gege-
benheiten aus nationaler Sicht ausgelegt werden können,
wobei das Gemeinschaftsrecht einzuhalten ist.

(25) Die Mitgliedstaaten können einen Versorger letzter Instanz
benennen. Hierbei kann es sich um die Verkaufsabteilung
eines vertikal integrierten Unternehmens handeln, das auch
die Tätigkeit der Verteilung ausübt, sofern die Entflech-
tungsanforderungen erfüllt sind.

(26) Die von den Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele des
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts ergriffenen
Maßnahmen können insbesondere die Schaffung geeig-
neter wirtschaftlicher Anreize, gegebenenfalls unter Einsatz
aller auf einzelstaatlicher Ebene oder Gemeinschaftsebene
vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu diesen Instrumen-
ten können auch Haftungsregelungen zur Absicherung der
erforderlichen Investitionen zählen.

(27) Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemein-
wirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnahmen
staatliche Beihilfen nach Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags
darstellen, sind sie der Kommission gemäß Artikel 88 Ab-
satz 3 des Vertrags mitzuteilen.

(28) Es hat sich erwiesen, dass die Verpflichtung, die Kommis-
sion über die etwaige Verweigerung einer Baugenehmi-
gung für neue Erzeugungsanlagen zu unterrichten, unnö-
tigen Verwaltungsaufwand bedeutet, so dass auf die ent-
sprechende Bestimmung verzichtet werden sollte.

(29) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Schaffung eines voll funktionierenden Elektrizitätsbinnen-
markts, auf dem fairer Wettbewerb herrscht, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann
und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der
Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen
ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel
5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genann-
ten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß
hinaus.

(30) Aufgrund der Erfahrungen mit der Anwendung der Richt-
linie 90/547/EWG des Rates vom 29. Oktober 1990 über
den Transit von Elektrizitätslieferungen über große Net-
ze (1) sollten Maßnahmen zur Sicherstellung einheitlicher
und nichtdiskriminierender Regelungen für den Zugang zu
Übertragungsleitungen getroffen werden, die auch für die
Beförderung von Elektrizität über innergemeinschaftliche
Grenzen hinweg gelten. Zur Sicherstellung einer einheitli-
chen Handhabung des Zugangs zu den Elektrizitätsnetzen
auch im Falle des Transits sollte jene Richtlinie aufgehoben
werden.

(31) Wegen des Umfangs der Änderungen der Richtlinie
96/92/EG sollten die betreffenden Bestimmungen aus
Gründen der Klarheit und der Rationalisierung neu gefasst
werden.

(32) Diese Richtlinie respektiert die grundlegenden Rechte und
beachtet die insbesondere in der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union verankerten Grundsätze —
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die
Elektrizitätserzeugung, -übertragung, -verteilung und -versor-
gung erlassen. Sie regelt die Organisation und Funktionsweise
des Elektrizitätssektors, den Marktzugang, die Kriterien und
Verfahren für die Ausschreibungen und die Vergabe von Ge-
nehmigungen sowie den Betrieb der Netze.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität;

2. „Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person, die Elek-
trizität erzeugt;

3. „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein
Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz zum
Zwecke der Belieferung von Endkunden oder Verteilern,
jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

4. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die
Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Über-
tragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebe-
nenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen so-
wie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des
Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung
von Elektrizität zu befriedigen;

5. „Verteilung“ den Transport von Elektrizität mit hoher,
mittlerer oder niedriger Spannung über Verteilernetze
zum Zwecke der Belieferung von Kunden, jedoch mit Aus-
nahme der Versorgung;

6. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Per-
son, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung
sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in
einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbin-
dungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die langfris-
tige Sicherstellung der Fähigkeit des Netzes, eine angemes-
sene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befrie-
digen;

7. „Kunden“ Großhändler und Endkunden, die Elektrizität
kaufen;

8. „Großhändler“ alle natürlichen und juristischen Personen,
die Elektrizität zum Zwecke des Weiterverkaufs innerhalb
oder außerhalb des Netzes, in dem sie ansässig sind, kau-
fen;

9. „Endkunden“ Kunden, die Elektrizität für den eigenen Ver-
brauch kaufen;

10. „Haushalts-Kunden“ Kunden, die Elektrizität für den Eigen-
verbrauch im Haushalt kaufen; dies schließt gewerbliche
und berufliche Tätigkeiten nicht mit ein;

11. „Nicht-Haushalts-Kunden“ natürliche oder juristische Per-
sonen, die Elektrizität für andere Zwecke als den Eigen-
verbrauch im Haushalt kaufen; hierzu zählen auch Erzeu-
ger und Großhändler;

12. „zugelassene Kunden“ Kunden, denen es gemäß Artikel 21
dieser Richtlinie frei steht, Elektrizität von einem Lieferan-
ten ihrer Wahl zu kaufen;

13. „Verbindungsleitungen“ Anlagen, die zur Verbundschaltung
von Elektrizitätsnetzen dienen;

14. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Vertei-
lernetzen, die durch eine oder mehrere Verbindungsleitun-
gen miteinander verbunden sind;

15. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen
Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbin-
det, oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und
ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der
direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Toch-
terunternehmen und zugelassenen Kunden verbindet;

16. „wirtschaftlicher Vorrang“ die Rangfolge der Elektrizitäts-
versorgungsquellen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten;

17. „Hilfsdienste“ sämtliche zum Betrieb eines Übertragungs-
oder Verteilernetzes erforderlichen Dienste;

18. „Netzbenutzer“ natürliche oder juristische Personen, die
Elektrizität in ein Übertragungs- oder Verteilernetz einspei-
sen oder daraus versorgt werden;

19. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterver-
kaufs von Elektrizität an Kunden;

20. „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal oder ho-
rizontal integriertes Unternehmen;

21. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen oder
eine Gruppe von Unternehmen, deren gegenseitige Bezie-
hungen in Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über
die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (1)
festgelegt sind, wobei das betreffende Unternehmen bzw.
die betreffende Gruppe mindestens eine der Funktionen
Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der
Funktionen Erzeugung von oder Versorgung mit Elektrizi-
tät wahrnimmt;
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22. „verbundene Unternehmen“ verbundene Unternehmen im
Sinne von Artikel 41 der Siebenten Richtlinie
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund
von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrags
über den konsolidierten Abschluss (1) und/oder assoziierte
Unternehmen im Sinne von Artikel 33 Absatz 1 derselben
Richtlinie und/oder Unternehmen, die denselben Aktionä-
ren gehören;

23. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen,
das mindestens eine der Funktionen kommerzielle Erzeu-
gung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung mit
Elektrizität wahrnimmt und das außerdem eine weitere
Tätigkeit außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt;

24. „Ausschreibungsverfahren“ das Verfahren, durch das ein
geplanter zusätzlicher Bedarf und geplante Ersatzkapazitä-
ten durch Lieferungen aus neuen oder bestehenden Erzeu-
gungsanlagen abgedeckt werden;

25. „langfristige Planung“ die langfristige Planung des Bedarfs
an Investitionen in Erzeugungs-, Übertragungs- und Vertei-
lungskapazität zur Deckung der Elektrizitätsnachfrage des
Netzes und zur Sicherung der Versorgung der Kunden;

26. „kleines, isoliertes Netz“ ein Netz mit einem Verbrauch von
weniger als 3 000 GWh im Jahr 1996, das bis zu einem
Wert von weniger als 5 % seines Jahresverbrauchs mit
anderen Netzen in Verbund geschaltet werden kann;

27. „isoliertes Kleinstnetz“ ein Netz mit einem Verbrauch von
weniger als 500 GWh im Jahr 1996, das nicht mit ande-
ren Netzen verbunden ist;

28. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversor-
gung und -bereitstellung als auch die Betriebssicherheit;

29. „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ ein globales oder in-
tegriertes Konzept zur Steuerung der Höhe und des Zeit-
punkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergie-
verbrauch senken und Spitzenlasten verringern soll, indem
Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder an-
deren Maßnahmen wie unterbrechbaren Lieferverträgen
Vorrang vor Investitionen zur Steigerung der Erzeugungs-
kapazität eingeräumt wird, wenn sie unter Berücksichti-
gung der positiven Auswirkungen eines geringeren Ener-
gieverbrauchs auf die Umwelt und der damit verbundenen
Aspekte einer größeren Versorgungssicherheit und gerin-
gerer Verteilungskosten die wirksamste und wirtschaft-
lichste Option darstellen;

30. „erneuerbare Energiequelle“ eine erneuerbare, nichtfossile
Energiequelle (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen- und Ge-
zeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas
und Biogas);

31. „dezentrale Erzeugungsanlage“ eine an das Verteilernetz
angeschlossene Erzeugungsanlage.

KAPITEL II

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE
ORGANISATION DES SEKTORS

Artikel 3

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der
Kunden

(1) Die Mitgliedstaaten tragen entsprechend ihrem institutio-
nellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips
dafür Sorge, dass Elektrizitätsunternehmen unbeschadet des
Absatzes 2 nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grund-
sätzen und im Hinblick auf die Errichtung eines wettbewerbs-
orientierten und dauerhaft funktionsfähigen Elektrizitätsmarkts
betrieben werden und dass diese Unternehmen hinsichtlich der
Rechte und Pflichten nicht diskriminiert werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter Be-
achtung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags, ins-
besondere des Artikels 86, den Elektrizitätsunternehmen im
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse Verpflichtungen auferle-
gen, die sich auf Sicherheit, einschließlich Versorgungssicher-
heit, Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der Versorgung sowie
Umweltschutz, einschließlich Energieeffizienz und Klimaschutz,
beziehen können. Solche Verpflichtungen müssen klar fest-
gelegt, transparent, nichtdiskriminierend und überprüfbar sein.
In Bezug auf die Versorgungssicherheit, die Energieeffizienz/
Nachfragesteuerung sowie zur Erreichung der Umweltziele im
Sinne dieses Absatzes können die Mitgliedstaaten eine langfris-
tige Planung vorsehen, wobei die Möglichkeit zu berücksichti-
gen ist, dass Dritte Zugang zum Netz erhalten wollen.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle Haus-
halts-Kunden und, soweit die Mitgliedstaaten dies für angezeigt
halten, Kleinunternehmen, nämlich Unternehmen, die weniger
als 50 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz oder eine
Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. Euro haben, in ih-
rem Hoheitsgebiet über eine Grundversorgung verfügen, also
das Recht auf Versorgung mit Elektrizität einer bestimmten
Qualität zu angemessenen Preisen haben. Zu diesem Zweck
können die Mitgliedstaaten einen Versorger letzter Instanz be-
nennen. Die Mitgliedstaaten erlegen Verteilerunternehmen die
Verpflichtung auf, Kunden nach Modalitäten, Bedingungen und
Tarifen an ihr Netz anzuschließen, die nach dem Verfahren des
Artikels 23 Absatz 2 festgelegt worden sind.

Unterabsatz 1 wird in transparenter und nicht diskriminieren-
der Weise umgesetzt, wobei die Öffnung des Marktes gemäß
Artikel 21 nicht behindert werden darf.
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(4) Wenn ein Mitgliedstaat für die Erfüllung der Verpflich-
tungen nach den Absätzen 2 und 3 einen finanziellen Aus-
gleich, andere Arten von Gegenleistungen oder Alleinrechte
gewährt, muss dies auf nichtdiskriminierende, transparente
Weise geschehen.

(5) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum
Schutz der Endkunden und tragen insbesondere dafür Sorge,
dass für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz be-
steht, einschließlich Maßnahmen zur Vermeidung eines Aus-
schlusses von der Versorgung. In diesem Zusammenhang kön-
nen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zum Schutz von Endkun-
den in abgelegenen Gebieten treffen. Die Mitgliedstaaten ge-
währleisten einen hohen Verbraucherschutz, insbesondere in
Bezug auf die Transparenz der Vertragsbedingungen, all-
gemeine Informationen und Streitbeilegungsverfahren. Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kunden tatsächlich
zu einem neuen Lieferanten wechseln können. Zumindest im
Fall der Haushalts-Kunden schließen solche Maßnahmen die in
Anhang A aufgeführten Maßnahmen ein.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen auf oder als Anlage zu ihren Rechnungen
und in an Endkunden gerichtetem Werbematerial Folgendes
angeben:

a) den Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamtenergie-
trägermix, den der Lieferant im vorangegangenen Jahr ver-
wendet hat;

b) zumindest Verweise auf bestehende Informationsquellen,
wie Internetseiten, bei denen Informationen über die Um-
weltauswirkungen der unterschiedlichen Energiequellen —
zumindest in Bezug auf CO2-Emissionen und radioaktiven
Abfall aus der Elektrizitätserzeugung — öffentlich zur Ver-
fügung stehen.

Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen
oder von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der Gemein-
schaft eingeführt werden, können die von der Strombörse oder
von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgeleg-
ten Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass geeignete Mechanismen
— beispielsweise durch das Versorgungsunternehmen — einge-
richtet werden, mit denen sich die Verlässlichkeit der Informa-
tionen über den Energieträgermix überprüfen lässt.

(7) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur
Erreichung der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusam-
menhalts sowie des Umweltschutzes — wozu auch Energieef-
fizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen und Maßnahmen zur
Bekämpfung von Klimaveränderungen gehören können — und
der Versorgungssicherheit. Diese Maßnahmen können ins-
besondere die Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize
für den Aufbau und den Erhalt der nötigen Netzinfrastruktur
einschließlich der Verbindungsleitungskapazitäten gegebenen-
falls unter Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder auf
Gemeinschaftsebene vorhandenen Instrumente umfassen.

(8) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 6, 7,
20 und 22 nicht anzuwenden, soweit ihre Anwendung die
Erfüllung der den Elektrizitätsunternehmen übertragenen ge-

meinwirtschaftlichen Verpflichtungen de jure oder de facto ver-
hindern würde und soweit die Entwicklung des Handelsver-
kehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das den
Interessen der Gemeinschaft zuwiderläuft. Im Interesse der Ge-
meinschaft liegt insbesondere der Wettbewerb um zugelassene
Kunden in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und Artikel
86 des Vertrags.

(9) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mit-
gliedstaaten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie zur
Gewährleistung der Grundversorgung und Erfüllung gemein-
wirtschaftlicher Verpflichtungen, einschließlich des Verbrau-
cher- und des Umweltschutzes, getroffen haben, und deren
mögliche Auswirkungen auf den nationalen und internationa-
len Wettbewerb, und zwar unabhängig davon, ob für diese
Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich
ist oder nicht. Sie unterrichten die Kommission anschließend
alle zwei Jahre über Änderungen der Maßnahmen unabhängig
davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser
Richtlinie erforderlich ist oder nicht.

Artikel 4

Monitoring der Versorgungssicherheit

Die Mitgliedstaaten sorgen für ein Monitoring der Versorgungs-
sicherheit. Soweit die Mitgliedstaaten es für angebracht halten,
können sie diese Aufgabe den in Artikel 23 Absatz 1 genann-
ten Regulierungsbehörden übertragen. Dieses Monitoring be-
trifft insbesondere das Verhältnis zwischen Angebot und Nach-
frage auf dem heimischen Markt, die erwartete Nachfrageent-
wicklung, die in der Planung und im Bau befindlichen zusätz-
lichen Kapazitäten, die Qualität und den Umfang der Netzwar-
tung sowie Maßnahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen
und zur Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Ver-
sorger. Die zuständigen Behörden veröffentlichen alle zwei
Jahre spätestens zum 31. Juli einen Bericht über die bei dem
Monitoring dieser Aspekte gewonnenen Erkenntnisse und et-
waige getroffene oder geplante diesbezügliche Maßnahmen und
übermitteln ihn unverzüglich der Kommission.

Artikel 5

Technische Vorschriften

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Kriterien für die
technische Betriebssicherheit festgelegt und für den Netz-
anschluss von Erzeugungsanlagen, Verteilernetzen, Anlagen di-
rekt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Di-
rektleitungen technische Vorschriften mit Mindestanforderun-
gen an die Auslegung und den Betrieb ausgearbeitet und ver-
öffentlicht werden. Diese technischen Vorschriften müssen die
Interoperabilität der Netze sicherstellen sowie objektiv und
nichtdiskriminierend sein. Sie werden der Kommission gemäß
Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrif-
ten und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft (1) mitgeteilt.
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KAPITEL III

ERZEUGUNG

Artikel 6

Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten

(1) Für den Bau neuer Erzeugungsanlagen beschließen die
Mitgliedstaaten ein Genehmigungsverfahren, das nach objekti-
ven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien anzu-
wenden ist.

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung
von Genehmigungen zum Bau von Erzeugungsanlagen in ih-
rem Hoheitsgebiet fest. Die Kriterien können folgende Aspekte
erfassen:

a) Sicherheit und Sicherung des elektrischen Netzes der Anla-
gen und zugehörigen Ausrüstungen;

b) Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der öffentlichen
Sicherheit;

c) Umweltschutz;

d) Flächennutzung und Standortwahl;

e) Gebrauch von öffentlichem Grund und Boden;

f) Energieeffizienz;

g) Art der Primärenergieträger;

h) spezifische Merkmale des Antragstellers, wie technische,
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit;

i) Einhaltung der nach Artikel 3 getroffenen Maßnahmen.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei den Genehmi-
gungsverfahren für kleine und/oder dezentrale Erzeugungsanla-
gen ihrer begrenzten Größe und ihrer möglichen Auswirkung
Rechnung getragen wird.

(4) Die Genehmigungsverfahren und die Kriterien werden
öffentlich bekannt gemacht. Die Gründe für die Verweigerung
einer Genehmigung sind dem Antragsteller mitzuteilen. Sie
müssen objektiv, nichtdiskriminierend, stichhaltig und hinrei-
chend belegt sein. Dem Antragsteller müssen Rechtsmittel zur
Verfügung stehen.

Artikel 7

Ausschreibung neuer Kapazitäten

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass neue Kapa-
zitäten oder Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen
im Interesse der Versorgungssicherheit über ein Ausschrei-
bungsverfahren oder ein hinsichtlich Transparenz und Nicht-
diskriminierung gleichwertiges Verfahren auf der Grundlage
veröffentlichter Kriterien bereitgestellt bzw. getroffen werden
können. Diese Verfahren kommen jedoch nur in Betracht,
wenn die Versorgungssicherheit durch die im Wege des Geneh-
migungsverfahrens geschaffenen Erzeugungskapazitäten bzw.
die getroffenen Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnah-
men allein nicht gewährleistet sind.

(2) Die Mitgliedstaaten können im Interesse des Umwelt-
schutzes und der Förderung neuer Technologien, die sich in
einem frühen Entwicklungsstadium befinden, die Möglichkeit
dafür schaffen, dass neue Kapazitäten auf der Grundlage ver-

öffentlichter Kriterien ausgeschrieben werden. Diese Ausschrei-
bung kann sich sowohl auf neue Kapazitäten als auch auf
Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen erstrecken.
Ein Ausschreibungsverfahren kommt jedoch nur in Betracht,
wenn die Erreichung der betreffenden Ziele durch die im
Wege des Genehmigungsverfahrens geschaffenen Erzeugungs-
kapazitäten bzw. die getroffenen Maßnahmen allein nicht ge-
währleistet ist.

(3) Die Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens für Er-
zeugungskapazitäten und Energieeffizienz-/Nachfragesteue-
rungsmaßnahmen werden mindestens sechs Monate vor Ablauf
der Ausschreibungsfrist im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht.

Die Ausschreibungsbedingungen werden jedem interessierten
Unternehmen, das seinen Sitz im Gebiet eines Mitgliedstaats
hat, rechtzeitig zur Verfügung gestellt, damit es auf die Aus-
schreibung antworten kann.

Zur Gewährleistung eines transparenten und nichtdiskriminie-
renden Verfahrens enthalten die Ausschreibungsbedingungen
eine genaue Beschreibung der Spezifikationen des Auftrags
und des von den Bietern einzuhaltenden Verfahrens sowie
eine vollständige Liste der Kriterien für die Auswahl der Bewer-
ber und die Auftragsvergabe, einschließlich der von der Aus-
schreibung erfassten Anreize wie z. B. Beihilfen. Die Spezifika-
tionen können sich auch auf die in Artikel 6 Absatz 2 genann-
ten Aspekte erstrecken.

(4) Im Falle einer Ausschreibung für benötigte Produktions-
kapazitäten müssen auch Angebote für langfristig garantierte
Lieferungen von Strom aus bestehenden Produktionseinheiten
in Betracht gezogen werden, sofern damit eine Deckung des
zusätzlichen Bedarfs möglich ist.

(5) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, eine öffent-
liche Stelle oder eine von der Erzeugung, Übertragung und
Verteilung von Elektrizität sowie von der Elektrizitätsversor-
gung unabhängige private Stelle, bei der es sich um die in
Artikel 23 Absatz 1 genannte Regulierungsbehörde handeln
kann und die für die Durchführung, Überwachung und Kon-
trolle des in den Absätzen 1 bis 4 beschriebenen Ausschrei-
bungsverfahrens zuständig ist. Ist ein Übertragungsnetzbetrei-
ber in seinen Eigentumsverhältnissen völlig unabhängig von
anderen, nicht mit dem Übertragungsnetz zusammenhängen-
den Tätigkeitsbereichen, kann der Übertragungsnetzbetreiber
als für die Durchführung, Überwachung und Kontrolle des Aus-
schreibungsverfahrens zuständige Stelle benannt werden. Diese
Behörde oder Stelle trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um
die Vertraulichkeit der in den Angeboten gemachten Angaben
zu gewährleisten.

KAPITEL IV

BETRIEB DES ÜBERTRAGUNGSNETZES

Artikel 8

Benennung von Übertragungsnetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unter-
nehmen, die Eigentümer von Übertragungsnetzen sind, benen-
nen für einen Zeitraum, den die Mitgliedstaaten unter Effizienz-
erwägungen und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse festlegen, einen oder mehrere Übertragungsnetz-
betreiber. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Übertra-
gungsnetzbetreiber die Artikel 9 bis 12 einhalten.
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Artikel 9

Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber

Jeder Übertragungsnetzbetreiber ist verantwortlich,

a) auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes, eine angemessene
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen,
sicherzustellen;

b) durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverläs-
sigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen;

c) die Energieübertragung durch das Netz unter Berücksichti-
gung des Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu regeln.
Daher ist es Sache des Übertragungsnetzbetreibers, ein si-
cheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsnetz zu un-
terhalten und in diesem Zusammenhang für die Bereitstel-
lung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen, sofern
diese Bereitstellung unabhängig von jedwedem anderen
Übertragungsnetz ist, mit dem das Netz einen Verbund bil-
det;

d) dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem sein eigenes
Netz verbunden ist, ausreichende Informationen bereit-
zustellen, um den sicheren und effizienten Betrieb, den ko-
ordinierten Ausbau und die Interoperabilität des Verbund-
netzes sicherzustellen;

e) sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Ka-
tegorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten der
mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten;

f) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu
stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen.

Artikel 10

Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern

(1) Gehört der Übertragungsnetzbetreiber zu einem vertikal
integrierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich
seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt un-
abhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht
mit der Übertragung zusammenhängen. Diese Anforderung be-
deutet jedoch nicht und hat auch nicht zur Folge, dass eine
Trennung in Bezug auf das Eigentum des vertikal integrierten
Unternehmens an Vermögenswerten des Übertragungsnetzes
vorzunehmen ist.

(2) Um die Unabhängigkeit eines Übertragungsnetzbetreibers
gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden Mindest-
kriterien anzuwenden:

a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die
für die Leitung des Übertragungsnetzbetreibers zuständigen
Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indi-
rekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitäts-
erzeugung, -verteilung und -versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen dafür zu treffen, dass die
berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Übertra-
gungsnetzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt
werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet
ist;

c) der Übertragungsnetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögens-
werte, die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des
Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnis-

se, die er unabhängig von dem integrierten Elektrizitäts-
unternehmen ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinierungs-
mechanismen nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt
wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunter-
nehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management
im Hinblick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens
geschützt werden;

d) der Übertragungsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungs-
programm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen
zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen wer-
den, und gewährleistet die ausreichende Überwachung der
Einhaltung dieses Programms. In dem Programm ist fest-
gelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hin-
blick auf die Erreichung dieses Ziels haben. Die für die
Überwachung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige
Person oder Stelle legt der in Artikel 23 Absatz 1 genannten
Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getrof-
fenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

Artikel 11

Inanspruchnahme und Ausgleich von Kapazitäten

(1) Unbeschadet der Elektrizitätslieferung aufgrund vertrag-
licher Verpflichtungen einschließlich der Verpflichtungen aus
den Ausschreibungsbedingungen ist der Betreiber des Übertra-
gungsnetzes verantwortlich für die Inanspruchnahme der Er-
zeugungsanlagen in seinem Gebiet und für die Nutzung der
Verbindungsleitungen mit den anderen Netzen, soweit er diese
Funktion hat.

(2) Die Einspeisung aus den Erzeugungsanlagen und die
Nutzung der Verbindungsleitungen erfolgen auf der Grundlage
von Kriterien, die der betreffende Mitgliedstaat genehmigen
kann, die objektiv und veröffentlicht sein sowie auf nichtdis-
kriminierende Weise angewandt werden müssen, damit ein ein-
wandfreies Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts gewähr-
leistet wird. Bei den Kriterien werden der wirtschaftliche Vor-
rang von Strom aus verfügbaren Erzeugungsanlagen oder aus
dem Transfer aus Verbindungsleitungen sowie die sich für das
Netz ergebenden technischen Beschränkungen berücksichtigt.

(3) Ein Mitgliedstaat kann dem Netzbetreiber zur Auflage
machen, dass er bei der Inanspruchnahme von Erzeugungsanla-
gen solchen den Vorrang gibt, in denen erneuerbare Energie-
träger oder Abfälle eingesetzt werden oder die nach dem Prin-
zip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten.

(4) Ein Mitgliedstaat kann aus Gründen der Versorgungs-
sicherheit anordnen, dass Elektrizität bis zu einer Menge, die
15 % der in einem Kalenderjahr zur Deckung des gesamten
Elektrizitätsverbrauchs des betreffenden Mitgliedstaats notwen-
digen Primärenergie nicht überschreitet, vorrangig aus Erzeu-
gungsanlagen abgerufen wird, die einheimische Primärenergie-
träger als Brennstoffe einsetzen.

(5) Die Mitgliedstaaten können den Übertragungsnetzbetrei-
bern zur Auflage machen, bei der Wartung und dem Ausbau
des Übertragungsnetzes, einschließlich der Verbindungskapazi-
täten, bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten.

(6) Soweit sie diese Funktion haben, beschaffen sich die
Übertragungsnetzbetreiber die Energie, die sie zur Deckung
von Energieverlusten und Kapazitätsreserven in ihrem Netz
verwenden, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und
marktorientierten Verfahren.
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(7) Die von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegten
Ausgleichsregelungen für das Elektrizitätsnetz müssen objektiv,
transparent und nichtdiskriminierend sein, einschließlich der
Regelungen über die von den Netzbenutzern für Energieun-
gleichgewichte zu zahlenden Entgelte. Die Bedingungen für
die Erbringung dieser Leistungen durch die Übertragungsnetz-
betreiber einschließlich Regelungen und Tarife werden gemäß
einem mit Artikel 23 Absatz 2 zu vereinbarenden Verfahren in
nichtdiskriminierender Weise und kostenorientiert festgelegt
und veröffentlicht.

Artikel 12

Vertraulichkeitsanforderungen für
Übertragungsnetzbetreiber

Unbeschadet des Artikels 18 oder sonstiger gesetzlicher Ver-
pflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt der
Übertragungsnetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich
sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Infor-
mationen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche
Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offen ge-
legt werden.

KAPITEL V

BETRIEB DES VERTEILERNETZES

Artikel 13

Benennung von Verteilernetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unter-
nehmen, die Eigentümer von Verteilernetzen sind oder die für
sie verantwortlich sind, benennen für einen Zeitraum, den die
Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse festlegen, einen
oder mehrere Verteilernetzbetreiber. Die Mitgliedstaaten sorgen
dafür, dass die Verteilernetzbetreiber die Artikel 14 bis 16 ein-
halten.

Artikel 14

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

(1) Der Verteilernetzbetreiber unterhält in seinem Gebiet ein
sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsverteilernetz
unter Beachtung des Umweltschutzes.

(2) Der Verteilernetzbetreiber hat sich jeglicher Diskriminie-
rung gegenüber Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbe-
nutzern, insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen
Unternehmen, zu enthalten.

(3) Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die
Informationen bereit, die sie für einen effizienten Netzzugang
benötigen.

(4) Ein Mitgliedstaat kann dem Verteilernetzbetreiber zur
Auflage machen, dass er bei der Inanspruchnahme von Erzeu-
gungsanlagen solchen den Vorrang gibt, in denen erneuerbare
Energieträger oder Abfälle eingesetzt werden oder die nach
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten.

(5) Soweit sie diese Funktion haben, beschaffen sich die
Verteilernetzbetreiber die Energie, die sie zur Deckung von

Energieverlusten und Kapazitätsreserven in ihrem Netz verwen-
den, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und marktori-
entierten Verfahren. Durch diese Anforderung wird die Nut-
zung von Elektrizität, die auf der Grundlage von vor dem
1. Januar 2002 geschlossenen Verträgen erworben wurde, nicht
berührt.

(6) Sofern den Verteilernetzbetreibern der Ausgleich des
Verteilernetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck
festgelegten Regelungen objektiv, transparent und nichtdiskri-
minierend sein, einschließlich der Regelungen über die von den
Netzbenutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Ent-
gelte. Die Bedingungen für die Erbringung dieser Leistungen
durch die Verteilernetzbetreiber einschließlich Regelungen
und Tarife werden nach einem mit Artikel 23 Absatz 2 zu
vereinbarenden Verfahren in nichtdiskriminierender Weise
und kostenorientiert festgelegt und veröffentlicht.

(7) Bei der Planung des Verteilernetzausbaus berücksichtigt
der Verteilernetzbetreiber Energieeffizienz-/Nachfragesteue-
rungsmaßnahmen und/oder dezentrale Erzeugungsanlagen,
durch die sich die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines
Kapazitätsersatzes erübrigen könnte.

Artikel 15

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

(1) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte-
grierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich sei-
ner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unab-
hängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit
der Verteilung zusammenhängen. Diese Anforderung bedeutet
jedoch nicht und hat auch nicht zur Folge, dass eine Trennung
in Bezug auf das Eigentum des vertikal integrierten Unterneh-
mens an Vermögenswerten des Verteilernetzes vorzunehmen
ist.

(2) Um die Unabhängigkeit eines Verteilernetzbetreibers ge-
mäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden Mindestkrite-
rien anzuwenden:

a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die
für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Per-
sonen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indi-
rekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitäts-
erzeugung, -übertragung und -versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetz-
betreibers zuständigen Personen so berücksichtigt werden,
dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte,
die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Net-
zes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse,
die er unabhängig von dem integrierten Elektrizitätsunter-
nehmen ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinierungs-
mechanismen nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt
wird, dass das Wirtschafts- und Leitungsaufsichtsrecht des
Mutterunternehmens im Hinblick auf die Rentabilität eines
Tochterunternehmens geschützt wird;
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d) der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungspro-
gramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum
Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden,
und gewährleistet die ausreichende Überwachung der Ein-
haltung dieses Programms. In dem Programm ist festgelegt,
welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf
die Erreichung dieses Ziels haben. Die für die Überwachung
des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder
Stelle legt der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Regulie-
rungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen
Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1 und 2
nicht auf integrierte Elektrizitätsunternehmen anzuwenden, die
weniger als 100 000 angeschlossene Kunden oder kleine iso-
lierte Netze beliefern.

Artikel 16

Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

Unbeschadet des Artikels 18 oder sonstiger gesetzlicher Ver-
pflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt der
Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensib-
ler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Ge-
schäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informa-
tionen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vor-
teile bringen können, in diskriminierender Weise offen gelegt
werden.

Artikel 17

Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 15 Absatz 1 stehen dem
gemeinsamen Betrieb des Übertragungs- und Verteilernetzes
durch einen Netzbetreiber nicht entgegen, sofern dieser hin-
sichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungs-
gewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen ist,
die nicht mit dem Betrieb des Übertragungs- bzw. Verteilernet-
zes zusammenhängen, und sofern er folgende Anforderungen
erfüllt:

a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die
für die Leitung des Kombinationsnetzbetreibers zuständigen
Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indi-
rekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitäts-
erzeugung und -versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Kombinations-
netzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt wer-
den, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Kombinationsnetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögens-
werte, die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des
Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnis-
se, die er unabhängig von dem integrierten Elektrizitäts-
unternehmen ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinierungs-
mechanismen nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt
wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunter-
nehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management
im Hinblick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens
geschützt werden;

d) der Kombinationsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungs-
programm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen
zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen wer-
den, und gewährleistet die ausreichende Überwachung der
Einhaltung dieses Programms. In dem Programm ist fest-
gelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hin-
blick auf die Erreichung dieses Ziels haben. Die für die
Überwachung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige
Person oder Stelle legt der in Artikel 23 Absatz 1 genannten
Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getrof-
fenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

KAPITEL VI

ENTFLECHTUNG UND TRANSPARENZ DER
RECHNUNGSLEGUNG

Artikel 18

Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte zu-
ständige Behörde, einschließlich der in Artikel 23 genannten
Regulierungsbehörden, haben, soweit dies zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf Einsichtnahme in
die in Artikel 19 genannte Rechnungslegung der Elektrizitäts-
unternehmen.

(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zustän-
digen Behörden, einschließlich der in Artikel 23 genannten
Regulierungsbehörden, wahren die Vertraulichkeit wirtschaft-
lich sensibler Informationen. Die Mitgliedstaaten können die
Offenlegung derartiger Informationen vorsehen, wenn dies
zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden
erforderlich ist.

Artikel 19

Entflechtung der Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass die Rechnungslegung der Elek-
trizitätsunternehmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfolgt.

(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer
Rechtsform erstellen und veröffentlichen die Elektrizitätsunter-
nehmen ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprüfen, und
zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die Jahres-
abschlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Vierten
Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund
von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrags über den
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsform (1)
erlassen worden sind.

Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse
gesetzlich nicht verpflichtet sind, halten in ihrer Hauptverwal-
tung eine Ausfertigung des Jahresabschlusses zur öffentlichen
Einsichtnahme bereit.

___________
(*) Der Titel der Richtlinie 78/660/EWG wurde angepasst, um der

gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g).

(1) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28).
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(3) Zur Vermeidung von Diskriminierung, Quersubventio-
nen und Wettbewerbsverzerrungen führen Elektrizitätsunter-
nehmen in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte
Konten für ihre Übertragungs- und Verteilungstätigkeiten in
derselben Weise, wie sie dies tun müssten, wenn die betreffen-
den Tätigkeiten von separaten Unternehmen ausgeführt wür-
den. Sie führen auch Konten für andere, nicht mit den Berei-
chen Übertragung und Verteilung zusammenhängende elektri-
zitätswirtschaftliche Tätigkeiten, wobei diese Konten konsoli-
diert sein können. Bis zum 1. Juli 2007 führen sie jeweils
getrennte Konten für die Versorgung zugelassener und nicht
zugelassener Kunden. Einnahmen aus dem Eigentum am Über-
tragungs- bzw. Verteilernetz weisen sie in den Konten geson-
dert aus. Gegebenenfalls führen sie konsolidierte Konten für
ihre Aktivitäten außerhalb des Elektrizitätsbereichs. Diese in-
terne Rechnungslegung schließt für jede Tätigkeit eine Bilanz
sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein.

KAPITEL VII

ORGANISATION DES NETZZUGANGS

Artikel 20

Zugang Dritter

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einführung eines
Systems für den Zugang Dritter zu den Übertragungs- und
Verteilernetzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife; die
Zugangsregelung gilt für alle zugelassenen Kunden und wird
nach objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung zwischen
den Netzbenutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung
vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 23 genehmigt werden
und dass die Tarife und — soweit nur die Methoden einer
Genehmigung unterliegen — die Methoden vor ihrem Inkraft-
treten veröffentlicht werden.

(2) Der Betreiber eines Übertragungs- oder Verteilernetzes
kann den Netzzugang verweigern, wenn er nicht über die nö-
tige Kapazität verfügt. Die Verweigerung ist hinreichend sub-
stanziert zu begründen, insbesondere unter Berücksichtigung
des Artikels 3. Die Mitgliedstaaten stellen gegebenenfalls sicher,
dass der Übertragungs- bzw. Verteilernetzbetreiber bei einer
Verweigerung des Netzzugangs aussagekräftige Informationen
darüber bereitstellt, welche Maßnahmen zur Verstärkung des
Netzes erforderlich wären. Der um solche Informationen ersu-
chenden Partei kann eine angemessene Gebühr in Rechnung
gestellt werden, die die Kosten für die Bereitstellung dieser
Informationen widerspiegelt.

Artikel 21

Marktöffnung und Gegenseitigkeit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kun-
den sind:

a) bis zum 1. Juli 2004 alle zugelassenen Kunden entspre-
chend Artikel 19 Absätze 1 bis 3 der Richtlinie 96/92/EG.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen bis zum 31. Januar jeden
Jahres die Kriterien für die Definition dieser zugelassenen
Kunden;

b) spätestens ab dem 1. Juli 2004 alle Nicht-Haushalts-Kunden;

c) ab dem 1. Jul 2007 alle Kunden.

(2) Ungleichgewichte bei der Öffnung der Elektrizitätsmärkte
werden wie folgt vermieden:

a) Elektrizitätslieferverträge mit einem zugelassenen Kunden
aus dem Netz eines anderen Mitgliedstaats dürfen nicht un-
tersagt werden, wenn der Kunde in beiden betreffenden
Netzen als zugelassener Kunde betrachtet wird;

b) in Fällen, in denen Geschäfte nach Buchstabe a) mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der Kunde nur in einem
der beiden Netze als zugelassener Kunde gilt, kann die Kom-
mission auf Antrag des Mitgliedstaats, in dem der zugelas-
sene Kunde ansässig ist, unter Berücksichtigung der Markt-
lage und des gemeinsamen Interesses der ablehnenden Partei
auferlegen, die gewünschten Lieferungen auszuführen.

Artikel 22

Direktleitungen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, damit

a) alle Elektrizitätserzeuger und alle Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen, die in ihrem Hoheitsgebiet ansässig sind,
ihre eigenen Betriebsstätten, Tochterunternehmen und zuge-
lassenen Kunden über eine Direktleitung versorgen können;

b) jeder zugelassene Kunde in ihrem Hoheitsgebiet von einem
Erzeuger und einem Versorgungsunternehmen über eine
Direktleitung versorgt werden kann.

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung
von Genehmigungen für den Bau von Direktleitungen in ihrem
Hoheitsgebiet fest. Diese Kriterien müssen objektiv und nicht-
diskriminierend sein.

(3) Die Möglichkeit der Elektrizitätsversorgung über eine Di-
rektleitung gemäß Absatz 1 berührt nicht die Möglichkeit, Elek-
trizitätslieferverträge gemäß Artikel 20 zu schließen.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich-
tung einer Direktleitung entweder von der Verweigerung des
Netzzugangs auf der Grundlage — soweit anwendbar — des
Artikels 20 oder von der Einleitung eines Streitbeilegungsver-
fahrens gemäß Artikel 23 abhängig machen.

(5) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich-
tung einer Direktleitung verweigern, wenn die Erteilung einer
solchen Genehmigung den Bestimmungen des Artikels 3 zuwi-
derlaufen würde. Die Verweigerung ist hinreichend substanziert
zu begründen.
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Artikel 23

Regulierungsbehörden

(1) Die Mitgliedstaaten betrauen eine oder mehrere zustän-
dige Stellen mit der Aufgabe als Regulierungsbehörde. Diese
Behörden müssen von den Interessen der Elektrizitätswirtschaft
vollkommen unabhängig sein. Sie haben zumindest die Auf-
gabe, Nichtdiskriminierung, echten Wettbewerb und ein effi-
zientes Funktionieren des Markts sicherzustellen, indem sie zu-
mindest ein Monitoring in Bezug auf folgende Aspekte durch-
führen:

a) Regeln für das Management und die Zuweisung von Ver-
bindungskapazitäten im Benehmen mit der Regulierungs-
behörde oder den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaa-
ten, mit denen ein Verbund besteht;

b) etwaige Mechanismen zur Behebung von Kapazitätsengpäs-
sen im nationalen Elektrizitätsnetz;

c) von Übertragungs- und Verteilerunternehmen benötigte Zeit
für die Herstellung von Anschlüssen und für Reparaturen;

d) Veröffentlichung angemessener Informationen über Verbin-
dungsleitungen, Netznutzung und Kapazitätszuweisung für
interessierte Parteien durch die Übertragungs- und Verteiler-
netzbetreiber unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
nicht aggregierte Informationen als vertrauliche Geschäfts-
informationen zu behandeln;

e) tatsächliche Entflechtung der Rechnungslegung entspre-
chend Artikel 19 zur Verhinderung von Quersubventionen
zwischen den Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs- und
Versorgungstätigkeiten;

f) Bedingungen und Tarife für den Anschluss neuer Elektrizi-
tätserzeuger, um zu gewährleisten, dass diese objektiv, trans-
parent und nichtdiskriminierend sind, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Kosten und der Vorteile der verschiede-
nen Technologien zur Elektrizitätserzeugung aus erneuer-
baren Energiequellen, der dezentralen Erzeugung und der
Kraft-Wärme-Kopplung.

(2) Den Regulierungsbehörden obliegt es, zumindest die Me-
thoden zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedingungen
vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmigen:

a) die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu
den nationalen Netzen, einschließlich der Tarife für die
Übertragung und die Verteilung;

b) die Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistun-
gen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass die Regulierungsbehörden der zuständigen Stelle
des Mitgliedstaats die Tarife bzw. zumindest die in Absatz 2
genannten Methoden sowie die in Absatz 4 genannten Ände-
rungen zur förmlichen Entscheidung vorzulegen haben. Diese
Tarife bzw. Methoden und Änderungen werden zusammen mit
der förmlichen Annahmeentscheidung veröffentlicht.

(4) Die Regulierungsbehörden sind befugt, falls erforderlich
von den Betreibern der Übertragungs- und Verteilernetze zu
verlangen, die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Bedin-
gungen, Tarife, Regeln, Mechanismen und Methoden zu än-
dern, um sicherzustellen, dass diese angemessen sind und nicht-
diskriminierend angewendet werden.

(5) Jeder Betroffene, der hinsichtlich der in den Absätzen 1,
2 und 4 genannten Punkte eine Beschwerde gegen einen Über-
tragungs- oder Verteilernetzbetreiber hat, kann damit die Re-
gulierungsbehörde befassen, die als Streitbeilegungsstelle inner-
halb von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde eine
Entscheidung trifft. Diese Frist kann um zwei Monate verlän-
gert werden, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Infor-
mationen anfordert. Mit Zustimmung des Beschwerdeführers
ist eine weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Eine solche
Entscheidung ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund
eines Rechtsbehelfs aufgehoben wird.

Betrifft eine Beschwerde die Tarife für den Anschluss größerer
neuer Erzeugungsanlagen, so kann die Regulierungsbehörde die
Zweimonatsfrist verlängern.

(6) Jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäß den Ab-
sätzen 2, 3 oder 4 getroffenen Entscheidung über die Methoden
oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht
hat, hinsichtlich der vorgeschlagenen Methoden beschwerdebe-
rechtigt ist, kann längstens binnen zwei Monaten bzw. inner-
halb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren Frist
nach Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags
für eine Entscheidung eine Beschwerde im Hinblick auf die
Überprüfung der Entscheidung einlegen. Eine Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung.

(7) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass die Regulierungsbehörden in der Lage sind, ihren
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 effizient und zügig
nachzukommen.

(8) Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame Me-
chanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die Sicher-
stellung von Transparenz, um den Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der Ver-
braucher sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Die Me-
chanismen tragen den Bestimmungen des Vertrags, insbeson-
dere Artikel 82, Rechnung.

(9) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei Verstößen ge-
gen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Geheimhaltungsvor-
schriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der nach natio-
nalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfahren,
gegen die verantwortlichen natürlichen oder juristischen Per-
sonen ergriffen werden.

(10) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten ist die Regulie-
rungsbehörde entscheidungsbefugt, die für den Netzbetreiber,
der die Netznutzung oder den Netzzugang verweigert, zustän-
dig ist.

(11) Beschwerden nach den Absätzen 5 und 6 lassen die
nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt.
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KAPITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 24

Schutzmaßnahmen

Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf oder ist die
Sicherheit von Personen, Geräten oder Anlagen oder die Unver-
sehrtheit des Netzes gefährdet, so kann ein Mitgliedstaat vorü-
bergehend die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen.

Diese Maßnahmen dürfen nur die geringstmöglichen Störungen
im Funktionieren des Binnenmarkts hervorrufen und nicht über
das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten
unbedingt erforderliche Maß hinausgehen.

Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen unverzüg-
lich den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit;
diese kann beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat diese
Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat, soweit sie den
Wettbewerb verfälschen und den Handel in einem Umfang
beeinträchtigen, der dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

Artikel 25

Überwachung von Elektrizitätseinfuhren

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission alle drei Mo-
nate über in den vorangegangenen drei Monaten getätigte Elek-
trizitätseinfuhren (in Form physikalisch geflossener Energie-
mengen) aus Drittländern.

Artikel 26

Ausnahmeregelungen

(1) Die Mitgliedstaaten, die nach Inkrafttreten dieser Richt-
linie nachweisen können, dass sich für den Betrieb ihrer klei-
nen, isolierten Netze erhebliche Probleme ergeben, können
Ausnahmeregelungen zu den einschlägigen Bestimmungen der
Kapitel IV, V, VI und VII sowie des Kapitels III im Falle von
isolierten Kleinstnetzen, soweit die Umrüstung, Modernisierung
und Erweiterung bestehender Kapazität betroffen ist, beantra-
gen, die ihnen von der Kommission gewährt werden können.
Vor einer entsprechenden Entscheidung unterrichtet die Kom-
mission die Mitgliedstaaten über diese Anträge unter Wahrung
der Vertraulichkeit. Die Entscheidung wird im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht. Dieser Artikel gilt auch für
Luxemburg.

(2) Ein Mitgliedstaat, der nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
aus technischen Gründen erhebliche Schwierigkeiten hat, sei-
nen Markt für bestimmte begrenzte Gruppen der in Artikel 21
Absatz 1 Buchstabe b) genannten gewerblichen Kunden zu
öffnen, kann eine Ausnahme von dieser Bestimmung beantra-
gen; diese kann ihm von der Kommission für einen Zeitraum
von bis zu 18 Monaten ab dem in Artikel 30 Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt gewährt werden. Der Ausnahmezeitraum
endet in jedem Fall zu dem in Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe
c) genannten Zeitpunkt.

Artikel 27

Überprüfungsverfahren

Falls die Kommission in dem Bericht nach Artikel 28 Absatz 3
feststellt, dass aufgrund der effektiven Verwirklichung des Netz-
zugangs in einem Mitgliedstaat, die in jeder Hinsicht einen
tatsächlichen, nichtdiskriminierenden und ungehinderten Netz-
zugang bewirkt, bestimmte in dieser Richtlinie vorgesehene
Vorschriften für Unternehmen (einschließlich der Vorschriften
für die rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern)
nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zum verfolgten Ziel
stehen, kann der betreffende Mitgliedstaat bei der Kommission
einen Antrag auf Freistellung von der Einhaltung der betreffen-
den Vorschrift einreichen.

Der Mitgliedstaat übermittelt den Antrag unverzüglich der
Kommission zusammen mit allen relevanten Angaben, die für
den Nachweis erforderlich sind, dass die in dem Bericht getrof-
fene Feststellung, wonach ein tatsächlicher Netzzugang sicher-
gestellt ist, auch weiterhin zutreffen wird.

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer Mitteilung
nimmt die Kommission zu dem Antrag des betreffenden Mit-
gliedstaats Stellung und legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der betref-
fenden Bestimmungen der Richtlinie oder für andere geeignete
Maßnahmen vor.

Artikel 28

Berichterstattung

(1) Die Kommission überwacht und überprüft die Anwen-
dung dieser Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat vor Ablauf des ersten Jahres nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie und danach jedes Jahr einen Gesamtbericht
über die erzielten Fortschritte vor. In diesem Bericht wird min-
destens Folgendes behandelt:

a) die bei der Schaffung eines vollendeten und einwandfrei
funktionierenden Elektrizitätsbinnenmarkts gesammelten Er-
fahrungen und erzielten Fortschritte sowie die noch beste-
henden Hindernisse, einschließlich der Aspekte Markt-
beherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken
oder wettbewerbsfeindliches Verhalten;

b) die Frage, inwieweit sich die Entflechtungs- und Tarifie-
rungsbestimmungen dieser Richtlinie als geeignet erwiesen
haben, einen gerechten und nichtdiskriminierenden Zugang
zum Elektrizitätsnetz der Gemeinschaft und eine gleichwer-
tige Wettbewerbsintensität zu gewährleisten, und welche
wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Auswir-
kungen die Öffnung des Elektrizitätsmarkts auf die Kunden
hat;

c) eine Untersuchung der Fragen, die mit der Kapazität des
Elektrizitätsnetzes und der Sicherheit der Stromversorgung
in der Gemeinschaft und insbesondere mit dem bestehenden
und dem erwarteten Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage zusammenhängen, unter Berücksichtigung der
zwischen verschiedenen Gebieten bestehenden realen Aus-
tauschkapazitäten des Netzes;

d) besondere Aufmerksamkeit wird den Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur
Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger
gewidmet;
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e) die Anwendung der Ausnahme nach Artikel 15 Absatz 2 im
Hinblick auf eine etwaige Überprüfung der Schwelle;

f) eine allgemeine Bewertung der Fortschritte in den bilatera-
len Beziehungen zu Drittländern, die Elektrizität erzeugen
und exportieren oder durchleiten, einschließlich der Fort-
schritte bei Marktintegration, Handel und Zugang zu den
Netzen dieser Drittländer;

g) die Frage, ob ein Harmonisierungsbedarf besteht, der nicht
mit den Bestimmungen dieser Richtlinie zusammenhängt;

h) die Frage, wie die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des
Artikels 3 Absatz 6 zur Energiekennzeichnung in die Praxis
umgesetzt haben und wie etwaige Empfehlungen der Kom-
mission hierzu berücksichtigt wurden.

Gegebenenfalls kann dieser Bericht auch Empfehlungen enthal-
ten, insbesondere zur Tragweite der Kennzeichnungsvorschrift.

(2) Alle zwei Jahre werden in dem Bericht nach Absatz 1
ferner die verschiedenen in den Mitgliedstaaten zur Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnah-
men analysiert und auf ihre Wirksamkeit und insbesondere
ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem Elektrizitäts-
markt untersucht. Gegebenenfalls kann der Bericht Empfehlun-
gen für Maßnahmen enthalten, die auf einzelstaatlicher Ebene
zur Gewährleistung eines hohen Standards der gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen oder zur Verhinderung einer Markt-
abschottung zu ergreifen sind.

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat spätestens am 1. Januar 2006 einen detaillierten Be-
richt über die Fortschritte bei der Schaffung des Elektrizitäts-
binnenmarkts vor. In dem Bericht wird insbesondere Folgendes
geprüft:

— das Bestehen eines nichtdiskriminierenden Netzzugangs,

— die Wirksamkeit der Regulierung,

— die Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur und der
Stand der Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft,

— die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung
Kleinunternehmen und Privathaushalten zugute kommt,
insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsstandards der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen und der Grundversor-
gung,

— die Frage, inwieweit die Märkte in der Praxis tatsächlich
wettbewerbsoffen sind,

— die Frage, inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger
wechseln und die Tarife neu aushandeln,

— die Preisentwicklungen, auch bei den Endkundenpreisen, im
Verhältnis zum Grad der Marktöffnung,

— die bei der Anwendung der Richtlinie gewonnenen Erfah-
rungen, was die tatsächliche Unabhängigkeit von Netz-
betreibern in vertikal integrierten Unternehmen betrifft, so-
wie die Frage, ob neben der funktionalen Unabhängigkeit
und der Trennung der Rechnungslegung weitere Maßnah-
men konzipiert wurden, die in ihrer Wirkung der recht-
lichen Entflechtung gleichkommen.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
hohe Qualitätsstandards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen
zu gewährleisten.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
die uneingeschränkte und tatsächliche Unabhängigkeit von Ver-
teilernetzbetreibern bis zum 1. Juli 2007 sicherzustellen.

Artikel 29

Aufhebung von Rechtsvorschriften

Die Richtlinie 90/547/EWG wird mit Wirkung zum 1. Juli
2004 aufgehoben.

Die Richtlinie 96/92/EG wird zum 1. Juli 2004 aufgehoben; die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen für
ihre Umsetzung und Anwendung werden davon nicht berührt.
Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verwei-
sungen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach der Ent-
sprechungstabelle in Anhang B zu lesen.

Artikel 30

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens am 1. Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten können die Umsetzung von Artikel
15 Absatz 1 bis zum 1. Juli 2007 zurückstellen.

(3) Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften gemäß Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
der Bezugnahme.

Artikel 31

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 32

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu . . .

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident
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ANHANG A

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER KUNDEN

Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinien 97/7/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (1) und 93/13/EG des Rates (2) soll mit den in Artikel 3 genannten Maßnahmen
sichergestellt werden, dass die Kunden

a) Anspruch auf einen Vertrag mit ihren Anbietern von Elektrizitätsdienstleistungen haben, in dem Folgendes festgelegt
ist:

— Name und Anschrift des Anbieters,

— erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt für den Erstanschluss,

— falls angeboten, die Art der angebotenen Wartungsdienste,

— Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife und Wartungsentgelte erhältlich sind,

— Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnisses,
Vorhandensein eines Rücktrittsrechts,

— etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungs-
qualität und

— Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß Buchstabe f).

Die Bedingungen müssen gerecht und im Voraus bekannt sein. Diese Informationen müssen in jedem Fall vor
Abschluss oder Bestätigung des Vertrags bereitgestellt werden. Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler
müssen die oben genannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden;

b) rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen und dabei über ihr Rücktrittsrecht unterrichtet
werden. Die Dienstleister teilen ihren Kunden direkt jede Gebührenerhöhung mit angemessener Frist mit, auf jeden
Fall jedoch vor Ablauf der normalen Abrechnungsperiode, die auf die Gebührenerhöhung folgt. Die Mitgliedstaaten
stellen sicher, dass es den Kunden freisteht, den Vertrag zu lösen, wenn sie die neuen Bedingungen nicht akzeptieren,
die ihnen ihr Elektrizitätsdienstleister mitgeteilt hat;

c) transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die Standardbedingungen für den Zugang zu
Elektrizitätsdienstleistungen und deren Inanspruchnahme erhalten;

d) über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen können. Die Unterschiede in den Vertragsbedingungen
spiegeln die Kosten wider, die dem Lieferanten durch die unterschiedlichen Zahlungssysteme entstehen. Die all-
gemeinen Vertragsbedingungen müssen fair und transparent sein. Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein.
Die Kunden müssen gegen unfaire oder irreführende Verkaufsmethoden geschützt sein;

e) den Lieferanten ohne Berechnung von Gebühren wechseln können;

f) transparente, einfache und kostengünstige Verfahren zur Behandlung ihrer Beschwerden in Anspruch nehmen
können. Diese Verfahren müssen eine gerechte und zügige Beilegung von Streitfällen ermöglichen und für berechtigte
Fälle ein Erstattungs- und Entschädigungssystem vorsehen. Sie sollten, soweit möglich, den in der Empfehlung
98/257/EG (3) der Kommission dargelegten Grundsätzen folgen;

g) beim Zugang zur Grundversorgung gemäß den von den Mitgliedstaaten nach Artikel 3 Absatz 3 erlassenen Bestim-
mungen über ihre Rechte in Bezug auf die Grundversorgung informiert werden.
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ANHANG B

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 96/92/EG Diese Richtlinie

Artikel 1 Artikel 1 Anwendungsbereich

Artikel 2 Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Artikel 3 und 10 Absatz 1 Artikel 3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der Kunden

— Artikel 4 Monitoring der Versorgungssicherheit

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 5 Technische Vorschriften

Artikel 4 und 5 Artikel 6 Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten

Artikel 4 und 6 Artikel 7 Ausschreibung neuer Kapazitäten

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 8 Benennung von Übertragungsnetzbetreibern

Artikel 7 Absätze 3 bis 5 Artikel 9 Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber

Artikel 7 Absatz 6 Artikel 10 Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern

Artikel 8 Artikel 11 Inanspruchnahme und Ausgleich von Kapazitäten

Artikel 9 Artikel 12 Vertraulichkeitsanforderungen für Übertragungsnetzbetreiber

Artikel 10 Absätze 2 und 3 Artikel 13 Benennung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 11 Artikel 14 Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

— Artikel 15 Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 12 Artikel 16 Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

— Artikel 17 Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 13 Artikel 18 Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

Artikel 14 Artikel 19 Entflechtung der Rechnungslegung

Artikel 15 bis 18 Artikel 20 Zugang Dritter

Artikel 19 Artikel 21 Marktöffnung und Gegenseitigkeit

Artikel 21 Artikel 22 Direktleitungen

Artikel 20 Absätze 3 und 4 und
Artikel 22

Artikel 23 Regulierungsbehörden

Artikel 23 Artikel 24 Schutzmaßnahmen

— Artikel 25 Überwachung von Elektrizitätseinfuhren

Artikel 24 Artikel 26 Ausnahmeregelungen

— Artikel 27 Überprüfungsverfahren

Artikel 25 und 26 Artikel 28 Berichterstattung

— Artikel 29 Aufhebung von Rechtsvorschriften

Artikel 27 Artikel 30 Umsetzung

Artikel 28 Artikel 31 Inkrafttreten

Artikel 29 Artikel 32 Adressaten

Anhang A Maßnahmen zum Schutz der Kunden
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BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat am 2. Mai 2001 einen auf Artikel 47 Absatz 5, Artikel 55 und Artikel 95 des
Vertrags gestützten Vorschlag (1) für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinien 96/92/EG und
98/30/EG vorgelegt.

2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme (2) am 3. Oktober 2001 abgegeben.
Der Ausschuss der Regionen hat beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

3. Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme (3) in erster Lesung am 13. März 2002 abge-
geben und dabei 157 Abänderungen gebilligt, von denen sich 90 Abänderungen auf den Elektrizi-
tätsbereich und 67 Abänderungen auf den Gasbereich bezogen. Unter Berücksichtigung dieser
Stellungnahme hat die Kommission am 10. Juni 2002 einen geänderten Vorschlag vorgelegt (4).

4. Der Rat hat seinen Gemeinsamen Standpunkt gemäß Artikel 251 des Vertrags am 3. Februar 2003
festgelegt.

II. ZIEL DES VORSCHLAGS

5. Der Vorschlag, der zusammen mit der Verordnung über die Netzzugangsbedingungen für den
grenzüberschreitenden Stromhandel Teil eines Gesamtpakets ist, enthält „quantitative“ Bestimmun-
gen im Hinblick auf die vollständige Marktöffnung für alle Kunden zum 1. Januar 2005 sowie
„qualitative“ Bestimmungen, die folgende Aspekte betreffen: Entflechtung von Übertragung und
Verteilung, Zugang von Dritten, Regulierungsbehörden, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen,
Grundversorgung und Verbraucherschutz.

III. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

6. Im Interesse der Effizienz sowie der Kohärenz mit den Richtlinien 96/92/EG und 98/30/EG hielt es
der Rat für besser, die Bestimmungen beider Richtlinien neu zu fassen, so wie es auch das Parlament
vorgeschlagen hatte.

7. Kernpunkte des Gemeinsamen Standpunkts:

a) Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, Schutz der Endkunden und Energiekennzeichnung (Artikel 3 und
Anhang A sowie Artikel 28 Absätze 1 und 2)

Der Rat hat den Schutz der Endkunden und die Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutz-
niveaus als allgemeinen Grundsatz festgehalten. Beispiele für Maßnahmen, die zu hohen Stan-
dards beim Schutz und bei der Information der Verbraucher beitragen, finden sich in einem
Anhang (Anhang A), der in Bezug auf nichtgewerbliche Kunden verbindlich ist. Ferner wurde
vorgesehen, dass nichtgewerbliche Kunden und, soweit die Mitgliedstaaten dies für angezeigt
halten, Kleinunternehmen über eine Grundversorgung verfügen sollen, also das Recht auf Ver-
sorgung mit Elektrizität einer bestimmten Qualität zu angemessenen Preisen haben sollen. Die
Mitgliedstaaten können zwar eine eigene Auslegung dieses Konzepts der Grundversorgung und
ganz allgemein der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen vornehmen, diese müssen aber in
transparenter und nichtdiskriminierender Weise umgesetzt werden. Die gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen und die Grundversorgung werden ferner Gegenstand eines ausführlichen Berichts
der Kommission sein.

In den Bestimmungen über „Energiekennzeichnung“ (Artikel 3 Absatz 6) hat der Rat vorgesehen,
dass den Endkunden Informationen über den Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamt-
energieträgermix zur Verfügung gestellt werden müssen und dass öffentlich zugängliche Infor-
mationsquellen, wie Internetseiten, angegeben werden müssen, bei denen Informationen über die
Umweltauswirkungen in Bezug auf CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus der Elektrizitäts-
erzeugung eingesehen werden können.
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b) Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern (Artikel 10) und Entflechtung von Verteilernetzbetreibern
(Artikel 15 und 27 sowie Artikel 30 Absatz 2)

Die Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilernetzbetreiber sollten sowohl hinsichtlich ihrer
Rechtsform als auch hinsichtlich ihrer Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von
Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Übertragung bzw. der Verteilung zusammenhängen.
Darüber hinaus müssen sie vier Kriterien für die funktionale Unabhängigkeit (Überwachung der
Einhaltung der Gleichbehandlungsvorschriften, Unabhängigkeit der Unternehmensleitung usw.)
erfüllen. Die funktionale Unabhängigkeit in Bezug auf die Entscheidungsgewalt des der Entflech-
tung unterliegenden Betreibers sollte jedoch einer gewissen Form der Koordinierung zwischen
dem Mutterunternehmen und ihren Tochterunternehmen nicht im Wege stehen.

Verteilernetzbetreiber mit bis zu 100 000 Kunden können jedoch von diesen Bestimmungen
ausgenommen werden. Die Schwelle wird im Rahmen der Berichterstattung der Kommission
ebenfalls überprüft. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten die Durchführung der rechtlichen
Entflechtung für Verteilernetzbetreiber bis zur vollständigen Marktöffnung zurückstellen (Artikel
30).

Außerdem kann ein Mitgliedstaat im Rahmen des Überprüfungsverfahrens nach Artikel 27 unter
bestimmten Voraussetzungen, die an die Art und Weise gekoppelt sind, in der er den Netzzugang
verwirklicht hat, bei der Kommission beantragen, dass er von bestimmten Anforderungen wie der
rechtlichen Entflechtung für Verteilernetzbetreiber freigestellt wird. Daraufhin kann die Kommis-
sion gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat Vorschläge zur Änderung der
betreffenden Bestimmungen der Richtlinie oder für andere geeignete Maßnahmen vorlegen.

c) Marktöffnung (Artikel 21, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 28 Absatz 3) und Umsetzung (Artikel 30)

Der Rat hat sich dem Kommissionsvorschlag einer Marktöffnung in zwei Phasen angeschlossen,
nämlich 2004 für alle gewerblichen Kunden, wie vom Europäischen Rat in Barcelona festgelegt,
und 2007 für alle Kunden. Die Mitgliedstaaten können im Rahmen der ersten Stufe der Situation
bestimmter Gruppen von gewerblichen Kunden Rechnung tragen und für diese Gruppen für
einen Zeitraum von 18 Monaten eine Ausnahme beantragen.

Bis 1. Januar 2006 soll die Kommission einen detaillierten Bericht vorlegen, in dem unter
anderem Fragen der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und der Grundversorgung sowie verschie-
dene Aspekte im Zusammenhang mit der Durchführung und den Auswirkungen der Marktöff-
nung behandelt werden.

Die Richtlinie soll spätestens zum 1. Juli 2004 umgesetzt werden.

d) Regulierungsbehörden (Artikel 23)

Im Gemeinsamen Standpunkt wurde einerseits die in den Schlussfolgerungen von Barcelona
getroffene Feststellung bekräftigt, dass es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, die geeigneten
institutionellen Vorkehrungen zu treffen, um die Regulierungsaufgaben zu erfüllen; andererseits
wurde in Artikel 23 Absatz 1 eindeutiger festgelegt, dass die unabhängigen Regulierungsbehör-
den zumindest die Aufgabe haben, Nichtdiskriminierung, echten Wettbewerb und ein effizientes
Funktionieren des Marktes sicherzustellen, indem sie eine Überwachung zumindest in Bezug auf
verschiedene im Kommissionsvorschlag genannte Regeln und Bedingungen durchführen. Die
Regulierungsbehörden sind auch dafür zuständig, zumindest die Methoden für die Festlegung
von Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu Netzen und für die Erbringung von
Ausgleichsleistungen vorab zu genehmigen; sie sind außerdem befugt, eine nachträgliche Ände-
rung dieser Bedingungen zu verlangen.

Im Gemeinsamen Standpunkt wurden auch die Bestimmungen präzisiert, die die zügige Bear-
beitung von Beschwerden durch die Verwaltungsstellen betreffen (Artikel 23 Absätze 5 und 6).

e) Neue Kapazitäten (Artikel 7)

Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass neue Kapazitäten oder Energieeffizienz-/Nachfra-
gesteuerungsmaßnahmen im Interesse der Versorgungssicherheit (Artikel 7 Absatz 1) über ein
Ausschreibungsverfahren oder ein gleichwertiges Verfahren bereitgestellt bzw. getroffen werden
können. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten im Interesse des Umweltschutzes und der
Förderung neuer Technologien, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, die
Möglichkeit für ein Ausschreibungsverfahren schaffen.

f) Entflechtung der Rechnungslegung (Artikel 19)

Die Unternehmen sind verpflichtet, getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den Bereichen
Übertragung und Verteilung sowie für andere elektrizitätsbezogene Tätigkeiten zu führen. Bis zur
vollständigen Marktöffnung müssen die Unternehmen getrennte Konten für die Versorgung
zugelassener Kunden bzw. nichtzugelassener Kunden führen.
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g) Ausnahmeregelungen (Artikel 26)

Über die Ausnahmen hinaus, die bereits im Rahmen der Richtlinie 96/92/EG gewährt wurden
(z. B. für kleine, isolierte Netze), und zusätzlich zu der im obigen Abschnitt c) genannten Aus-
nahme wurde im Gemeinsamen Standpunkt die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung für isolierte
Kleinstnetze (Verbrauch unter 500 GWh im Jahr 1996) vorgesehen.

IV. AKZEPTIERTE ABÄNDERUNGEN

8. Der Rat hat den folgenden Abänderungen — einigen davon inhaltlich, teilweise oder dem Grundsatz
nach — zugestimmt. Obwohl das Parlament einige dieser Abänderungen auf die vorgeschlagene
Gasrichtlinie bezogen hat, war der Rat der Auffassung, dass diese auch für die Elektrizitätsrichtlinie
relevant sind.

Titel:

— Abänderung 1: Aufspaltung des Vorschlags in zwei gesonderte Rechtsakte.

Erwägungsgründe:

— Abänderung 2: Bezugnahme auf die Grundrechte-Charta (Erwägungsgrund 32)

— Abänderung 3: Folgeänderung aufgrund der Aufspaltung des Vorschlags (Erwägungsgrund 1)

— Abänderung 4: Auflistung der Hemmnisse für das Funktionieren des Energiemarkts (Erwägungs-
grund 2)

— Abänderung 97: Verweis auf die Aufforderung des Europäischen Rates und des Europäischen
Parlaments, die Arbeiten zur Vollendung des Energiebinnenmarkts zu beschleunigen (Erwägungs-
grund 3)

— Abänderung 5: Verweis darauf, dass die freie Wahl des Lieferanten nur in einem vollständig
geöffneten Markt möglich ist (Erwägungsgrund 4)

— Abänderung 7: Betonung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs (Erwägungsgrund 6)

— Abänderung 8: Aufbau und Erhalt von Netzen (Erwägungsgrund 22)

— Abänderung 10: im Hinblick auf transparente und nichtdiskriminierende Tarife für den Netz-
zugang sind weitere Maßnahmen seitens der Mitgliedstaaten erforderlich (Erwägungsgrund 13)

— Abänderungen 11 und 23: Aufhebung der Richtlinie 90/547/EWG über den Transit von Elek-
trizitätslieferungen (Erwägungsgrund 30)

— Abänderungen 12 und 13: stehen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Regulierungsbehör-
den (Erwägungsgründe 15 und 17)

— Abänderung 14: die Vorteile des Binnenmarkts sollten infolge von Effizienzsteigerungen in den
Unternehmen indirekt zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen (Erwägungsgrund 8)

— Abänderung 18: Verweis auf die Notwendigkeit, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach-
frage zu beobachten, damit geeignete Maßnahmen getroffen werden können (Erwägungsgrund
22)

— Abänderung 20: Recht der Kunden auf Versorgung mit Elektrizität zu leicht vergleichbaren
Preisen (Erwägungsgrund 23)

— Abänderung 22: Folgeänderung aufgrund der Abänderung 1 (Erwägungsgrund 29)
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Artikel:

— Abänderung 25: Folgeänderung aufgrund der Abänderung 1 (Artikel 1)

— Abänderung 34: Definition des Begriffs „zugelassene Kunden“ (Artikel 2 Nummer 12)

— Abänderung 28: Ausweitung der Definition des Begriffs „langfristige Planung“ in der Weise, dass
auch die Verteilung eingeschlossen ist (Artikel 2 Nummer 25)

— Abänderung 123: Definition des Begriffs „Sicherheit“ (Artikel 2 Nummer 28)

— Abänderung 30: Definition des Begriffs „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ (Artikel 2 Nummer
29)

— Abänderung 32: Definition des Begriffs „erneuerbare Energiequellen“ (Artikel 2 Nummer 30)

— Abänderung 33 (teilweise): Definition des Begriffs „dezentrale Erzeugungsanlage“ (Artikel 2 Num-
mer 31)

— Abänderung 40: Hinzufügung des Ziels der Verwirklichung eines tragfähigen Elektrizitätsmarkts
(Artikel 3 Absatz 1)

— Abänderung 41 (teilweise): Ausdehnung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die die Mit-
gliedstaaten den Unternehmen auferlegen können (Artikel 2 Absätze 2 und 7)

— Abänderung 42 (teilweise): Maßnahmen zum Schutz benachteiligter Kunden (Artikel 3 Absatz 5)

— Abänderung 126: für zugelassene Kunden eröffnete Möglichkeit, zu einem neuen Lieferanten zu
wechseln (Artikel 3 Absatz 5)

— Abänderung 43 (teilweise): Informationspflicht in Bezug auf den Energieträgermix (Artikel 3
Absatz 6)

— Abänderungen 46 und 47: Unterrichtung über mögliche wettbewerbsbezogene Auswirkungen von
Maßnahmen, die die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betreffen, und Berichterstattung
durch die Kommission (Artikel 3 Absatz 9 und Artikel 28 Absatz 2)

— Abänderung 50 (teilweise): geeignete Genehmigungsverfahren für kleine und/oder dezentrale Er-
zeugungsanlagen (Artikel 6 Absatz 3)

— Abänderung 51 (teilweise): Ausdehnung des Ausschreibungsverfahrens auf Energieeffizienz-/Nach-
fragesteuerungsmaßnahmen (Artikel 7 Absätze 1 bis 3)

— Abänderung 53 (teilweise): die Überwachung der Versorgungssicherheit erstreckt sich auch auf die
Qualität und den Umfang der Netzwartung (Artikel 4)

— Abänderungen 56 und 164 sowie 60: Benennung (Artikel 8) und Aufgaben von Übertragungs-
netzbetreibern (Artikel 9); notwendige Unabhängigkeit von Übertragungsnetzbetreibern, die zu
einem vertikal integrierten Unternehmen gehören (Artikel 10)

— Abänderung 61: notwendige Unabhängigkeit von Verteilernetzbetreibern, die zu einem vertikal
integrierten Unternehmen gehören (Artikel 15)

— Abänderung 62 (teilweise): Entscheidungsbefugnisse von Netzbetreibern (Artikel 10 Absatz 2
Buchstabe c), Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe c) und Artikel 17 Buchstabe c))

— Abänderung 58: die Mitgliedstaaten können den Übertragungsnetzbetreibern zur Auflage machen,
in Bezug auf das Netz bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten (Artikel 11 Absatz 5)

— Abänderung 59 (teilweise): Kriterien für Ausgleichsregelungen für das Übertragungsnetz (Artikel 11
Absatz 7)

— Abänderung 171: bei der Planung des Netzausbaus müssen Verteilernetzbetreiber Energieeffi-
zienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen berücksichtigen (Artikel 14 Absatz 7)
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— Abänderung 66: Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung (Artikel 18 Absatz 1)

— Abänderung 70: Bedingungen, unter denen Dritten der Zugang zum Übertragungs- oder Ver-
teilernetz verweigert werden kann (Artikel 20 Absatz 2)

— Abänderungen 75 (teilweise), 76, 45 und 57: Aufgaben der Regulierungsbehörden (Artikel 23
Absätze 1 bis 3), auch in Bezug auf die Gleichbehandlung neu hinzugekommener Elektrizitäts-
erzeuger

— Abänderungen 77 und 78: Befugnis der Regulierungsbehörden, von den Betreibern eine Änderung
der Bedingungen zu verlangen (Artikel 23 Absatz 4); effiziente Bearbeitung von Beschwerden
(Artikel 23 Absätze 5 und 6)

— Abänderung 82 (teilweise): Überwachung von Elektrizitätseinfuhren (Artikel 25)

— Abänderungen 55 (dem Inhalt nach), 79 (teilweise), 85 und 86: Vorschriften für die Berichterstattung
seitens der Kommission (Artikel 27 und Artikel 28 Absatz 1)

— Abänderung 89 (dem Inhalt nach): für die Kunden bereitzustellende Informationen (Anhang A)

V. NICHT ÜBERNOMMENE ABÄNDERUNGEN

9. Der Rat war der Auffassung, dass die Abänderungen 6, 8, 9, 12, 13, 15-17, 19, 21, 24, 180, 27, 29,
31, 36-38, 44, 48, 52, 54, 63, 170, 64, 65, 163, 67, 68, 172, 72, 74, 80, 81, 83, 84, 87 und 90
entweder mit der vorgeschlagenen Elektrizitätsrichtlinie nicht im Einklang standen, zu restriktiv
waren, über den Anwendungsbereich der Richtlinie hinausgingen oder durch bestehende Vorschrif-
ten bereits abgedeckt waren, und hat daher beschlossen, diese nicht in seinem Gemeinsamen Stand-
punkt zu übernehmen. Die Kommission hat insbesondere die Abänderungen 1, 5, 6, 7, 16, 19, 20,
22-25, 27, 29, 31, 35, 36-38, 44, 48, 52, 54, 63, 170, 64, 65, 163, 67, 68, 172, 72, 74, 80, 81,
83, 84, 87 und 90 abgelehnt.
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GEMEINSAMER STANDPUNKT (EG) Nr. 6/2003

vom Rat festgelegt am 3. Februar 2003

im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2003/. . ./EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom . . . über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richt-

linie 98/30/EG

(2003/C 50 E/03)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55
und Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 22. Juni 1998 betreffend gemeinsame Vor-
schriften für den Erdgasbinnenmarkt (4) hat einen wesent-
lichen Beitrag zur Schaffung eines Erdgasbinnenmarkts ge-
leistet.

(2) Die bei der Durchführung dieser Richtlinie gewonnenen
Erfahrungen zeugen von dem Nutzen, der sich aus dem
Erdgasbinnenmarkt ergeben kann in Form von Effizienz-
steigerungen, Preissenkungen, einer höheren Dienstleis-
tungsqualität und einer größeren Wettbewerbsfähigkeit.
Nach wie vor bestehen jedoch schwerwiegende Mängel
und weit reichende Möglichkeiten zur Verbesserung der
Funktionsweise der Märkte, insbesondere durch die Sicher-
stellung gleicher Ausgangsbedingungen und die Verringe-
rung der Gefahr von Verdrängungspraktiken, die Sicher-
stellung nichtdiskriminierender Fernleitungs- und Vertei-
lungstarife, durch einen Netzzugang auf der Grundlage
von Tarifen, die vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht wer-
den, sowie durch den Schutz der Rechte kleiner und be-
nachteiligter Kunden.

(3) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 23. und
24. März 2000 in Lissabon dazu aufgerufen, zügig an der
Vollendung des Binnenmarkts sowohl im Elektrizitäts- als
auch im Gassektor zu arbeiten und die Liberalisierung in
diesen Sektoren zu beschleunigen, um in diesen Bereichen
einen voll funktionsfähigen Binnenmarkt zu verwirklichen.
In seiner Entschließung vom 6. Juli 2000 zum zweiten
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament

und den Rat über den Stand der Liberalisierung der Ener-
giemärkte forderte das Europäische Parlament die Kommis-
sion auf, einen detaillierten Zeitplan festzulegen, innerhalb
dessen genau beschriebene Ziele verwirklicht werden müs-
sen, um stufenweise zu einer völligen Liberalisierung der
Energiemärkte zu gelangen.

(4) Die Freiheiten, die der Vertrag den europäischen Bürgern
garantiert (freier Waren- und Dienstleistungsverkehr und
Niederlassungsfreiheit), sind nur in einem vollständig ge-
öffneten Markt möglich, der allen Verbrauchern die freie
Wahl ihrer Lieferanten und allen Anbietern die freie Belie-
ferung ihrer Kunden gestattet.

(5) Angesichts der zu erwartenden zunehmenden Abhängig-
keit vom Erdgas sollten Initiativen und Maßnahmen zur
Förderung von Gegenseitigkeitsvereinbarungen mit Dritt-
ländern über den Netzzugang und zur Förderung der
Marktintegration in Erwägung gezogen werden.

(6) Die Haupthindernisse für einen voll funktions- und wett-
bewerbsfähigen Binnenmarkt hängen unter anderem mit
dem Netzzugang, dem Zugang zu Speicheranlagen, der
Tarifierung, der Interoperabilität zwischen Systemen und
einer unterschiedlichen Marktöffnung in den verschiedenen
Mitgliedstaaten zusammen.

(7) Ein funktionierender Wettbewerb setzt voraus, dass der
Netzzugang nichtdiskriminierend, transparent und zu an-
gemessenen Preisen gewährleistet ist.

(8) Zur Vollendung des Erdgasbinnenmarkts ist ein nichtdis-
kriminierender Zugang zum Netz des Fernleitungs- und
Verteilernetzbetreibers von größter Bedeutung. Ein Fernlei-
tungs- oder Verteilernetzbetreiber kann aus einem oder
mehreren Unternehmen bestehen.

(9) Im Falle eines Erdgasunternehmens, das im Fernleitungs-,
Verteiler-, Speicherungs- oder Flüssig-Erdgas (LNG)-Bereich
tätig und hinsichtlich seiner Rechtsform von den Unter-
nehmen getrennt ist, die Gewinnungs- und/oder Liefer-
tätigkeiten ausüben, kann es sich bei dem benannten Netz-
betreiber um dasselbe Unternehmen handeln, das auch
Eigentümer der Infrastruktur ist.

(10) Um einen effizienten und nichtdiskriminierenden Netz-
zugang zu gewährleisten, ist es angezeigt, dass die Fernlei-
tungs- und Verteilernetze durch unterschiedliche Rechts-
personen betrieben werden, wenn vertikal integrierte Un-
ternehmen bestehen. Die Kommission sollte von den Mit-
gliedstaaten zur Verwirklichung dieser Voraussetzung ent-
wickelte Maßnahmen gleicher Wirkung prüfen und gege-
benenfalls Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie vor-
legen.
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Der Fernleitungs- und der Verteilernetzbetreiber sollte fer-
ner über wirksame Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf
Vermögenswerte verfügen, die zur Wartung, dem Betrieb
und der Entwicklung von Netzen erforderlich sind, wenn
die betreffenden Vermögenswerte sich im Eigentum ver-
tikal integrierter Unternehmen befinden und von diesen
betrieben werden.

Es muss jedoch zwischen einer solchen rechtlichen Tren-
nung und der Entflechtung hinsichtlich der Eigentumsver-
hältnisse unterschieden werden. Die rechtliche Trennung
bedingt keine Änderung der Eigentümerschaft an den Ver-
mögenswerten, und der Geltung ähnlicher oder identischer
Beschäftigungsbedingungen im gesamten vertikal integrier-
ten Unternehmen steht nichts entgegen. Jedoch sollte ein
nichtdiskriminierender Entscheidungsprozess durch organi-
satorische Maßnahmen zur Unabhängigkeit des zuständi-
gen Entscheidungsträgers sichergestellt werden.

(11) Damit kleine Verteilerunternehmen finanziell und adminis-
trativ nicht unverhältnismäßig stark belastet werden, soll-
ten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, solche Un-
ternehmen erforderlichenfalls von den Vorschriften für die
rechtliche Entflechtung der Verteilung auszunehmen.

(12) Um einem in einem Mitgliedstaat ansässigen Erdgasunter-
nehmen den Abschluss von Verträgen zu erleichtern, die
die Versorgung von zugelassenen Kunden in einem ande-
ren Mitgliedstaat betreffen, sollten die Mitgliedstaaten und
wo angemessen, die nationalen Regulierungsbehörden auf
einheitlichere Bedingungen und auf den gleichen Grad an
Zulassungsfähigkeit im gesamten Binnenmarkt hinarbeiten.

(13) Der wirksamen Regulierung durch eine oder mehrere na-
tionale Regulierungsbehörden kommt eine Schlüsselrolle
bei der Gewährleistung eines nichtdiskriminierenden Netz-
zugangs zu. Die Mitgliedstaaten legen die Aufgaben, Zu-
ständigkeiten und administrativen Befugnisse der Regulie-
rungsbehörden fest. Es ist wichtig, dass die Regulierungs-
behörden in allen Mitgliedstaaten über die gleichen Min-
destzuständigkeiten verfügen. Diese Regulierungsbehörden
sollten befugt sein, die Tarife oder wenigstens die Metho-
den zur Berechnung der Tarife für die Fernleitung und
Verteilung sowie für den Zugang zu Flüssigerdgasanlagen
(LNG-Anlagen) festzulegen oder zu genehmigen. Um Un-
sicherheiten und kosten- und zeitaufwändige Streitigkeiten
zu vermeiden, sollten diese Tarife veröffentlicht werden,
bevor sie Gültigkeit erlangen.

(14) Zur Sicherstellung eines effektiven Marktzugangs für alle
Marktteilnehmer, einschließlich neuer Marktteilnehmer, be-
darf es nichtdiskriminierender, kostenorientierter Aus-
gleichsmechanismen. Sobald der Erdgasmarkt einen ausrei-
chenden Liquiditätsstand erreicht, sollte dies durch den
Aufbau transparenter Marktmechanismen für die Lieferung
und den Bezug von Erdgas zur Deckung des Ausgleichs-
bedarfs realisiert werden. Solange derartige liquide Märkte
fehlen, sollten die Regulierungsbehörden aktiv darauf hin-
wirken, dass die Tarife für Ausgleichsleistungen nichtdis-
kriminierend und kostenorientiert sind. Gleichzeitig sollten
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Einspei-
sung und Abnahme von Gas auszugleichen und das Sys-
tem nicht zu gefährden.

(15) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Möglich-
keit haben, die Tarife oder die Tarifberechnungsmethoden
auf der Grundlage eines Vorschlags des Fernleitungsnetz-
betreibers, des oder der Verteilernetzbetreiber oder des
Betreibers einer LNG-Anlage oder auf der Grundlage eines
zwischen diesen Betreibern und den Netzbenutzern abge-
stimmten Vorschlags festzulegen oder zu genehmigen. Da-
bei sollten die nationalen Regulierungsbehörden sicherstel-
len, dass die Tarife für die Fernleitung und Verteilung
nichtdiskriminierend und kostenorientiert sind und die
langfristig durch Nachfragesteuerung vermiedenen Netz-
grenzkosten berücksichtigen.

(16) Die Vorteile des Binnenmarkts sollten Industrie und Han-
del, einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen,
sowie den Bürgern überall in der Gemeinschaft aus Grün-
den der Gerechtigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit und
indirekt infolge von Effizienzsteigerungen in den Unter-
nehmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen so schnell wie
möglich zur Verfügung stehen.

(17) Die Erdgaskunden sollten ihr Versorgungsunternehmen frei
wählen können. Dennoch sollte die Vollendung des Bin-
nenmarkts für Erdgas schrittweise und an einen festen
Endtermin gebunden erfolgen, um der Branche Gelegen-
heit zur Anpassung zu geben und sicherzustellen, dass
effiziente Maßnahmen und Regelungen zum Schutz der
Verbraucherinteressen getroffen werden und gewährleistet
ist, dass die Verbraucher tatsächlich das Recht auf freie
Wahl ihres Versorgungsunternehmens haben.

(18) Durch die schrittweise Öffnung des Marktes zum freien
Wettbewerb sollten die Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten so schnell wie möglich beseitigt werden. Bei
der Durchführung dieser Richtlinie sollten Transparenz
und Sicherheit gewährleistet sein.

(19) Die Richtlinie 98/30/EG trägt zum Zugang zu Speicher-
anlagen als Teil des Erdgasnetzes bei. Angesichts der bei
der Schaffung des Binnenmarkts gewonnenen Erfahrungen
sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um die
Bestimmungen über den Zugang zu Speicheranlagen und
Hilfsdiensten zu verdeutlichen.

(20) Speicheranlagen sind ein wesentliches Instrument, unter
anderem um gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie
die Versorgungssicherheit erfüllen zu können. Dies sollte
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen oder Diskriminierun-
gen bei dem Zugang zu Speicheranlagen führen.

(21) Es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um si-
cherzustellen, dass die Tarife für den Zugang zu Fernlei-
tungen transparent und nichtdiskriminierend sind. Diese
Tarife sollten auf alle Benutzer in nichtdiskriminierender
Weise angewandt werden. Werden Speicheranlagen, Netz-
pufferung oder Hilfsdienste in einem bestimmten Gebiet
auf einem ausreichend wettbewerbsoffenen Markt betrie-
ben, so könnte der Zugang nach transparenten, nichtdis-
kriminierenden und marktorientierten Verfahren zugelas-
sen werden.
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(22) Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte das Gleichge-
wicht zwischen Angebot und Nachfrage in den einzelnen
Mitgliedstaaten beobachtet und anschließend ein Gesamt-
bericht über die Versorgungssicherheit in der Gemein-
schaft angefertigt werden, in dem die zwischen verschie-
denen Gebieten bestehende Verbindungskapazität berück-
sichtigt wird. Die Beobachtung sollte so frühzeitig erfol-
gen, dass die geeigneten Maßnahmen getroffen werden
können, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet sein
sollte. Der Aufbau und der Erhalt der erforderlichen
Netzinfrastruktur einschließlich der Verbundmöglichkeiten
sollten zu einer stabilen Erdgasversorgung beitragen.

(23) Die Mitgliedstaaten sollten unter Berücksichtigung der er-
forderlichen Qualitätsanforderungen sicherstellen, dass Bio-
gas, Gas aus Biomasse und andere Gasarten einen nicht-
diskriminierenden Zugang zum Gasnetz erhalten, voraus-
gesetzt, dieser Zugang ist dauerhaft mit den einschlägigen
technischen Vorschriften und Sicherheitsnormen vereinbar.
Diese Vorschriften und Normen sollten gewährleisten, dass
es technisch machbar ist, diese Gase sicher in das Erdgas-
netz einzuspeisen und durch dieses Netz zu transportieren,
und sollten sich auch auf die chemischen Eigenschaften
dieser Gase erstrecken.

(24) Ein großer Teil der Gasversorgung der Mitgliedstaaten wird
nach wie vor durch langfristige Verträge gesichert werden,
weshalb diese als Möglichkeit für die Gasversorgungsunter-
nehmen erhalten bleiben sollten, sofern sie die Ziele dieser
Richtlinie nicht unterlaufen und mit dem Vertrag, ein-
schließlich der darin festgelegten Wettbewerbsregeln, ver-
einbar sind. Sie müssen deshalb bei der Planung der Ver-
sorgungs- und Transportkapazitäten von Erdgasunterneh-
men berücksichtigt werden.

(25) Damit gewährleistet ist, dass die Qualität gemeinwirtschaft-
licher Leistungen in der Gemeinschaft weiterhin hohen
Standards entspricht, sollten die Mitgliedstaaten die Kom-
mission regelmäßig über alle zur Erreichung der Ziele die-
ser Richtlinie getroffenen Maßnahmen unterrichten. Die
Kommission sollte regelmäßig einen Bericht veröffent-
lichen, in dem die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur
Erreichung gemeinwirtschaftlicher Ziele untersucht und
in ihrer Wirksamkeit verglichen werden, um Empfehlun-
gen für Maßnahmen auszusprechen, die auf einzelstaatli-
cher Ebene zur Gewährleistung einer hohen Qualität der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu ergreifen sind.

Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass die
Kunden, wenn sie an das Gasnetz angeschlossen werden,
über ihr Recht auf Versorgung mit Erdgas einer bestimm-
ten Qualität zu angemessenen Preisen unterrichtet werden.
Die von den Mitgliedstaaten zum Schutz der Endkunden
ergriffenen Maßnahmen können für nichtgewerbliche Kun-
den und kleine und mittlere Unternehmen unterschiedlich
ausfallen.

(26) Die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen ist
eine grundlegende Anforderung dieser Richtlinie, und es
ist wichtig, dass in dieser Richtlinie von allen Mitgliedstaa-
ten einzuhaltende gemeinsame Mindestnormen festgelegt
werden, die den Zielen des Verbraucherschutzes, der Ver-
sorgungssicherheit, des Umweltschutzes und einer gleich-
wertigen Wettbewerbsintensität in allen Mitgliedstaaten

Rechnung tragen. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
müssen unter Berücksichtigung der einzelstaatlichen Gege-
benheiten aus nationaler Sicht ausgelegt werden können,
wobei das Gemeinschaftsrecht einzuhalten ist.

(27) Die von den Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele des
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts ergriffenen
Maßnahmen können insbesondere die Schaffung geeig-
neter wirtschaftlicher Anreize, gegebenenfalls unter Einsatz
aller auf einzelstaatlicher Ebene oder Gemeinschaftsebene
vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu diesen Instrumen-
ten können auch Haftungsregelungen zur Absicherung der
erforderlichen Investitionen zählen.

(28) Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemein-
wirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnahmen
staatliche Beihilfen nach Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags
darstellen, sind sie der Kommission gemäß Artikel 88 Ab-
satz 3 des Vertrags mitzuteilen.

(29) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Schaffung eines voll funktionierenden Erdgasbinnenmarkts,
auf dem fairer Wettbewerb herrscht, auf Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und
daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maß-
nahme besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen ist,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel
5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genann-
ten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß
hinaus.

(30) Aufgrund der Erfahrungen mit der Anwendung der Richt-
linie 91/296/EWG des Rates vom 31. Mai 1991 über den
Transit von Erdgas über große Netze (1) sollten Maßnah-
men zur Sicherstellung einheitlicher und nichtdiskriminie-
render Regelungen für den Zugang zu Fernleitungen ge-
troffen werden, die auch für die Beförderung von Erdgas
über innergemeinschaftliche Grenzen hinweg gelten. Zur
Sicherstellung einer einheitlichen Handhabung des Zu-
gangs zu den Erdgasnetzen auch im Falle des Transits
sollte jene Richtlinie aufgehoben werden; der Fortbestand
von Verträgen, die gemäß der genannten Richtlinie ge-
schlossen wurden, bleibt hiervon unberührt.

(31) Wegen des Umfangs der Änderungen der Richtlinie
98/30/EG sollten die betreffenden Bestimmungen aus
Gründen der Klarheit und der Rationalisierung neu gefasst
werden.

(32) Diese Richtlinie respektiert die grundlegenden Rechte und
beachtet die insbesondere in der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union verankerten Grundsätze.

(33) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden —
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUN-
GEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften
für die Fernleitung, die Verteilung, die Lieferung und die Spei-
cherung von Erdgas erlassen. Sie regelt die Organisation und
Funktionsweise des Erdgassektors, den Marktzugang, die Krite-
rien und Verfahren für die Erteilung von Fernleitungs-, Vertei-
lungs-, Liefer- und Speichergenehmigungen für Erdgas sowie
den Betrieb der Netze.

(2) Die mit dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften für Erd-
gas, einschließlich verflüssigtem Erdgas (LNG), gelten auch für
Biogas und Gas aus Biomasse oder anderen Gasarten, soweit es
technisch und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit möglich
ist, diese Gase in das Erdgasnetz einzuspeisen und durch dieses
Netz zu transportieren.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1. „Erdgasunternehmen“ eine natürliche oder juristische Per-
son, die mindestens eine der Funktionen Gewinnung, Fern-
leitung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder Speicherung von
Erdgas, einschließlich verflüssigtem Erdgas, wahrnimmt
und die kommerzielle, technische und/oder wartungsbezo-
gene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen
erfüllt, mit Ausnahme der Endkunden;

2. „vorgelagertes Rohrleitungsnetz“ Rohrleitungen oder ein
Netz von Rohrleitungen, deren Betrieb und/oder Bau Teil
eines Öl- oder Gasgewinnungsvorhabens ist oder die dazu
verwendet werden, Erdgas von einer oder mehreren sol-
cher Anlagen zu einer Aufbereitungsanlage, zu einem Ter-
minal oder zu einem an der Küste gelegenen Endanlande-
terminal zu leiten;

3. „Fernleitung“ den Transport von Erdgas durch ein Hoch-
druckfernleitungsnetz, mit Ausnahme von vorgelagerten
Rohrleitungsnetzen, zum Zwecke der Belieferung von Kun-
den, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

4. „Fernleitungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische
Person, die die Funktion der Fernleitung wahrnimmt und
verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie er-
forderlichenfalls den Ausbau des Fernleitungsnetzes in ei-
nem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbin-
dungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die langfris-

tige Sicherstellung der Fähigkeit des Netzes, eine angemes-
sene Nachfrage nach Transport von Gas zu befriedigen;

5. „Verteilung“ den Transport von Erdgas über örtliche oder
regionale Leitungsnetze zum Zwecke der Belieferung von
Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

6. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Per-
son, die die Funktion der Verteilung wahrnimmt und ver-
antwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erfor-
derlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem be-
stimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungslei-
tungen zu anderen Netzen sowie für die langfristige Sicher-
stellung der Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nach-
frage nach Verteilung von Gas zu befriedigen;

7. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterver-
kaufs von Erdgas, einschließlich verflüssigtem Erdgas, an
Kunden;

8. „Versorgungsunternehmen“ eine natürliche oder juristische
Person, die die Funktion der Versorgung wahrnimmt;

9. „Speicheranlage“ eine einem Erdgasunternehmen gehö-
rende und/oder von ihm betriebene Anlage zur Speiche-
rung von Erdgas, einschließlich des zu Speicherzwecken
genutzten Teils von LNG-Anlagen, jedoch mit Ausnahme
des Teils, der für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird;
ausgenommen sind auch Einrichtungen, die ausschließlich
Fernleitungsnetzbetreibern bei der Wahrnehmung ihrer
Funktionen vorbehalten sind;

10. „Betreiber einer Speicheranlage“ eine natürliche oder juris-
tische Person, die die Funktion der Speicherung wahr-
nimmt und für den Betrieb einer Speicheranlage verant-
wortlich ist;

11. „LNG-Anlage“ eine Kopfstation zur Verflüssigung von Erd-
gas oder zur Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung
von verflüssigtem Erdgas; darin eingeschlossen sind Hilfs-
dienste und die vorübergehende Speicherung, die für die
Wiederverdampfung und die anschließende Einspeisung in
das Fernleitungsnetz erforderlich sind, jedoch nicht die zu
Speicherzwecken genutzten Teile von LNG-Kopfstationen;

12. „Betreiber einer LNG-Anlage“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die die Funktion der Verflüssigung von Erdgas
oder der Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung von
verflüssigtem Erdgas wahrnimmt und für den Betrieb einer
LNG-Anlage verantwortlich ist;

13. „Netz“ alle Fernleitungsnetze, Verteilernetze, LNG-Anlagen
und/oder Speicheranlagen, die einem Erdgasunternehmen
gehören und/oder von ihm betrieben werden, einschließ-
lich Netzpufferung und seiner Anlagen, die zu Hilfsdiens-
ten genutzt werden, und der Anlagen verbundener Unter-
nehmen, die für den Zugang zur Fernleitung, zur Vertei-
lung und zu LNG-Anlagen erforderlich sind;

DE4.3.2003 Amtsblatt der Europäischen Union C 50 E/39



14. „Hilfsdienste“ sämtliche für den Zugang zu und den Betrieb
von Fernleitungs- und/oder Verteilernetzen und/oder LNG-
Anlagen und/oder Speicheranlagen erforderlichen Dienste,
einschließlich Lastausgleichs- und Mischungsanlagen, je-
doch mit Ausnahme von Anlagen, die ausschließlich Fern-
leitungsnetzbetreibern für die Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben vorbehalten sind;

15. „Netzpufferung“ die Speicherung von Gas durch Verdich-
tung in Erdgasfernleitungs- und Erdgasverteilernetzen; aus-
genommen sind Einrichtungen, die Fernleitungsnetzbetrei-
bern bei der Wahrnehmung ihrer Funktionen vorbehalten
sind;

16. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Netzen, die miteinander
verbunden sind;

17. „Verbindungsleitung“ eine Fernleitung, die eine Grenze
zwischen Mitgliedstaaten quert oder überspannt und einzig
dem Zwecke dient, die nationalen Fernleitungsnetze dieser
Mitgliedstaaten zu verbinden;

18. „Direktleitung“ eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete
Erdgasleitung;

19. „integriertes Erdgasunternehmen“ ein vertikal oder hori-
zontal integriertes Unternehmen;

20. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Erdgasunterneh-
men oder eine Gruppe von Unternehmen, deren gegen-
seitige Beziehungen in Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989
über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs-
sen (1) festgelegt sind, wobei das betreffende Unternehmen
bzw. die betreffende Gruppe mindestens eine der Funktio-
nen Fernleitung, Verteilung, LNG oder Speicherung und
mindestens eine der Funktionen Gewinnung oder Lieferung
von Erdgas wahrnimmt;

21. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen,
das mindestens eine der Funktionen Gewinnung, Fernlei-
tung, Verteilung, Lieferung oder Speicherung von Erdgas
wahrnimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit au-
ßerhalb des Gasbereichs ausübt;

22. „verbundenes Unternehmen“ ein verbundenes Unterneh-
men im Sinne von Artikel 41 der Siebenten Richtlinie
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund
von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrags
über den konsolidierten Abschluss (2) und/oder ein assozi-
iertes Unternehmen im Sinne von Artikel 33 Absatz 1
derselben Richtlinie und/oder ein Unternehmen, das den-
selben Aktionären gehört;

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1). Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1310/97 (ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1).

(*) Der Titel der Richtlinie 83/349/EWG wurde angepasst, um der
gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g).

(2) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 283 vom 27.10.2001, S. 28).

23. „Netzbenutzer“ natürliche oder juristische Personen, die in
das Netz einspeisen oder daraus versorgt werden;

24. „Kunden“ Erdgasgroßhändler, -endkunden oder -unterneh-
men, die Erdgas kaufen;

25. „Haushalts-Kunden“ Kunden, die Erdgas für den Eigenver-
brauch im Haushalt kaufen;

26. „Nicht-Haushalts-Kunden“ Kunden, die Erdgas für andere
Zwecke als den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen;

27. „Endkunden“ Kunden, die Erdgas für den Eigenbedarf kau-
fen;

28. „zugelassene Kunden“ Kunden, denen es gemäß Artikel 23
dieser Richtlinie frei steht, Gas von einem Lieferanten ihrer
Wahl zu kaufen;

29. „Großhändler“ natürliche und juristische Personen mit
Ausnahme von Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern,
die Erdgas zum Zwecke des Weiterverkaufs innerhalb
oder außerhalb des Netzes, in dem sie ansässig sind, kau-
fen;

30. „langfristige Planung“ die langfristige Planung der Versor-
gungs- und Transportkapazität von Erdgasunternehmen
zur Deckung der Erdgasnachfrage des Netzes, zur Diver-
sifizierung der Versorgungsquellen und zur Sicherung der
Versorgung der Kunden;

31. „entstehender Markt“ einen Mitgliedstaat, in dem die erste
kommerzielle Lieferung aufgrund seines ersten langfristi-
gen Erdgasliefervertrags nicht mehr als zehn Jahre zurück-
liegt;

32. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Versorgung mit Erd-
gas als auch die Betriebssicherheit;

33. „neue Infrastruktur“ eine Infrastruktur, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Richtlinie noch nicht fertig gestellt
ist.

KAPITEL II

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISA-
TION DES SEKTORS

Artikel 3

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der
Kunden

(1) Die Mitgliedstaaten tragen entsprechend ihrem institutio-
nellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips
dafür Sorge, dass Erdgasunternehmen unbeschadet des Absat-
zes 2 nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen im
Hinblick auf die Errichtung eines wettbewerbsorientierten und
dauerhaft funktionsfähigen Erdgasmarkts betrieben werden und
dass diese Unternehmen hinsichtlich der Rechte und Pflichten
nicht diskriminiert werden.
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(2) Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter Be-
achtung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags, ins-
besondere des Artikels 86, den Erdgasunternehmen im all-
gemeinen wirtschaftlichen Interesse Verpflichtungen auferlegen,
die sich auf Sicherheit, einschließlich Versorgungssicherheit,
Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der Versorgung sowie Um-
weltschutz, einschließlich Energieeffizienz und Klimaschutz, be-
ziehen können. Solche Verpflichtungen müssen klar festgelegt,
transparent, nichtdiskriminierend und überprüfbar sein. In Be-
zug auf die Versorgungssicherheit und die Erreichung der Um-
weltziele, einschließlich der Energieeffizienz, können die Mit-
gliedstaaten eine langfristige Planung vorsehen, wobei die Mög-
lichkeit zu berücksichtigen ist, dass Dritte Zugang zum Netz
erhalten wollen.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum
Schutz der Endkunden und zur Gewährleistung eines hohen
Verbraucherschutzes und tragen insbesondere dafür Sorge,
dass für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz be-
steht, wozu auch geeignete Maßnahmen gehören, mit denen
diesen Kunden geholfen wird, den Ausschluss von der Versor-
gung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang können sie
Maßnahmen zum Schutz von Kunden in abgelegenen Gebieten
treffen, die an das Erdgasnetz angeschlossen sind. Sie können
für an das Gasnetz angeschlossene Kunden einen Versorger
letzter Instanz benennen. Sie gewährleisten einen hohen Ver-
braucherschutz, insbesondere in Bezug auf die Transparenz der
allgemeinen Vertragsbedingungen, allgemeine Informationen
und Streitbeilegungsverfahren. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass zugelassene Kunden tatsächlich zu einem neuen Lie-
feranten wechseln können. Zumindest im Falle der Haushalts-
Kunden schließen solche Maßnahmen die im Anhang A auf-
geführten Maßnahmen ein.

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur
Erreichung der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusam-
menhalts, des Umweltschutzes, wozu auch Maßnahmen zur
Bekämpfung von Klimaveränderungen zählen können, und
der Versorgungssicherheit. Diese Maßnahmen können ins-
besondere die Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize
für den Aufbau und den Erhalt der erforderlichen Netzinfra-
struktur einschließlich der Verbindungskapazität gegebenenfalls
unter Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder Gemein-
schaftsebene vorhandenen Instrumente umfassen.

(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Artikel 4 nicht
auf die Verteilung anzuwenden, soweit eine Anwendung die
Erfüllung der den Erdgasunternehmen im allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse auferlegten Verpflichtungen de jure oder
de facto verhindern würde, und soweit die Entwicklung des
Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird,
das den Interessen der Gemeinschaft zuwiderläuft. Im Interesse
der Gemeinschaft liegt insbesondere der Wettbewerb um zuge-
lassene Kunden in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und
mit Artikel 86 des Vertrags.

(6) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mit-
gliedstaaten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie zur
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen einschließlich
des Verbraucher- und des Umweltschutzes getroffen haben,
und über deren mögliche Auswirkungen auf den nationalen
und internationalen Wettbewerb, und zwar unabhängig davon,
ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie

erforderlich ist oder nicht. Sie unterrichten die Kommission
anschließend alle zwei Jahre über Änderungen der Maßnah-
men, unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Aus-
nahme von dieser Richtlinie erforderlich ist oder nicht.

Artikel 4

Genehmigungsverfahren

(1) In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz,
Erlaubnis, Konzession, Zustimmung oder Zulassung) für den
Bau oder den Betrieb von Erdgasanlagen erforderlich ist, ertei-
len die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zustän-
dige Behörde nach den Absätzen 2 bis 4 Genehmigungen zum
Bau und/oder Betrieb derartiger Anlagen, Leitungen und dazu-
gehöriger Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet. Die Mitglied-
staaten oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde kön-
nen auf derselben Grundlage ferner Genehmigungen für die
Lieferung von Erdgas, auch an Großhändler, erteilen.

(2) Mitgliedstaaten, die über ein Genehmigungssystem ver-
fügen, legen objektive und nichtdiskriminierende Kriterien fest,
die ein Unternehmen erfüllen muss, das eine Genehmigung für
den Bau und/oder den Betrieb von Erdgasanlagen oder eine
Genehmigung für die Versorgung mit Erdgas beantragt. Die
nichtdiskriminierenden Kriterien und Verfahren für die Ertei-
lung von Genehmigungen werden veröffentlicht.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Gründe
für die Verweigerung einer Genehmigung objektiv und nicht-
diskriminierend sind und dem Antragsteller bekannt gegeben
werden. Die Begründung der Verweigerung wird der Kommis-
sion zur Unterrichtung mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten führen
ein Verfahren ein, das dem Antragsteller die Möglichkeit gibt,
gegen eine Verweigerung Rechtsmittel einzulegen.

(4) Bei der Erschließung neu in die Versorgung einbezogener
Gebiete und allgemein im Interesse eines effizienten Betriebs
können die Mitgliedstaaten es unbeschadet des Artikels 24 ab-
lehnen, eine weitere Genehmigung für den Bau und den Betrieb
von Verteilerleitungsnetzen in einem bestimmten Gebiet zu
erteilen, wenn in diesem Gebiet bereits solche Leitungsnetze
gebaut wurden oder in Planung sind und die bestehenden
oder geplanten Kapazitäten nicht ausgelastet sind.

Artikel 5

Monitoring der Versorgungssicherheit

Die Mitgliedstaaten sorgen für ein Monitoring der Versorgungs-
sicherheit. Soweit die Mitgliedstaaten es für angebracht halten,
können sie diese Aufgabe den in Artikel 25 Absatz 1 genann-
ten Regulierungsbehörden übertragen. Dieses Monitoring be-
trifft insbesondere das Verhältnis zwischen Angebot und Nach-
frage auf dem heimischen Markt, die erwartete Nachfrageent-
wicklung und das verfügbare Angebot, in der Planung und im
Bau befindliche zusätzliche Kapazitäten, die Qualität und den
Umfang der Netzwartung sowie Maßnahmen zur Bedienung
von Nachfragespitzen und zur Bewältigung von Ausfällen eines
oder mehrerer Versorger. Die zuständigen Behörden veröffent-
lichen spätestens zum 31. Juli eines jeden Jahres einen Bericht
über die bei dem Monitoring dieser Aspekte gewonnenen Er-
kenntnisse und etwaige getroffene oder geplante diesbezügliche
Maßnahmen und übermitteln ihn unverzüglich der Kommis-
sion.
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Artikel 6

Technische Vorschriften

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Kriterien für die
technische Betriebssicherheit festgelegt und für den Anschluss
von LNG-Anlagen und Speicheranlagen, von anderen Fernlei-
tungs- oder Verteilernetzen und von Direktleitungen an das
Netz technische Vorschriften mit Mindestanforderungen an
die Auslegung und den Betrieb ausgearbeitet und veröffentlicht
werden. Diese technischen Vorschriften müssen die Interopera-
bilität der Netze sicherstellen sowie objektiv und nichtdiskrimi-
nierend sein. Sie werden der Kommission gemäß Artikel 8 der
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (1) mit-
geteilt.

KAPITEL III

FERNLEITUNG, SPEICHERUNG UND LNG

Artikel 7

Benennung von Fernleitungsnetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Erdgas-
unternehmen, die Eigentümer von Fernleitungsnetzen, Spei-
cher- oder LNG-Anlagen sind, benennen für einen Zeitraum,
den die Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse festlegen, ei-
nen oder mehrere Netzbetreiber. Die Mitgliedstaaten treffen die
erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Betrei-
ber von Fernleitungsnetzen, Speicher- und LNG-Anlagen die
Artikel 8 bis 10 einhalten.

Artikel 8

Aufgaben der Fernleitungsnetzbetreiber

(1) Die Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicher- und/oder
LNG-Anlagen sind verpflichtet,

a) unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebührender
Beachtung des Umweltschutzes sichere, zuverlässige und
leistungsfähige Fernleitungsnetze, Speicher- und/oder LNG-
Anlagen zu betreiben, zu warten und auszubauen,

b) sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Ka-
tegorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten der
mit ihnen verbundenen Unternehmen, zu enthalten,

c) jedem anderen Betreiber eines Fernleitungsnetzes, einer
Speicheranlage, einer LNG-Anlage und/oder eines Verteiler-
netzes ausreichende Informationen zu liefern, um zu ge-
währleisten, dass der Transport und die Speicherung von
Erdgas in einer mit dem sicheren und effizienten Betrieb
des Verbundnetzes zu vereinbarenden Weise erfolgen kann,

d) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu
stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen.

(2) Die von den Fernleitungsnetzbetreibern festgelegten Aus-
gleichsregelungen für das Erdgasfernleitungsnetz müssen objek-
tiv, transparent und nichtdiskriminierend sein und Regelungen
über die von den Netzbenutzern für Energieungleichgewichte
zu zahlenden Entgelte umfassen. Die Bedingungen für die Er-
bringung dieser Leistungen durch die Fernleitungsnetzbetreiber
einschließlich Regelungen und Tarife werden gemäß einem mit
Artikel 25 Absatz 2 zu vereinbarenden Verfahren in nichtdis-
kriminierender Weise und die Kosten widerspiegelnder Weise
festgelegt und veröffentlicht.

(3) Die Mitgliedstaaten können den Fernleitungsnetzbetrei-
bern zur Auflage machen, bei der Wartung und dem Ausbau
des Fernleitungsnetzes einschließlich der Verbindungskapazitä-
ten bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten.

(4) Die Fernleitungsnetzbetreiber beschaffen sich die Energie,
die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verwenden, nach
transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten
Verfahren.

Artikel 9

Entflechtung von Fernleitungsnetzbetreibern

(1) Gehört der Fernleitungsnetzbetreiber zu einem vertikal
integrierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich
seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt un-
abhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht
mit der Fernleitung zusammenhängen. Diese Anforderung be-
deutet jedoch nicht und hat auch nicht zur Folge, dass eine
Trennung in Bezug auf das Eigentum des vertikal integrierten
Unternehmens an Vermögenswerten des Fernleitungsnetzes
vorzunehmen ist.

(2) Um die Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers
gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden Mindest-
kriterien anzuwenden:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die
Leitung des Fernleitungsnetzbetreibers zuständigen Personen
nicht betrieblichen Einrichtungen des Erdgasunternehmens
angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Be-
trieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, -verteilung und
-versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Fernleitungs-
netzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt wer-
den, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Fernleitungsnetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögens-
werte, die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des
Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnis-
se, die er unabhängig von dem integrierten Erdgasunterneh-
men ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinierungsmecha-
nismen nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt wird,
dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunterneh-
mens und seine Aufsichtsrechte über das Management im
Hinblick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens ge-
schützt werden;
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d) der Fernleitungsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungs-
programm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen
zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen wer-
den, und er muss die ausreichende Überwachung der Ein-
haltung dieses Programms gewährleisten. In dem Programm
ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im
Hinblick auf dieses Ziel haben. Die für die Überwachung des
Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle
legt der in Artikel 25 Absatz 1 genannten Regulierungs-
behörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maß-
nahmen vor, der veröffentlicht wird.

Artikel 10

Vertraulichkeitsanforderungen für Fernleitungsnetzbetrei-
ber

(1) Unbeschadet des Artikels 16 und sonstiger rechtlicher
Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt je-
der Betreiber eines Fernleitungsnetzes, einer Speicher- und/oder
einer LNG-Anlage die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler
Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Ge-
schäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informa-
tionen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vor-
teile bringen können, in diskriminierender Weise offen gelegt
werden.

(2) Fernleitungsnetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible
Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit
der Gewährung eines Netzzugangs oder mit Verhandlungen
hierüber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch
verbundene Unternehmen nicht missbrauchen.

KAPITEL IV

VERTEILUNG UND VERSORGUNG

Artikel 11

Benennung von Verteilernetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unter-
nehmen, die Eigentümer von Verteilernetzen sind oder die für
Verteilernetze verantwortlich sind, benennen für einen Zeit-
raum, den die Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und
unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gleichgewichts
festlegen, einen oder mehrere Verteilernetzbetreiber und sorgen
dafür, dass diese Betreiber die Artikel 12 und 14 einhalten.

Artikel 12

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

(1) Jeder Verteilernetzbetreiber hat unter wirtschaftlichen Be-
dingungen und unter gebührender Beachtung des Umwelt-
schutzes ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Netz
zu betreiben, zu warten und auszubauen.

(2) Der Verteilernetzbetreiber hat sich jeglicher Diskriminie-
rung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern,
insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen Unterneh-
men, zu enthalten.

(3) Jeder Verteilernetzbetreiber hat jedem anderen Betreiber
eines Verteilernetzes, eines Fernleitungsnetzes, einer LNG-An-
lage und/oder einer Speicheranlage ausreichende Informationen
zu liefern, um zu gewährleisten, dass der Transport und die
Speicherung von Erdgas in einer mit dem sicheren und effi-
zienten Betrieb des Verbundnetzes zu vereinbarenden Weise
erfolgt.

(4) Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die
Informationen bereit, die sie für einen effizienten Netzzugang
benötigen.

(5) Sofern den Verteilernetzbetreibern der Ausgleich des Erd-
gasverteilernetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem
Zweck festgelegten Regelungen objektiv, transparent und nicht-
diskriminierend sein, einschließlich der Regelungen über die
von den Netzbenutzern für Energieungleichgewichte zu zahlen-
den Entgelte. Die Bedingungen für die Erbringung dieser Leis-
tungen durch die Netzbetreiber einschließlich Regelungen und
Tarife werden nach einem mit Artikel 25 Absatz 2 zu verein-
barenden Verfahren in nichtdiskriminierender Weise und kos-
tenorientiert festgelegt und veröffentlicht.

Artikel 13

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

(1) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte-
grierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich sei-
ner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unab-
hängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit
der Verteilung zusammenhängen. Diese Anforderung bedeutet
jedoch nicht und hat nicht zur Folge, dass eine Trennung in
Bezug auf das Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens
an Vermögenswerten des Verteilernetzes vorzunehmen ist.

(2) Um die Unabhängigkeit des Verteilernetzbetreibers ge-
mäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden Mindestkrite-
rien anzuwenden:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die
Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen
nicht betrieblichen Einrichtungen des Erdgasunternehmens
angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Be-
trieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, -fernleitung und
-versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetz-
betreibers zuständigen Personen so berücksichtigt werden,
dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte,
die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Net-
zes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnisse,
die er unabhängig von dem integrierten Erdgasunternehmen
ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinierungsmechanismen
nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt wird, dass die
wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und
seine Aufsichtsrechte über das Management im Hinblick
auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt
werden;
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d) der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungspro-
gramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum
Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden,
und gewährleistet die ausreichende Überwachung der Ein-
haltung dieses Programms. In dem Programm ist festgelegt,
welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf
dieses Ziel haben. Die für die Überwachung des Gleichbe-
handlungsprogramms zuständige Person oder Stelle legt der
in Artikel 25 Absatz 1 genannten Regulierungsbehörde
jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen
vor, der veröffentlicht wird.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1 und 2
nicht auf integrierte Erdgasunternehmen anzuwenden, die we-
niger als 100 000 angeschlossene Kunden beliefern.

Artikel 14

Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

(1) Unbeschadet des Artikels 16 und sonstiger gesetzlicher
Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt je-
der Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich sen-
sibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Infor-
mationen über seine eigene Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vor-
teile bringen können, in diskriminierender Weise offen gelegt
werden.

(2) Verteilernetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible In-
formationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit der
Gewährung eines Netzzugangs oder mit Verhandlungen hierü-
ber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch ver-
bundene Unternehmen nicht missbrauchen.

Artikel 15

Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 stehen dem gleich-
zeitigen Betrieb eines Fernleitungsnetzes, einer LNG-Anlage,
einer Speicheranlage und eines Verteilernetzes durch einen Be-
treiber nicht entgegen, sofern dieser hinsichtlich seiner Rechts-
form, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von
den übrigen Tätigkeitsbereichen ist, die nicht mit dem Betrieb
des Fernleitungsnetzes, der LNG-Anlage, der Speicheranlage
und des Verteilernetzes zusammenhängen, und sofern er fol-
gende Anforderungen erfüllt:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für die
Leitung des Kombinationsnetzbetreibers zuständigen Per-
sonen nicht betrieblichen Einrichtungen des Erdgasunter-
nehmens angehören, die direkt oder indirekt für den laufen-
den Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung und -versor-
gung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Kombinations-
netzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt wer-
den, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Kombinationsnetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögens-
werte, die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des
Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefugnis-
se, die er unabhängig von dem integrierten Erdgasunterneh-
men ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinierungsmecha-
nismen nicht entgegenstehen, mit denen sichergestellt wird,
dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunterneh-
mens und seine Aufsichtsrechte über das Management im
Hinblick auf die Rentabilität eines Tochterunternehmens ge-
schützt werden;

d) der Kombinationsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungs-
programm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen
zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen wer-
den, und gewährleistet die ausreichende Überwachung der
Einhaltung dieses Programms. In dem Programm ist fest-
gelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hin-
blick auf dieses Ziel haben. Die für die Überwachung des
Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle
legt der in Artikel 25 Absatz 1 genannten Regulierungs-
behörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maß-
nahmen vor, der veröffentlicht wird.

KAPITEL V

ENTFLECHTUNG UND TRANSPARENZ DER RECH-
NUNGSLEGUNG

Artikel 16

Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zu-
ständige Behörde, einschließlich der in Artikel 25 Absatz 1
genannten Regulierungsbehörden und der in Artikel 20 Absatz
3 genannten Stellen zur Beilegung von Streitigkeiten, haben,
soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist,
das Recht auf Einsichtnahme in die in Artikel 17 genannte
Rechnungslegung der Erdgasunternehmen.

(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zustän-
digen Behörden, einschließlich der in Artikel 25 Absatz 1 ge-
nannten Regulierungsbehörden und der Stellen zur Beilegung
von Streitigkeiten, wahren die Vertraulichkeit wirtschaftlich
sensibler Informationen. Die Mitgliedstaaten können die Offen-
legung derartiger Informationen vorsehen, wenn dies zur
Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden erfor-
derlich ist.

Artikel 17

Entflechtung der Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass die Rechnungslegung der Erdgas-
unternehmen gemäß den Absätzen 2 bis 5 erfolgt. Unterneh-
men, die aufgrund von Artikel 28 Absätze 2 und 4 von dieser
Bestimmung ausgenommen sind, haben zumindest ihre interne
Rechnungslegung in Übereinstimmung mit diesem Artikel zu
führen.
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(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer
Rechtsform erstellen und veröffentlichen die Erdgasunterneh-
men ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprüfen, und
zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die Jahres-
abschlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Vierten
Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund
von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrages über
den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsfor-
men (1) erlassen worden sind. Unternehmen, die zur Veröffent-
lichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind,
halten in ihrer Hauptverwaltung eine Ausfertigung ihres Jahres-
abschlusses für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

(3) Zur Vermeidung von Diskriminierungen, Quersubventio-
nen und Wettbewerbsverzerrungen führen Erdgasunternehmen
in ihrer internen Rechnungslegung getrennte Konten für jede
ihrer Tätigkeiten in den Bereichen Fernleitung, Verteilung, LNG
und Speicherung in derselben Weise, wie sie dies tun müssten,
wenn die betreffenden Tätigkeiten von separaten Unternehmen
ausgeführt würden. Sie führen auch Konten für andere, nicht
mit den Bereichen Fernleitung, Verteilung, LNG und Speiche-
rung zusammenhängende Tätigkeiten im Erdgasbereich, wobei
diese Konten konsolidiert sein können. Bis zum 1. Juli 2007
führen sie getrennte Konten für die Versorgung zugelassener
Kunden bzw. nicht zugelassener Kunden. Einnahmen aus dem
Eigentum am Fernleitungs- bzw. Verteilernetz weisen sie in den
Konten gesondert aus. Gegebenenfalls führen sie konsolidierte
Konten für ihre anderen Tätigkeiten außerhalb des Erdgas-
bereichs. Die interne Rechnungslegung schließt für jede Tätig-
keit eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein.

(4) Unbeschadet der innerstaatlich anwendbaren Vorschrif-
ten für die Rechnungslegung geben die Unternehmen in der
internen Rechnungslegung die Regeln, einschließlich der Ab-
schreibungsregeln, an, nach denen die Gegenstände des Aktiv-
und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen
und Erträge den gemäß Absatz 3 separat geführten Konten
zugewiesen werden. Änderungen dieser internen Regeln sind
nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Änderungen müssen
erwähnt und ordnungsgemäß begründet werden.

(5) Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte grö-
ßeren Umfangs, die mit verbundenen Unternehmen getätigt
worden sind, gesondert aufzuführen.

KAPITEL VI

ORGANISATION DES NETZZUGANGS

Artikel 18

Zugang Dritter

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einführung eines
Systems für den Zugang Dritter zum Fernleitungs- und Vertei-

lernetz und zu den LNG-Anlagen auf der Grundlage veröffent-
lichter Tarife; die Zugangsregelung gilt für alle zugelassenen
Kunden, einschließlich Versorgungsunternehmen, und wird
nach objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung von Netz-
benutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung von einer
in Artikel 25 Absatz 1 vorgesehenen Regulierungsbehörde vor
deren Inkrafttreten genehmigt werden, und dass die Tarife und
— soweit nur die Methoden einer Genehmigung unterliegen —
die Methoden vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden.

(2) Die Betreiber der Fernleitungsnetze erhalten zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, auch im Zusammenhang mit der
grenzüberschreitenden Fernleitung, gegebenenfalls Zugang zu
den Fernleitungsnetzen anderer Betreiber.

(3) Die Bestimmungen dieser Richtlinie stehen dem Ab-
schluss von langfristigen Verträgen nicht entgegen, sofern diese
mit den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft im Einklang ste-
hen.

Artikel 19

Zugang zu Speicheranlagen

(1) Für den Zugang zu Speicheranlagen und Netzpufferung,
der für einen effizienten Netzzugang im Hinblick auf die Ver-
sorgung der Kunden technisch und/oder wirtschaftlich erforder-
lich ist, sowie für den Zugang zu Hilfsdiensten können die
Mitgliedstaaten eines der in den Absätzen 3 und 4 vorgesehe-
nen Verfahren oder beide Verfahren wählen. Diese Verfahren
werden nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminie-
renden Kriterien angewandt.

(2) Absatz 1 gilt bei LNG-Anlagen nicht für Hilfsdienste und
die vorübergehende Speicherung, die für die Wiederverdamp-
fung und die anschließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz
erforderlich sind.

(3) Beim Zugang auf Vertragsbasis treffen die Mitgliedstaa-
ten die erforderlichen Maßnahmen, damit die Erdgasunterneh-
men und die zugelassenen Kunden, die sich innerhalb oder
außerhalb des Verbundnetzgebiets befinden, einen Zugang zu
Speicheranlagen und Netzpufferung aushandeln können, wenn
dieser Zugang für einen effizienten Netzzugang sowie für den
Zugang zu anderen Hilfsdiensten technisch und/oder wirt-
schaftlich erforderlich ist. Die Parteien sind verpflichtet, den
Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfs-
diensten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben aus-
zuhandeln.

Die Verträge über den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpuffe-
rung und anderen Hilfsdiensten werden mit dem Betreiber der
betreffenden Speicheranlage oder den betreffenden Erdgasunter-
nehmen ausgehandelt. Die Mitgliedstaaten verlangen von den
Betreibern der Speicheranlagen und den Erdgasunternehmen,
innerhalb der ersten sechs Monate nach Beginn der Durchfüh-
rung dieser Richtlinie und in der Folge einmal jährlich ihre
wesentlichen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Spei-
cheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten zu ver-
öffentlichen.

DE4.3.2003 Amtsblatt der Europäischen Union C 50 E/45

(*) Der Titel der Richtlinie 78/660/EWG wurde angepasst, um der
gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g).

(1) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28).



(4) Im Falle eines geregelten Netzzugangs treffen die Mit-
gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, damit die Erdgas-
unternehmen und die zugelassenen Kunden, die sich innerhalb
oder außerhalb des Verbundnetzgebiets befinden, ein Recht auf
Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfs-
diensten auf der Grundlage veröffentlichter Tarife und/oder
sonstiger Bedingungen und Verpflichtungen für die Nutzung
dieser Speicheranlagen und Netzpufferung haben, wenn dieser
Zugang für einen effizienten Netzzugang sowie für den Zugang
zu anderen Hilfsdiensten technisch und/oder wirtschaftlich er-
forderlich ist. Dieses Recht auf Zugang kann den zugelassenen
Kunden dadurch gewährt werden, dass es ihnen ermöglicht
wird, Versorgungsverträge mit anderen konkurrierenden Erd-
gasunternehmen als dem Eigentümer und/oder Betreiber des
Netzes oder einem verbundenen Unternehmen zu schließen.

Artikel 20

Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass die Erdgasunternehmen und die
zugelassenen Kunden ungeachtet ihres Standorts bzw. Wohn-
sitzes im Einklang mit diesem Artikel Zugang erhalten können
zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen, einschließlich der
Einrichtungen, die die mit einem derartigen Zugang verbunde-
nen technischen Dienstleistungen erbringen, jedoch mit Aus-
nahme der Netz- und Einrichtungsteile, die für örtliche Gewin-
nungstätigkeiten auf einem Gasfeld benutzt werden. Diese Maß-
nahmen werden der Kommission gemäß Artikel 33 mitgeteilt.

(2) Der Mitgliedstaat legt entsprechend den einschlägigen
Rechtsinstrumenten fest, in welcher Weise der Zugang gemäß
Absatz 1 zu ermöglichen ist. Die Mitgliedstaaten legen dabei
folgende Ziele zugrunde: offener Zugang zu gerechten Bedin-
gungen, Schaffung eines wettbewerbsorientierten Erdgasmarkts
und Vermeidung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden
Stellung, wobei einer gesicherten und regelmäßigen Versor-
gung, den bestehenden Kapazitäten und den Kapazitäten, die
nach vernünftigem Ermessen verfügbar gemacht werden kön-
nen, sowie dem Umweltschutz Rechnung getragen wird. Fol-
gendes kann berücksichtigt werden:

a) die Notwendigkeit der Verweigerung des Zugangs, wenn
technische Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und
Weise miteinander in Übereinstimmung zu bringen sind;

b) die Notwendigkeit der Vermeidung von nicht auf zumutbare
Art und Weise zu überwindenden Schwierigkeiten, die die
Effizienz der laufenden und der künftigen Kohlenwasser-
stoffgewinnung, auch bei Feldern mit geringer wirtschaftli-
cher Rentabilität, beeinträchtigen könnten;

c) die Notwendigkeit der Anerkennung gebührend belegter
und angemessener Erfordernisse, die der Eigentümer oder
Betreiber des vorgelagerten Rohrleitungsnetzes für Erdgas-
transport und -aufbereitung geltend macht, und der Wah-
rung der Interessen aller anderen möglicherweise betroffe-
nen Benutzer des vorgelagerten Rohrleitungsnetzes oder der
einschlägigen Aufbereitungs- oder Umschlagseinrichtungen;

d) die Notwendigkeit der Anwendung der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Verwaltungsverfahren zur Erteilung

von Genehmigungen für Gewinnungstätigkeiten oder vor-
gelagerte Entwicklungstätigkeiten in Übereinstimmung mit
dem Gemeinschaftsrecht.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen für eine Streitbeilegungsrege-
lung — zu der auch eine von den Parteien unabhängige Stelle
gehört, die zu allen einschlägigen Informationen Zugang hat
—, mit der Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Zugang
zu vorgelagerten Rohrleitungsnetzen zügig beigelegt werden
können, wobei den in Absatz 2 genannten Kriterien und der
Zahl der Parteien, die möglicherweise an der Verhandlung über
den Zugang zu derartigen Netzen beteiligt sind, Rechnung zu
tragen ist.

(4) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten gilt die Streitbei-
legungsregelung des Mitgliedstaats, der für das vorgelagerte
Rohrleitungsnetz, das den Zugang verweigert, zuständig ist.
Sind bei grenzübergreifenden Streitigkeiten mehrere Mitglied-
staaten für das betreffende Netz zuständig, so sorgen diese
Mitgliedstaaten in gegenseitigem Benehmen dafür, dass die vor-
liegende Richtlinie übereinstimmend angewandt wird.

Artikel 21

Verweigerung des Zugangs

(1) Erdgasunternehmen können den Netzzugang verweigern,
wenn sie nicht über die nötige Kapazität verfügen oder der
Netzzugang sie daran hindern würde, die ihnen auferlegten
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 3 Ab-
satz 2 zu erfüllen, oder wenn in Bezug auf die in Artikel 27
festgelegten Kriterien und Verfahren und die von dem Mitglied-
staat gemäß Artikel 27 Absatz 1 gewählte Alternative aufgrund
von Verträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung ernst-
hafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten bestehen.
Die Verweigerung ist ordnungsgemäß zu begründen.

(2) Die Mitgliedstaaten können die erforderlichen Maßnah-
men ergreifen, um zu gewährleisten, dass Erdgasunternehmen,
die den Netzzugang aufgrund unzureichender Kapazität oder
eines mangelnden Netzverbunds verweigern, für den erforder-
lichen Ausbau Sorge tragen, soweit dies wirtschaftlich vertret-
bar ist oder wenn ein potenzieller Kunde bereit ist, hierfür zu
zahlen. Wenden die Mitgliedstaaten Artikel 4 Absatz 4 an, so
ergreifen sie diese Maßnahmen.

Artikel 22

Neue Infrastrukturen

(1) Größere neue Erdgasinfrastrukturen, d. h. Verbindungs-
leitungen zwischen den Mitgliedstaaten, LNG- und Speicher-
anlagen, können auf Antrag von den Artikeln 18, 19, 20
und Artikel 25 Absätze 2, 3 und 4 unter folgenden Bedingun-
gen ausgenommen werden:

a) Durch die Investition werden der Wettbewerb bei der Gas-
versorgung und die Versorgungssicherheit verbessert;

b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass
die Investition ohne eine Ausnahmegenehmigung nicht ge-
tätigt würde;
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c) die Infrastruktur muss Eigentum einer natürlichen oder ju-
ristischen Person sein, die zumindest der Rechtsform nach
von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen die
Infrastruktur geschaffen wird;

d) von den Nutzern dieser Infrastruktur werden Gebühren er-
hoben;

e) die Ausnahme wirkt sich nicht nachteilig auf den Wett-
bewerb oder das effektive Funktionieren des Erdgasbinnen-
markts oder das effiziente Funktionieren des regulierten Net-
zes aus, an das die Infrastruktur angeschlossen ist.

(2) Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätsaufstockun-
gen bei vorhandenen Infrastrukturen und für Änderungen die-
ser Infrastrukturen, die die Erschließung neuer Gasversorgungs-
quellen ermöglichen.

(3) a) Die in Artikel 25 genannte Regulierungsbehörde kann
von Fall zu Fall über Ausnahmen nach den Absätzen 1
und 2 befinden. Die Mitgliedstaaten können jedoch vor-
sehen, dass die Regulierungsbehörden ihre Stellung-
nahme zu dem Antrag auf Gewährung einer Ausnahme
der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats zur förmlichen
Entscheidung vorzulegen haben. Diese Stellungnahme
wird zusammen mit der Entscheidung veröffentlicht.

b) i) Die Ausnahme kann sich auf die neue Infrastruktur,
die erheblich vergrößerte vorhandene Infrastruktur
oder die Änderung einer vorhandenen Infrastruktur
in ihrer Gesamtheit oder auf Teile davon erstrecken.

ii) Bei der Entscheidung über die Gewährung einer
Ausnahme wird in jedem Einzelfall der Notwendig-
keit Rechnung getragen, Bedingungen für die Dauer
der Ausnahme und den nichtdiskriminierenden Zu-
gang zu der Verbindungsleitung aufzuerlegen.

iii) Bei der Entscheidung über Bedingungen im Rahmen
dieses Unterabsatzes werden insbesondere die Lauf-
zeit der Verträge, die neu zu schaffende Kapazität
oder die Änderung der vorhandenen Kapazität, die
zeitliche Grenze des Projekts und die einzelstaatli-
chen Gegebenheiten berücksichtigt.

c) Die zuständige Behörde kann bei Gewährung einer Aus-
nahme die Regeln und Mechanismen für das Kapazitäts-
management und die Kapazitätszuweisung festlegen, so-
fern dies die Durchführung langfristiger Verträge nicht
verhindert.

d) Die Ausnahmeentscheidung — einschließlich der unter
Buchstabe b) genannten Bedingungen — ist ordnungs-
gemäß zu begründen und zu veröffentlichen.

e) Im Falle einer Verbindungsleitung wird eine Ausnahme-
entscheidung nach Konsultation der anderen betroffenen
Mitgliedstaaten oder Regulierungsbehörden getroffen.

(4) Die zuständige Behörde übermittelt der Kommission die
Ausnahmeentscheidung unverzüglich zusammen mit allen ein-
schlägigen Begleitinformationen. Diese Informationen können
der Kommission in einer Zusammenfassung übermittelt wer-

den, anhand deren die Kommission eine fundierte Entscheidung
treffen kann.

Sie müssen insbesondere Folgendes enthalten:

a) eine ausführliche Begründung der durch die Regulierungs-
behörde oder den Mitgliedstaat gewährten Ausnahme, ein-
schließlich finanzieller Informationen, die die Notwendigkeit
der Ausnahme rechtfertigen;

b) eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Gewäh-
rung der Ausnahme auf den Wettbewerb und das effektive
Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts;

c) eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie
des Anteils an der Gesamtkapazität der Erdgasinfrastruktur,
für den die Ausnahme gewährt wird;

d) bei Ausnahmen im Zusammenhang mit einer Verbindungs-
leitung das Ergebnis der Konsultation der betroffenen Mit-
gliedstaaten bzw. Regulierungsbehörden;

e) einen Hinweis auf den Beitrag der Infrastruktur zur Diver-
sifizierung der Gasversorgung.

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Eingang
einer Mitteilung verlangen, dass die betreffende Regulierungs-
behörde bzw. der betreffende Mitgliedstaat die Entscheidung
über die Gewährung der Ausnahme ändert oder widerruft.
Die Zweimonatsfrist kann um einen weiteren Monat verlängert
werden, wenn die Kommission zusätzliche Informationen an-
fordert.

Kommt die betreffende Regulierungsbehörde bzw. der betref-
fende Mitgliedstaat der Aufforderung nicht binnen vier Wochen
nach, so wird nach dem Verfahren des Artikels 30 Absatz 2
umgehend eine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informatio-
nen vertraulich.

Artikel 23

Marktöffnung und Gegenseitigkeit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kun-
den sind:

a) bis zum 1. Juli 2004 alle zugelassenen Kunden entspre-
chend Artikel 18 der Richtlinie 98/30/EG. Die Mitgliedstaa-
ten veröffentlichen bis zum 31. Januar jeden Jahres die
Kriterien für die Definition dieser zugelassenen Kunden;

b) spätestens ab dem 1. Juli 2004 alle Nicht-Haushalts-Kunden;

c) ab dem 1. Juli 2007 alle Kunden.

(2) Ungleichgewichte bei der Öffnung der Erdgasmärkte
werden wie folgt vermieden:

a) Lieferverträge mit einem zugelassenen Kunden aus dem
Netz eines anderen Mitgliedstaats dürfen nicht untersagt
werden, wenn der Kunde in beiden betreffenden Netzen
als zugelassener Kunde betrachtet wird;
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b) in Fällen, in denen Geschäfte nach Buchstabe a) mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der Kunde nur in einem
der beiden Netze als zugelassener Kunde gilt, kann die Kom-
mission auf Antrag eines der Mitgliedstaaten, in denen sich
die beiden Netze befinden, unter Berücksichtigung der
Marktlage und des gemeinsamen Interesses der ablehnenden
Partei auferlegen, die gewünschten Lieferungen auszuführen.

Artikel 24

Direktleitungen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, damit

a) in ihrem Hoheitsgebiet ansässige Erdgasunternehmen die
zugelassenen Kunden über eine Direktleitung versorgen
können;

b) jeder zugelassene Kunde in ihrem Hoheitsgebiet von Erdgas-
unternehmen über eine Direktleitung versorgt werden kann.

(2) In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz,
Erlaubnis, Konzession, Zustimmung oder Zulassung) für den
Bau oder den Betrieb von Direktleitungen erforderlich ist, legen
die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige
Behörde die Kriterien für die Genehmigung des Baus oder des
Betriebs einer Direktleitung in ihrem Hoheitsgebiet fest. Diese
Kriterien müssen objektiv, transparent und nichtdiskriminie-
rend sein.

(3) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich-
tung einer Direktleitung entweder von der Verweigerung des
Netzzugangs auf der Grundlage des Artikels 21 oder von der
Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens gemäß Artikel 25
abhängig machen.

Artikel 25

Regulierungsbehörden

(1) Die Mitgliedstaaten betrauen eine oder mehrere zustän-
dige Stellen mit der Aufgabe als Regulierungsbehörde. Diese
Behörden müssen von den Interessen der Erdgaswirtschaft voll-
kommen unabhängig sein. Sie haben zumindest die Aufgabe,
Nichtdiskriminierung, echten Wettbewerb und ein effizientes
Funktionieren des Markts sicherzustellen, indem sie zumindest
ein Monitoring in Bezug auf folgende Aspekte durchführen:

a) Regeln für das Management und die Zuweisung von Ver-
bindungskapazitäten im Benehmen mit der Regulierungs-
behörde oder den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaa-
ten, mit denen ein Verbund besteht;

b) etwaige Mechanismen zur Behebung von Kapazitätsengpäs-
sen im nationalen Erdgasnetz;

c) von Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern benötigte Zeit
für die Herstellung von Anschlüssen und für Reparaturen;

d) Veröffentlichung angemessener Informationen über Verbin-
dungsleitungen, Netznutzung und Kapazitätszuweisung für
interessierte Parteien durch die Fernleitungs- und Verteiler-

netzbetreiber unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
nicht aggregierte Informationen als vertrauliche Geschäfts-
informationen zu behandeln;

e) tatsächliche Entflechtung der Rechnungslegung entspre-
chend Artikel 17 zur Verhinderung von Quersubventionen
zwischen den Fernleitungs-, Verteilungs- Speicher-, LNG-
und Versorgungstätigkeiten;

f) Bedingungen für den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpuf-
ferung und anderen Hilfsdiensten gemäß Artikel 19.

(2) Den Regulierungsbehörden obliegt es, zumindest die Me-
thoden zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedingungen
vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmigen:

a) die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu
den nationalen Netzen, einschließlich der Tarife für die
Fernleitung und die Verteilung, sowie die Bedingungen
und Tarife für den Zugang zu LNG-Anlagen.

b) die Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistun-
gen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass die Regulierungsbehörden der zuständigen Stelle
des Mitgliedstaats die Tarife bzw. zumindest die in Absatz 2
genannten Methoden sowie die in Absatz 4 genannten Ände-
rungen zur förmlichen Entscheidung vorzulegen haben.

Diese Tarife bzw. Methoden und Änderungen werden zusam-
men mit der förmlichen Annahmeentscheidung veröffentlicht.

(4) Die Regulierungsbehörden sind befugt, falls erforderlich
von den Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern und den Be-
treibern von LNG-Anlagen zu verlangen, die in den Absätzen
1, 2 und 3 genannten Bedingungen, einschließlich der Tarife
und Methoden, zu ändern, um sicherzustellen, dass diese an-
gemessen sind und nichtdiskriminierend angewendet werden.

(5) Jeder Betroffene, der hinsichtlich der in den Absätzen 1,
2 und 4 und der in Artikel 19 genannten Punkte eine Be-
schwerde gegen einen Fernleitungs- oder Verteilernetzbetreiber
oder den Betreiber einer LNG-Anlage hat, kann damit die Re-
gulierungsbehörde befassen, die als Streitbeilegungsstelle inner-
halb von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde eine
Entscheidung trifft. Diese Frist kann um zwei Monate verlän-
gert werden, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Infor-
mationen anfordert. Mit Zustimmung des Beschwerdeführers
ist eine weitere Verlängerung der Frist möglich. Eine solche
Entscheidung ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund
eines Rechtsbehelfs aufgehoben wird.

(6) Jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäß den Ab-
sätzen 2, 3 oder 4 getroffenen Entscheidung über die Methoden
oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht
hat, hinsichtlich der vorgeschlagenen Methoden beschwerdebe-
rechtigt ist, kann längstens binnen zwei Monaten bzw. inner-
halb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren Frist
nach Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags
für eine Entscheidung eine Beschwerde im Hinblick auf die
Überprüfung der Entscheidung einlegen. Eine Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung.
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(7) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass die Regulierungsbehörden in der Lage sind, ihren
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 effizient und zügig
nachzukommen.

(8) Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame Me-
chanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die Sicher-
stellung der Transparenz, um den Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der Ver-
braucher sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Diese
Mechanismen tragen den Bestimmungen des Vertrags, ins-
besondere Artikel 82, Rechnung.

(9) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei Verstößen ge-
gen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Geheimhaltungsvor-
schriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der nach natio-
nalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfahren,
gegen die verantwortlichen natürlichen oder juristischen Per-
sonen ergriffen werden.

(10) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten ist die Regulie-
rungsbehörde entscheidungsbefugt, die für den Netzbetreiber,
der die Netznutzung oder den Netzzugang verweigert, zustän-
dig ist.

(11) Beschwerden nach den Absätzen 5 und 6 lassen die
nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt.

KAPITEL VII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 26

Schutzmaßnahmen

(1) Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf oder
ist die Sicherheit von Personen, Geräten oder Anlagen oder die
Unversehrtheit des Netzes gefährdet, so kann ein Mitgliedstaat
vorübergehend die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen.

(2) Diese Maßnahmen dürfen nur ein Mindestmaß an Stö-
rungen im Funktionieren des Binnenmarkts hervorrufen und
nicht über das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen
Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Maß hinausgehen.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen un-
verzüglich den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission
mit; diese kann beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat
diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat, soweit sie
den Wettbewerb verzerren und den Handel in einem Umfang
beeinträchtigen, der dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

Artikel 27

Ausnahmen im Zusammenhang mit unbedingten Zah-
lungsverpflichtungen

(1) Entstehen einem Erdgasunternehmen aufgrund eines
oder mehrerer Gaslieferverträge mit unbedingter Zahlungsver-

pflichtung ernsthafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierig-
keiten oder werden solche Schwierigkeiten befürchtet, so kann
bei dem betreffenden Mitgliedstaat oder der benannten zustän-
digen Behörde eine befristete Ausnahme von Artikel 18 bean-
tragt werden. Die Anträge sind in jedem einzelnen Fall je nach
Wahl des Mitgliedstaats entweder vor oder nach der Verweige-
rung des Netzzugangs zu stellen. Die Mitgliedstaaten können es
dem Erdgasunternehmen auch freistellen, ob es einen Antrag
vor oder nach der Verweigerung des Netzzugangs stellen
möchte. Hat ein Erdgasunternehmen den Zugang verweigert,
ist der Antrag unverzüglich zu stellen. Den Anträgen sind alle
sachdienlichen Angaben über die Art und den Umfang des
Problems und die von dem Erdgasunternehmen zu dessen Lö-
sung unternommenen Anstrengungen beizufügen.

Stehen nach vernünftigem Ermessen keine Alternativlösungen
zur Verfügung, so kann der Mitgliedstaat oder die benannte
zuständige Behörde unter Beachtung des Absatzes 3 eine Aus-
nahme gewähren.

(2) Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde
übermittelt der Kommission unverzüglich ihre Entscheidung
über die Gewährung einer Ausnahme zusammen mit allen ein-
schlägigen Informationen zu der betreffenden Ausnahme. Diese
Informationen können der Kommission in einer Zusammenfas-
sung übermittelt werden, anhand deren die Kommission eine
fundierte Entscheidung treffen kann. Die Kommission kann
binnen acht Wochen nach Eingang der Mitteilung verlangen,
dass der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende be-
nannte zuständige Behörde die Entscheidung über die Gewäh-
rung einer Ausnahme ändert oder widerruft.

Kommt der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende be-
nannte zuständige Behörde der Aufforderung nicht binnen vier
Wochen nach, so wird nach dem Verfahren des Artikels 30
Absatz 2 umgehend eine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informatio-
nen vertraulich.

(3) Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde
und die Kommission berücksichtigen bei der Entscheidung über
die Ausnahmen nach Absatz 1 insbesondere folgende Kriterien:

a) das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten Gas-
markts;

b) die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
zu erfüllen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten;

c) die Stellung des Erdgasunternehmens auf dem Gasmarkt
und die tatsächliche Wettbewerbslage auf diesem Markt;

d) die Schwere der aufgetretenen wirtschaftlichen und finan-
ziellen Schwierigkeiten von Erdgasunternehmen und Fern-
leitungsunternehmen bzw. zugelassenen Kunden;

e) den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen
des betreffenden Vertrags oder der betreffenden Verträge
und inwieweit diese Marktänderungen berücksichtigen;

DE4.3.2003 Amtsblatt der Europäischen Union C 50 E/49



f) die zur Lösung des Problems unternommenen Anstrengun-
gen;

g) inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betreffenden
unbedingten Zahlungsverpflichtungen unter Berücksichti-
gung dieser Richtlinie vernünftigerweise mit dem wahr-
scheinlichen Auftreten von ernsten Schwierigkeiten hätte
rechnen können;

h) das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbun-
den ist, sowie den Grad an Interoperabilität dieser Netze;
und

i) die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme
für die korrekte Anwendung dieser Richtlinie in Bezug auf
das einwandfreie Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts ha-
ben würde.

Eine Entscheidung über einen Ausnahmeantrag in Bezug auf
Verträge mit unbedingter Zahlungsverpflichtung, die vor dem
Inkrafttreten dieser Richtlinie geschlossen worden sind, sollte
nicht zu einer Lage führen, in der es unmöglich ist, wirtschaft-
lich tragfähige Absatzalternativen zu finden. Auf jeden Fall
wird davon ausgegangen, dass keine ernsthaften Schwierigkei-
ten vorliegen, wenn die Erdgasverkäufe nicht unter die in Gas-
lieferverträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung verein-
barte garantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern
der betreffende Gasliefervertrag mit unbedingter Zahlungsver-
pflichtung angepasst werden oder das Erdgasunternehmen Ab-
satzalternativen finden kann.

(4) Erdgasunternehmen, die keine Ausnahmegenehmigung
nach Absatz 1 erhalten haben, dürfen den Netzzugang wegen
im Rahmen eines Gasliefervertrags eingegangener unbedingter
Zahlungsverpflichtungen nicht bzw. nicht länger verweigern.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle einschlägigen Be-
stimmungen des Kapitels VI, nämlich Artikel 18 bis 25, einge-
halten werden.

(5) Die im Rahmen der obigen Bestimmungen genehmigten
Ausnahmen müssen ordnungsgemäß begründet werden. Die
Kommission veröffentlicht die Entscheidung im Amtsblatt der
Europäischen Union.

(6) Die Kommission legt binnen fünf Jahren nach Inkraft-
treten dieser Richtlinie einen Bericht über die bei der Anwen-
dung dieses Artikels gemachten Erfahrungen vor, damit das
Europäische Parlament und der Rat zu gegebener Zeit prüfen
können, ob dieser Artikel angepasst werden muss.

Artikel 28

Entstehende und isolierte Märkte

(1) Mitgliedstaaten, die nicht direkt an das Verbundnetz ei-
nes anderen Mitgliedstaats angeschlossen sind und nur einen
externen Hauptlieferanten haben, können von den Artikeln 4,
9, 23 und/oder 24 abweichen. Als Hauptlieferant gilt ein Ver-
sorgungsunternehmen mit einem Marktanteil von mehr als
75 %. Diese Ausnahme endet automatisch, sobald mindestens
eine der genannten Bedingungen nicht mehr gegeben ist. Alle
derartigen Ausnahmen sind der Kommission mitzuteilen.

(2) Ein als entstehender Markt eingestufter Mitgliedstaat, der
durch die Anwendung dieser Richtlinie in erhebliche Schwierig-
keiten geriete, kann von Artikel 4, Artikel 7, Artikel 8 Absätze
1 und 2, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 13,
Artikel 17, Artikel 18, Artikel 23 Absatz 1 und/oder Artikel 24
dieser Richtlinie abweichen. Diese Ausnahme endet auto-
matisch, sobald der betreffende Mitgliedstaat nicht mehr als
entstehender Markt anzusehen ist. Alle derartigen Ausnahmen
sind der Kommission mitzuteilen.

(3) Zu dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 2 genannte
Ausnahme endet, muss die Definition der zugelassenen Kunden
eine Marktöffnung bewirken, die sich auf mindestens 33 % des
jährlichen Gesamterdgasverbrauchs auf dem innerstaatlichen
Erdgasmarkt erstreckt. Zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt gilt
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b) und drei Jahre nach diesem
Zeitpunkt gilt Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c). Bis zum Be-
ginn der Anwendung des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe b)
können die in Absatz 2 genannten Mitgliedstaaten beschließen,
Artikel 18 nicht anzuwenden, soweit es sich um Hilfsdienste
und die vorübergehende Speicherung für die Wiederverdamp-
fung und die anschließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz
handelt.

(4) Falls die Anwendung dieser Richtlinie in einem begrenz-
ten Gebiet eines Mitgliedstaats, insbesondere hinsichtlich des
Ausbaus der Fernleitungsinfrastruktur und größerer Vertei-
lungsinfrastrukturen, erhebliche Schwierigkeiten verursachen
würde, kann der Mitgliedstaat zur Förderung von Investitionen
bei der Kommission für Entwicklungen in diesem Gebiet eine
befristete Ausnahme von Artikel 4, Artikel 7, Artikel 8 Absätze
1 und 2, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 13,
Artikel 17, Artikel 18, Artikel 23 Absatz 1 und/oder Artikel 24
beantragen.

(5) Die Kommission kann die in Absatz 4 genannte Aus-
nahme unter Berücksichtigung insbesondere der nachstehenden
Kriterien genehmigen:

— Bedarf an Infrastrukturinvestitionen, die in einem wett-
bewerbsorientierten Marktumfeld nicht rentabel wären;

— Umfang der erforderlichen Investitionen und Amortisations-
aussichten;

— Größe und Entwicklungsstand des Gasnetzes in dem betref-
fenden Gebiet;

— Aussichten für den betreffenden Gasmarkt;

— geografische Größe und Merkmale des betreffenden Gebiets
oder der betreffenden Region sowie sozioökonomische und
demografische Faktoren.

a) Im Falle einer Gasinfrastruktur, bei der es sich nicht um eine
Verteilerinfrastruktur handelt, darf eine Ausnahme nur ge-
nehmigt werden, wenn in diesem Gebiet noch keine Gasin-
frastruktur errichtet worden ist oder die Errichtung einer
derartigen Infrastruktur weniger als zehn Jahre zurückliegt.
Die befristete Ausnahme darf nicht für einen Zeitraum von
mehr als zehn Jahren ab der ersten Versorgung mit Gas in
dem betreffenden Gebiet gewährt werden.
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b) Im Falle einer Verteilerinfrastruktur kann eine Ausnahme für
einen Zeitraum von höchstens 20 Jahren ab dem Zeitpunkt
genehmigt werden, zu dem in dem betreffenden Gebiet erst-
malig Gas über das genannte Netz geliefert wurde.

(6) Luxemburg darf während eines Zeitraums von fünf Jah-
ren ab dem 1. Juli 2004 von Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 9
abweichen. Diese Ausnahme wird vor Ablauf des Fünfjahres-
zeitraums überprüft; ein Beschluss über ihre Verlängerung um
weitere fünf Jahre wird nach dem Verfahren des Artikels 30
Absatz 2 gefasst. Alle derartigen Ausnahmen sind der Kommis-
sion mitzuteilen.

(7) Vor einer Entscheidung nach Absatz 5 unterrichtet die
Kommission die Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit über die gemäß Absatz 4 gestellten Anträge. Diese
Entscheidung sowie die Ausnahmen nach den Absätzen 1
und 2 werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht.

(8) Griechenland darf hinsichtlich Aufbau und Alleinnut-
zung von Verteilernetzen in bestimmten geografischen Gebie-
ten von den Artikeln 4, 11, 12, 13, 18, 23 und/oder 24 dieser
Richtlinie in Bezug auf die geografischen Gebiete und Zeit-
räume abweichen, die in den von Griechenland vor dem
15. März 2002 gemäß der Richtlinie 98/30/EG ausgestellten
Genehmigungen angegeben sind.

Artikel 29

Überprüfungsverfahren

Falls die Kommission in dem Bericht nach Artikel 31 Absatz 3
feststellt, dass aufgrund der effektiven Verwirklichung des Netz-
zugangs in einem Mitgliedstaat, die in jeder Hinsicht einen
tatsächlichen, nichtdiskriminierenden und ungehinderten Netz-
zugang bewirkt, bestimmte in dieser Richtlinie vorgesehene
Vorschriften für Unternehmen (einschließlich der Vorschriften
für die rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern)
nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zum verfolgten Ziel
stehen, kann der betreffende Mitgliedstaat bei der Kommission
einen Antrag auf Freistellung von der Einhaltung der betreffen-
den Vorschrift einreichen.

Der Mitgliedstaat übermittelt den Antrag unverzüglich der
Kommission zusammen mit allen relevanten Angaben, die für
den Nachweis erforderlich sind, dass die in dem Bericht getrof-
fene Feststellung, wonach ein tatsächlicher Netzzugang sicher-
gestellt ist, auch weiterhin zutreffen wird.

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer Mitteilung
nimmt die Kommission zu dem Antrag des betreffenden Mit-
gliedstaats Stellung und legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der betref-
fenden Bestimmungen der Richtlinie oder für andere geeignete
Maßnahmen vor.

Artikel 30

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 31

Berichterstattung

(1) Die Kommission überwacht und überprüft die Anwen-
dung dieser Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat vor Ablauf des ersten Jahres nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie und danach jedes Jahr einen Gesamtbericht
über die erzielten Fortschritte vor. In diesem Bericht wird min-
destens Folgendes behandelt:

a) die bei der Schaffung eines vollendeten und einwandfrei
funktionierenden Erdgasbinnenmarkts gewonnenen Erfah-
rungen und erzielten Fortschritte sowie die noch bestehen-
den Hindernisse, einschließlich der Aspekte Marktbeherr-
schung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken oder
wettbewerbsfeindliches Verhalten;

b) die im Rahmen dieser Richtlinie genehmigten Ausnahmen,
einschließlich der Anwendung der Ausnahme nach Artikel
13 Absatz 2 im Hinblick auf eine etwaige Überprüfung der
Schwelle;

c) die Frage, inwieweit sich die Entflechtungs- und Tarifie-
rungsbestimmungen dieser Richtlinie als geeignet erwiesen
haben, einen gerechten und nichtdiskriminierenden Zugang
zum Erdgasnetz der Gemeinschaft und eine gleichwertige
Wettbewerbsintensität zu gewährleisten, und welche wirt-
schaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Auswirkungen
die Öffnung des Erdgasmarkts auf die Kunden hat;

d) eine Untersuchung der Fragen, die mit der Kapazität des
Erdgasnetzes und der Sicherheit der Erdgasversorgung in
der Gemeinschaft und insbesondere mit dem bestehenden
und dem erwarteten Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage zusammenhängen, unter Berücksichtigung der
zwischen verschiedenen Gebieten bestehenden realen Aus-
tauschkapazitäten des Netzes und des Ausbaus von Spei-
cherkapazitäten (einschließlich der Frage der Verhältnis-
mäßigkeit der Marktregulierung in diesem Bereich);

e) besondere Aufmerksamkeit wird den Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur
Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger
gewidmet;

f) eine allgemeine Bewertung der Fortschritte in den bilatera-
len Beziehungen zu Drittländern, die Erdgas gewinnen und
exportieren oder transportieren, einschließlich der Fort-
schritte bei Marktintegration, Handel und Zugang zu den
Netzen dieser Drittländer;

g) die Frage, ob ein Harmonisierungsbedarf besteht, der nicht
mit den Bestimmungen dieser Richtlinie zusammenhängt.

Gegebenenfalls kann dieser Bericht auch Empfehlungen enthal-
ten.
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(2) Alle zwei Jahre werden in dem Bericht nach Absatz 1
ferner die verschiedenen in den Mitgliedstaaten zur Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnah-
men analysiert und auf ihre Wirksamkeit und insbesondere
ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem Erdgasmarkt
untersucht. Gegebenenfalls kann der Bericht Empfehlungen für
Maßnahmen enthalten, die auf einzelstaatlicher Ebene zur Ge-
währleistung eines hohen Standards der gemeinwirtschaftlichen
Leistungen oder zur Verhinderung einer Marktabschottung zu
ergreifen sind.

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat spätestens am 1. Januar 2006 einen detaillierten Be-
richt über die Fortschritte bei der Schaffung des Erdgasbinnen-
markts vor. In dem Bericht wird insbesondere Folgendes ge-
prüft:

— das Bestehen eines nichtdiskriminierenden Netzzugangs,

— die Wirksamkeit der Regulierung,

— die Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur, die Transit-
bedingungen und der Stand der Versorgungssicherheit in
der Gemeinschaft,

— die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung
Kleinunternehmen und Privathaushalten zugute kommt,
insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsstandards der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen,

— die Frage, inwieweit die Märkte in der Praxis tatsächlich
wettbewerbsoffen sind,

— die Frage, inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger
wechseln und die Tarife neu aushandeln,

— die Preisentwicklungen, auch bei den Beschaffungspreisen,
gemessen am Grad der Marktöffnung,

— die Frage, ob Dritten effektiver und nichtdiskriminierender
Zugang zur Gasspeicherung gewährt wird, der für einen
effizienten Netzzugang technisch und/oder wirtschaftlich
erforderlich ist;

— die bei der Anwendung der Richtlinie gewonnenen Erfah-
rungen, was die tatsächliche Unabhängigkeit von Netz-
betreibern in vertikal integrierten Unternehmen betrifft, so-
wie die Frage, ob neben der funktionalen Unabhängigkeit
und der Trennung der Rechnungslegung weitere Maßnah-
men konzipiert wurden, die in ihrer Wirkung der recht-
lichen Entflechtung gleichkommen.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
hohe Qualitätsstandards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen
zu gewährleisten.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
die uneingeschränkte und tatsächliche Unabhängigkeit von Ver-
teilernetzbetreibern bis zum 1. Juli 2007 sicherzustellen.

Artikel 32

Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) Die Richtlinie 91/296/EWG wird mit Wirkung zum
1. Juli 2004 aufgehoben; Verträge, die gemäß Artikel 3 Absatz
1 der Richtlinie 91/296/EWG geschlossen wurden, bleiben
hiervon unberührt; sie gelten weiter und werden weiterhin
gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinie umgesetzt.

(2) Die Richtlinie 98/30/EG wird zum 1. Juli 2004 aufgeho-
ben; die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der
Fristen für ihre Umsetzung und Anwendung werden davon
nicht berührt. Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie
gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und
sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang B zu
lesen.

Artikel 33

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens am 1. Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten können die Umsetzung von Artikel
13 Absatz 1 bis zum 1. Juli 2007 zurückstellen.

(3) Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften gemäß Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
der Bezugnahme.

Artikel 34

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 35

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu . . .

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident

DEC 50 E/52 Amtsblatt der Europäischen Union 4.3.2003



ANHANG A

Maßnahmen zum Schutz der Kunden

Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinie 97/7/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (1) und der Richtlinie 93/13/EG des Rates (2), soll mit den in Artikel 3 genannten
Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Kunden

a) Anspruch auf einen Vertrag mit ihren Anbietern von Gasdienstleistungen haben, in dem Folgendes festgelegt ist:

— Name und Anschrift des Anbieters,

— erbrachte Leistungen und angebotene Leistungs-Qualitätsstufen sowie Zeitbedarf für den Erstanschluss,

— gegebenenfalls die Art der angebotenen Wartungsdienste,

— Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife und Wartungsentgelte erhältlich sind,

— Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnisses,
Vorhandensein eines Rücktrittsrechts,

— etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungs-
qualität, und

— Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß Buchstabe e).

Die Bedingungen müssen gerecht und im Voraus bekannt sein. Diese Informationen müssen in jedem Fall vor
Abschluss oder Bestätigung des Vertrags übermittelt werden. Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler
müssen die oben genannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden;

b) rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen und dabei über ihr Rücktrittsrecht unterrichtet
werden. Die Dienstleister teilen ihren Kunden direkt jede Gebührenerhöhung mit angemessener Frist mit, auf jeden
Fall jedoch vor Ablauf der normalen Abrechnungsperiode, die auf die Gebührenerhöhung folgt. Die Mitgliedstaaten
stellen sicher, dass es den Kunden freisteht, den Vertrag zu lösen, wenn sie die neuen Bedingungen nicht akzeptieren,
die ihnen ihr Gasdienstleister mitgeteilt hat;

c) transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die Standardbedingungen für den Zugang zu
Gasdienstleistungen und deren Inanspruchnahme erhalten;

d) über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen können. Die Unterschiede in den Vertragsbedingungen
spiegeln die Kosten wider, die dem Lieferanten durch die unterschiedlichen Zahlungssysteme entstehen. Die all-
gemeinen Vertragsbedingungen müssen fair und transparent sein. Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein.
Die Kunden müssen gegen unfaire oder irreführende Verkaufsmethoden geschützt sein;

e) den Lieferanten ohne Berechnung von Gebühren wechseln können;

f) transparente, einfache und kostengünstige Verfahren zur Behandlung ihrer Beschwerden in Anspruch nehmen
können. Diese Verfahren müssen eine gerechte und zügige Beilegung von Streitfällen ermöglichen und für berechtigte
Fälle ein Erstattungs- und Entschädigungssystem vorsehen. Sie sollten, soweit möglich, den in der Empfehlung
98/257/EG (3) der Kommission dargelegten Grundsätzen folgen;

g) soweit sie an das Gasnetz angeschlossen sind, über ihre gemäß dem einschlägigen einzelstaatlichen Recht bestehen-
den Rechte auf Versorgung mit Erdgas einer bestimmten Qualität zu angemessenen Preisen informiert werden.
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ANHANG B

Entsprechungstabelle

Richtlinie 98/30/EG Diese Richtlinie

Artikel 1 Artikel 1 Anwendungsbereich

Artikel 2 Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Artikel 3 Artikel 3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der Kunden

Artikel 4 Artikel 4 Genehmigungsverfahren

— Artikel 5 Monitoring der Versorgungssicherheit

Artikel 5 Artikel 6 Technische Vorschriften

Artikel 6 Artikel 7 Benennung von Fernleitungsnetzbetreibern

Artikel 7 Artikel 8 Aufgaben der Fernleitungsnetzbetreiber

— Artikel 9 Entflechtung von Fernleitungsnetzbetreibern

Artikel 8 Artikel 10 Vertraulichkeitsanforderungen für Fernleitungsnetzbetreiber

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 11 Benennung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 10 Artikel 12 Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

— Artikel 13 Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 11 Artikel 14 Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

— Artikel 15 Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 12 Artikel 16 Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

Artikel 13 Artikel 17 Entflechtung der Rechnungslegung

Artikel 14—16 Artikel 18 Zugang Dritter

— Artikel 19 Zugang zu Speicheranlagen

Artikel 23 Artikel 20 Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen

Artikel 17 Artikel 21 Verweigerung des Zugangs

— Artikel 22 Neue Infrastrukturen

Artikel 18 und 19 Artikel 23 Marktöffnung und Gegenseitigkeit

Artikel 20 Artikel 24 Direktleitungen

Artikel 21 Absätze 2 und 3 und
Artikel 22

Artikel 25 Regulierungsbehörden

Artikel 24 Artikel 26 Schutzmaßnahmen

Artikel 25 Artikel 27 Ausnahmen im Zusammenhang mit unbedingten Zahlungsver-
pflichtungen

Artikel 26 Artikel 28 Entstehende und isolierte Märkte

— Artikel 29 Überprüfungsverfahren

— Artikel 30 Ausschuss

Artikel 27 und 28 Artikel 31 Berichterstattung

— Artikel 32 Aufhebung von Rechtsvorschriften

Artikel 29 Artikel 33 Umsetzung

Artikel 30 Artikel 34 Inkrafttreten

Artikel 31 Artikel 35 Adressaten

ANHANG A Maßnahmen zum Schutz der Kunden
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ENTWURF DER BEGRÜNDUNG DES RATES

I. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat am 2. Mai 2001 einen auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55 und Artikel 95 des
Vertrags gestützten Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinien 96/92/EG und
98/30/EG (1) vorgelegt.

2. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme (2) am 3. Oktober 2001 abgegeben.
Der Ausschuss der Regionen hat beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

3. Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme (3) in erster Lesung am 13. März 2002 abge-
geben und dabei 157 Abänderungen gebilligt, von denen sich 90 Abänderungen auf den Elektrizi-
tätsbereich und 67 Abänderungen auf den Gasbereich bezogen. Unter Berücksichtigung dieser
Stellungnahme hat die Kommission am 10. Juni 2002 einen geänderten Vorschlag vorgelegt (4).

4. Der Rat hat seinen Gemeinsamen Standpunkt gemäß Artikel 251 des Vertrags am 3. Februar 2003
festgelegt.

II. ZIEL DES VORSCHLAGS

5. Der Vorschlag, der zusammen mit der Verordnung über die Netzzugangsbedingungen für den
grenzüberschreitenden Stromhandel Teil eines Gesamtpakets ist, enthält „quantitative“ Bestimmun-
gen im Hinblick auf die vollständige Marktöffnung für alle Kunden zum 1. Januar 2005 sowie
„qualitative“ Bestimmungen, die folgende Aspekte betreffen: Entflechtung von Fernleitungs- und
Verteilernetzbetreibern, Zugang von Dritten und Zugang zu Gasspeicheranlagen, Regulierungsbehör-
den, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Verbraucherschutz.

III. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

6. Im Interesse der Effizienz sowie der Kohärenz mit den Richtlinien 96/92/EG und 98/30/EG hielt es
der Rat für besser, die Bestimmungen beider Richtlinien neu zu fassen, so wie es auch das Parlament
vorgeschlagen hatte.

7. Kernpunkte des Gemeinsamen Standpunkts:

a) Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der Endkunden (Artikel 3 und Anhang A sowie Artikel
31 Absätze 2 und 3)

Der Rat hat den Schutz der Endkunden und die Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutz-
niveaus als allgemeinen Grundsatz festgehalten. Beispiele für Maßnahmen, die zu hohen Stan-
dards beim Schutz und bei der Information der Verbraucher beitragen, finden sich in einem
Anhang (Anhang A), der in Bezug auf nichtgewerbliche Kunden verbindlich ist. Die Mitglied-
staaten können zwar eine eigene Auslegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen vorneh-
men, diese müssen aber in transparenter und nichtdiskriminierender Weise umgesetzt werden.
Die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen werden ferner Gegenstand eines ausführlichen Be-
richts der Kommission sein.

b) Entflechtung von Fernleitungsnetzbetreibern (Artikel 9) und Entflechtung von Verteilernetzbetreibern
(Artikel 13 und 29 sowie Artikel 33 Absatz 2)

Die Fernleitungsnetzbetreiber und die Verteilernetzbetreiber sollten sowohl hinsichtlich ihrer
Rechtsform als auch hinsichtlich ihrer Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von
Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Fernleitung bzw. der Verteilung zusammenhängen.
Darüber hinaus müssen sie vier Kriterien für die funktionale Unabhängigkeit (Überwachung der
Einhaltung der Gleichbehandlungsvorschriften, Unabhängigkeit der Unternehmensleitung usw.)
erfüllen. Die funktionale Unabhängigkeit in Bezug auf die Entscheidungsgewalt des der Entflech-
tung unterliegenden Betreibers sollte jedoch einer gewissen Form der Koordinierung zwischen
dem Mutterunternehmen und ihren Tochterunternehmen nicht im Wege stehen.

Verteilernetzbetreiber mit bis zu 100 000 Kunden können jedoch von diesen Bestimmungen
ausgenommen werden. Die Schwelle wird im Rahmen der Berichterstattung der Kommission
ebenfalls überprüft. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten die Durchführung der rechtlichen
Entflechtung für Verteilernetzbetreiber bis zur vollständigen Marktöffnung zurückstellen (Artikel
33).
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Außerdem kann ein Mitgliedstaat im Rahmen des Überprüfungsverfahrens nach Artikel 29 unter
bestimmten Voraussetzungen, die an die Art und Weise gekoppelt sind, in der er den Netzzugang
verwirklicht hat, bei der Kommission beantragen, dass er von bestimmten Anforderungen wie der
rechtlichen Entflechtung für Verteilernetzbetreiber freigestellt wird. Daraufhin kann die Kommis-
sion gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat Vorschläge zur Änderung der
betreffenden Bestimmungen der Richtlinie oder für andere geeignete Maßnahmen vorlegen.

c) Zugang zu Speicheranlagen (Artikel 19 und Artikel 31 Absatz 3)

In Anlehnung an den Kommissionsvorschlag ist vorgesehen, dass die Organisation des Zugangs
zu Speicheranlagen, Netzpufferung und Hilfsdiensten entweder in Form des Zugangs auf Ver-
tragsbasis oder eines geregelten Zugangs (mit veröffentlichten Tarifen) erfolgen kann, wobei (in
Erwägungsgrund 21) festgestellt wird, dass auf einem ausreichend wettbewerbsoffenen Markt der
Zugang zu Speicheranlagen/Netzpufferung/Hilfsdiensten nach marktorientierten Verfahren zuge-
lassen werden könnte.

In Bezug auf LNG-Anlagen ist nunmehr vorgesehen, dass ein Mindestzugang zu Hilfsdiensten
und vorübergehender Speicherung auf der Grundlage veröffentlichter Tarife ausschließlich in
Bezug auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit LNG-Anlagen sichergestellt wird. Gleichzeitig
wurde im Text genau abgegrenzt, unter welchen Umständen der Zugang zu Speicheranlagen
beschränkt werden kann, und es wurde an die wichtige Funktion der Speicheranlagen zur
Verwirklichung beispielsweise der Versorgungssicherheit erinnert (Erwägungsgrund 20).

Die Kommission wird den Zugang Dritter zu Gasspeicheranlagen im Rahmen ihres detaillierten
Berichts überprüfen, der spätestens am 1. Januar 2006 vorzulegen ist.

d) Marktöffnung (Artikel 23, Artikel 28 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 31 Absatz 3) und Umsetzung
(Artikel 33)

Der Rat hat sich dem Kommissionsvorschlag einer Marktöffnung in zwei Phasen angeschlossen,
nämlich 2004 für alle gewerblichen Kunden, wie vom Europäischen Rat in Barcelona festgelegt,
und 2007 für alle Kunden. Darüber hinaus ist eine schrittweise Marktöffnung bei denjenigen
Mitgliedstaaten vorgesehen, die weiterhin als entstehender Markt eingestuft werden (Artikel 28).

Bis 1. Januar 2006 soll die Kommission einen detaillierten Bericht vorlegen, in dem unter
anderem Fragen der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und verschiedene Aspekte im Zusammen-
hang mit der Durchführung und den Auswirkungen der Marktöffnung behandelt werden.

Die Richtlinie soll spätestens zum 1. Juli 2004 umgesetzt werden.

e) Regulierungsbehörden (Artikel 25)

Im Gemeinsamen Standpunkt wurde einerseits die in den Schlussfolgerungen von Barcelona
getroffene Feststellung bekräftigt, dass es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, die geeigneten
institutionellen Vorkehrungen zu treffen, um die Regulierungsaufgaben zu erfüllen; andererseits
wurde in Artikel 25 Absatz 1 eindeutiger festgelegt, dass die unabhängigen Regulierungsbehör-
den zumindest die Aufgabe haben, Nichtdiskriminierung, echten Wettbewerb und ein effizientes
Funktionieren des Marktes sicherzustellen, indem sie eine Überwachung zumindest in Bezug auf
verschiedene im Kommissionsvorschlag genannte Regeln und Bedingungen durchführen. Die
Regulierungsbehörden sind auch dafür zuständig, zumindest die Methoden für die Festlegung
von Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu Netzen und für die Erbringung von
Ausgleichsleistungen vorab zu genehmigen; sie sind außerdem befugt, eine nachträgliche Ände-
rung dieser Bedingungen zu verlangen.

Im Gemeinsamen Standpunkt wurden auch die Bestimmungen präzisiert, die die zügige Bear-
beitung von Beschwerden durch die Verwaltungsstellen betreffen (Artikel 25 Absätze 5 und 6).

f) Neue Infrastrukturen (Artikel 22)

Aus der gleichen Überlegung heraus wie bei der entsprechenden Bestimmung des Vorschlags für
eine Verordnung über den grenzüberschreitenden Stromhandel hat der Rat detaillierte Bestim-
mungen (Artikel 22) aufgenommen, wonach größere neue Erdgasinfrastrukturen oder erhebliche
Änderungen bestehender Infrastrukturen ganz oder teilweise von folgenden Bestimmungen aus-
genommen werden können: Artikel 18 (Zugang Dritter), Artikel 19 (Zugang zu Speicheranlagen)
und Artikel 25 Absätze 2 und 3 (vorherige Genehmigung der Zugangsbedingungen). Diese
Ausnahmen, für die restriktive Bedingungen gelten, würden einer Kontrolle seitens der Kommis-
sion unterliegen.
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g) Entflechtung der Rechnungslegung (Artikel 17)

Erdgasunternehmen sind verpflichtet, getrennte Konten für ihre Tätigkeiten in den Bereichen
Fernleitung, Verteilung, LNG und Speicherung sowie für andere gasbezogene Tätigkeiten zu
führen. Bis zur vollständigen Marktöffnung müssen diese Unternehmen getrennte Konten für
die Versorgung zugelassener Kunden bzw. nicht zugelassener Kunden führen.

h) Ausnahmen (Artikel 28 Absätze 5 und 8)

Über die Ausnahmen hinaus, die bereits im Rahmen der Richtlinie 98/30/EG gewährt wurden
(z. B. für „entstehende und isolierte Märkte“ und „unbedingte Zahlungsverpflichtungen“), wurde
im Gemeinsamen Standpunkt die Möglichkeit befristeter Ausnahmeregelungen für die Verteiler-
infrastruktur in bestimmten geografischen Gebieten vorgesehen.

Die Kommission wird aufgefordert, alle gemäß dieser Richtlinie gewährten Ausnahmen im Rah-
men ihrer Berichterstattung regelmäßig zu überprüfen.

IV. AKZEPTIERTE ABÄNDERUNGEN

8. Der Rat hat den folgenden Abänderungen — einigen davon inhaltlich, teilweise oder dem Grundsatz
nach — zugestimmt. Obwohl das Parlament einige dieser Abänderungen auf die vorgeschlagene
Elektrizitätsrichtlinie bezogen hat, war der Rat der Auffassung, dass diese auch für die Gasrichtlinie
relevant sind.

Titel:

Abänderung 91: Aufspaltung der vorgeschlagenen Richtlinie in zwei gesonderte Rechtsakte.

Erwägungsgründe:

Abänderung 2: Bezugnahme auf die Grundrechte-Charta (Erwägungsgrund 32)

Abänderung 92: Folgeänderung aufgrund der Aufspaltung des Vorschlags

Abänderung 93 und 98: Auflistung der Hemmnisse für das Funktionieren des Energiemarkts (Er-
wägungsgründe 2 und 5)

Abänderung 97: Verweis auf die Aufforderung des Europäischen Rates und des Europäischen
Parlaments, die Arbeiten zur Vollendung des Energiebinnenmarkts zu beschleunigen (Erwägungs-
grund 3)

Abänderung 7: Betonung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs (Erwägungsgrund 7)

Abänderung 22: Folgeänderung aufgrund der Abänderung 1 (Erwägungsgrund 29)

Abänderung 94: Verweis darauf, dass die freie Wahl des Lieferanten nur in einem vollständig
geöffneten Markt möglich ist (Erwägungsgrund 4)

Abänderungen 95 und 96: Wichtigkeit des Zugangs zu Drittlandnetzen (Erwägungsgrund 5)

Abänderung 99: Unabhängigkeit der Netzbetreiber (Erwägungsgrund 8)

Abänderung 100: Entlastung kleiner Verteilerunternehmen von übermäßigem Verwaltungsaufwand
(Erwägungsgrund 11)

Abänderung 101: im Hinblick auf transparente und nichtdiskriminierende Tarife für den Netzzugang
sind weitere Maßnahmen seitens der Mitgliedstaaten erforderlich (Erwägungsgrund 21)

Abänderungen 103 und 104: Wichtigkeit und Aufgaben der Regulierungsbehörden (Erwägungs-
gründe 13 und 15)

Abänderung 105: die Vorteile des Binnenmarkts sollten in Folge von Effizienzsteigerungen in den
Unternehmen indirekt zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen (Erwägungsgrund 16)

Abänderungen 106 und 107: schrittweise Marktöffnung (Erwägungsgründe 17 und 18)

Abänderung 109: Verweis auf die Notwendigkeit, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach-
frage zu beobachten, damit geeignete Maßnahmen getroffen werden können (Erwägungsgrund 22)

Abänderung 108: Notwendigkeit einer Präzisierung hinsichtlich des Zugangs zu Speicheranlagen
(Erwägungsgrund 19)

Abänderungen 110 und 117: Einspeisung von Biogas und Gas aus Biomasse in das Netz (Erwä-
gungsgrund 23)

Abänderung 111: Wichtigkeit langfristiger Verträge mit unbedingter Zahlungsverpflichtung (Erwä-
gungsgrund 24)

Abänderung 112: Information der Kunden über ihr Recht auf Versorgung (Erwägungsgrund 25)
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Artikel:

Abänderung 116: Folgeänderung aufgrund der Abänderung 1 (Artikel 1 in beiden Richtlinien)

Abänderung 118: Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Biogas und Gas aus Biomasse (Artikel 1)

Abänderung 34: Definition des Begriffs „zugelassene Kunden“ (Artikel 2 Nummer 28)

Abänderungen 119 und 120: Definition der Begriffe „Speicheranlage“ und „LNG-Anlage“ (Artikel 2
Nummern 9, 10 und 11)

Abänderung 123: Definition des Begriffs „Sicherheit“ (Artikel 2 Nummer 32)

Abänderung 125: Hinzufügung des Ziels der Verwirklichung eines tragfähigen Erdgasmarkts (Artikel
3 Absatz 1); Ausdehnung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Artikel 3 Absatz 2)

Abänderung 42 (teilweise): Maßnahmen zum Schutz benachteiligter Kunden (Artikel 3 Absatz 3)

Abänderung 126: für zugelassene Kunden eröffnete Möglichkeit, zu einem neuen Lieferanten zu
wechseln (Artikel 3 Absatz 3)

Abänderungen 127 und 128: Unterrichtung über mögliche wettbewerbsbezogene Auswirkungen
von Maßnahmen, die die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen betreffen, und Berichterstattung
durch die Kommission (Artikel 3 Absatz 6 und Artikel 31 Absatz 2)

Abänderungen 130 (teilweise) und 132: die Überwachung der Versorgungssicherheit erstreckt sich
auch auf die Qualität und den Umfang der Netzwartung (Artikel 5) und ist Gegenstand der Bericht-
erstattung der Kommission (Artikel 31 Absatz 1)

Abänderung 61: Unabhängigkeit eines Netzbetreibers, der zu einem vertikal integrierten Unterneh-
men gehört (Artikel 9)

Abänderung 137 (teilweise): Entscheidungsbefugnisse von Fernleitungsnetzbetreibern (Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe c), Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c) und Artikel 15 Buchstabe c))

Abänderung 162: die Mitgliedstaaten können den Fernleitungsnetzbetreibern zur Auflage machen, in
Bezug auf das Netz bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten (Artikel 8 Absatz 3)

Abänderungen 59 und 135 (teilweise): Kriterien für Ausgleichsregelungen für das Fernleitungsnetz
(Artikel 8 Absatz 2)

Abänderung 66: Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung (Artikel 16 Absatz 1)

Abänderungen 149 und 184: Aufgaben der Regulierungsbehörden (Artikel 25 Absätze 1 bis 3)

Abänderungen 150 und 151: Befugnis der Regulierungsbehörden, von den Betreibern eine Ände-
rung der Bedingungen zu verlangen (Artikel 25 Absatz 4); effiziente Bearbeitung von Beschwerden
(Artikel 25 Absätze 5 und 6)

Abänderungen 85, 86 und 153: Vorschriften für die Berichterstattung seitens der Kommission
(Artikel 31 Absatz 1)

Abänderungen 129, 158, 159 und 160 (dem Inhalt nach): für die Kunden bereitzustellende Infor-
mationen (Anhang A)

V. NICHT ÜBERNOMMENE ABÄNDERUNGEN

9. Der Rat war der Auffassung, dass die Abänderungen 98, 108, 121, 122, 124, 131, 133, 138, 139,
142, 183, 161 und 175, 145, 146, 148, 152, 155 entweder mit der vorgeschlagenen Gasrichtlinie
nicht im Einklang standen, zu restriktiv waren, über den Anwendungsbereich der Richtlinie hinaus-
gingen oder durch bestehende Vorschriften bereits abgedeckt waren, und hat daher beschlossen,
diese nicht in seinen Gemeinsamen Standpunkt zu übernehmen. Die Kommission hat insbesondere
die Abänderungen 91 (und entsprechende Folgeabänderungen), 95, 96, 121, 122, 133, 138, 139,
142, 146, 148, 152, 155, 161, 175 und 183 abgelehnt.
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